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Kurzfassung 

Die vorliegende Masterarbeit beleuchtet die theoretischen Grundlagen 

von Lean Management und dessen Anwendung im Bauwesen als Lean 

Construction. Dabei wird genauer auf die Prinzipien und Methoden dieser 

Management Ansätze eingegangen. Kooperation und Transparenz spie-

len in der Umsetzung von Lean Construction eine grundlegende Rolle, die 

„Spielregeln“ dafür regelt der Bauvertrag. Partnerschaftliche Abwicklungs-

modelle und ausgeglichene Bauverträge schaffen die Basis für ein erfolg-

reiches Lean Construction. Dazu wird ein Überblick über konventionelle 

und partnerschaftliche Projektabwicklungs- und Vertragsmodelle gege-

ben. Die ÖNORM B 2118:2013 „Allgemeine Vertragsbestimmungen für 

Bauleistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbeson-

dere bei Großprojekten“ als Werkvertragsnorm, gilt als Vertragsvorlage für 

Bauverträge. Normen bilden den Stand der Technik und gelten in öffentli-

chen Aufträgen als verbindlich, wodurch es für öffentliche Auftraggeber 

erschwert wird andere Vertragsmodelle zu wählen. 

Nach den theoretischen Grundlagen, wird die bestehende Norm hinsicht-

lich Elemente der partnerschaftlichen Projektabwicklung untersucht. Eine 

Betrachtung neuer Ansätze im Vertragsmodell, für verbesserte Rahmen-

bedingungen zur Umsetzung von partnerschaftlichen Projektabwicklun-

gen und im speziellen Lean Construction, bildet den Schluss der Erhe-

bung. 

 

Abstract 

This thesis considers the basics of Lean Management and its application 

in construction projects as Lean Construction. A more detailed view on 

methods and principles of Lean Construction will be given. Cooperation 

and transparency are two elemental factors, the rules therefore have to be 

arranged in the construction contract. On one hand there are traditional 

contract models, on the other hand there are different partnering contract 

models which follows the thinking of Lean construction more than the tra-

ditional. The ÖNORM B 2118:2013 is the Austrian standard for construc-

tion contracts with application of a partnering model particularly for bigger 

projects. This standard is used as a template for contracts between the 

customer and the contractor. According to the national public procurement 

law, a public customer must use the national standards for contracting 

projects, so it is not possible for public customers to use partnering models 

like the GMP-contract. 

After the basics about Lean Construction a detailed view on the mentioned 

standard will be given with a focus on figuring out the connection to the 

elements of LC. In the end new elements, which gives better boundary 

conditions for an integral implementation of Lean Construction, are dis-

cussed.  
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1 Einleitung 

In einer aktuellen Ausgabe einer österreichischen Zeitschrift für Bauwirt-

schaft und Bautechnik schreibt ein Vorstandsmitglied des größten öster-

reichischen Baukonzerns über Trends der Bauwirtschaft und nötige Ver-

änderungen des Geschäftsfeldes. Neben einem lebenszyklusorientieren 

Denken und neuen Technologien wie BIM 5D und 3D-Druck, wird auch 

die Anpassung an die neuen Anforderungen des Geschäftsmodells Bau 

gefordert. Immer komplexere Bauaufgaben und erhöhter Kostendruck for-

dert Bauunternehmen zunehmend Projekte erfolgreich abzuwickeln. Oft 

wird unter neuen Arbeitsweisen die Verwendung von technologischen 

Hilfsmitteln verstanden, vielmehr muss sich aber die Arbeitsweise an sich 

ändern. Die althergebrachte Rollenverteilung in Projekten muss überdacht 

werden und über partnerschaftliche Ansätze nachgedacht werden. Durch 

frühe Einbindung der Projektbeteiligten kann der Fluss der Wertschöp-

fungskette verbessert werden, dies erfordert aber auch mehr Kommunika-

tion und ein Umdenken in den Köpfen der Beteiligten. Zusätzlich muss die 

Produktivität der Prozesse gesteigert werden, dies sollten jedoch nicht zu 

Lasten, des ohnehin schon ausgelasteten, operativen Personals gesche-

hen. Es gilt die Ansätze, des aus der Autoindustrie stammenden Lean Ma-

nagements, in die Bauproduktion zu übersetzen. Dabei darf die Dezentra-

lität der Bauwirtschaft und das Unikatdenken keine Ausrede darstellen, die 

Prozesse sollten nach möglichst immer gleichen, bis ins Detail geplanten 

Abläufen gestaltet werden.0F

1 

1.1 Situationsanalyse und Problematik 

Die Bauwirtschaft hat ein Produktivitätsproblem. Nicht nur in Österreich, 

global gesehen liegt des Produktivitätswachstums des Bausektors unter 

dem der Gesamtwirtschaft. Die Produktivität der österreichischen Bauwirt-

schaft hinkte in den Jahren 1995-2015 der Gesamtwirtschaft um jährlich 

1,1 % hinterher, im Zeitraum 2005-2015 sogar um 3,5 %.1F

2 Der Sektor Bau 

liegt mit seinem Digitalisierungsgrad auf dem vorletzten Platz und somit 

nur vor dem Sektor Jagd und Fischerei. Auch die Gewinnmargen der Bau-

wirtschaft liegen im Schlusslicht im Sektorenvergleich. 2F

3 

Dies ist Anlass sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzten und lang-

fristige Besserung zu schaffen. Die Ansätze für Produktivitätsgewinn kön-

nen technischer, organisatorischer oder sozialer Natur sein. Technische 

Produktivitätsgewinne können z.B. durch verbesserte Arbeitsmaschinen 

                                                   

1 Vgl. KRAMMER, P.: Innovation: mehr als Tablets auf den Baustellen. In: Solid, 12/2017. S. 26-27 

2 Vgl. MCKINSEY GLOBAL INSTITUE: Reinventing Construction: A route to higher Productivity. Forschungsbericht. S. 24 

3 Vgl. MCKINSEY&COMPANY: Infrastruktur & Wohnen: Deutsche Ausbauziele in Gefahr. Forschungsbericht. S. 5 
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und -geräte geschaffen werden, organisatorische Produktivitätsgewinne 

werden z.B. durch gezielte und optimierte Ablaufplanung erreicht. Soziale 

Zugewinne der Produktivität können z.B. durch die gezielte Auswahl der 

Mitarbeiter für qualifizierte Aufgaben, Mitarbeiterschulungen oder ein leis-

tungsbezogenes Entgeltsystem erreicht werden.3F

4 

Lean Construction in seiner ganzheitlichen Betrachtung, wie es später 

noch erläutert wird, ist dabei eine Schnittmenge der organisatorischen und 

sozialen Rationalisierungsmöglichkeiten. Um eine umfassende Anwen-

dung von Lean Construction zu ermöglichen, ist eine vertragliche Basis 

zwischen den AG und AN sowie zu Nachunternehmern zu schaffen. Trotz 

Konjunktur ist der Preisdruck hoch, die Fehlbeträge werden dann häufig 

durch Nachträge und Mehrkostenforderungen ausgeglichen. Ein Verhal-

ten, das der Kooperation zwischen Vertragspartner nicht förderlich ist. Da 

die Kooperation in einem Projekt jedoch eine entscheidende Rolle für den 

Erfolg spielt, müssen faire Verträge mit Anreizmechanismen zur aktiven 

Mitarbeit am Gelingen des Projekts geschaffen werden. Grundsätzlich will 

der AG möglichst hohe Qualität zu möglichst geringen Kosten erreichen, 

der AN hingegen will einen möglichst hohen Gewinn erwirtschaften. Die-

sen Interessenkonflikt gilt es vertraglich so zu harmonisieren, damit eine 

„Best-for-Project“-Philosophie über den Einzelinteressen der beteiligten 

steht. 

In Österreich werden Bauverträge oft nach den Regelungen der Werkver-

tragsnormen ÖNORM B 2110:2013 und die ÖNORM B 2118:2013 gestal-

tet. Durch die Normenbindung in öffentlichen Vergaben, sind diese sogar 

verpflichtend anzuwenden. Die ÖNORM B 2118:2013 „Allgemeine Ver-

tragsbestimmungen für Bauleistungen unter Anwendung des Partner-

schaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten“ ist speziell für komplexe 

und umfangreiche Projekte entwickelt worden. Für die ganzheitliche Um-

setzung von Lean Construction bedarf es jedoch zusätzlicher Rahmenbe-

dingungen. Dabei darf allerdings keine einseitige Vertragsgrundlage ent-

stehen, da nur ausgeglichene Verträge ein gutes Projektklima schaffen. 

Chancen- und Risikoverteilung des Bauvertrags sind stets im Auge zu be-

halten. 

1.2 Ziele und Nicht-Ziele 

Nach einer zielgerichteten Recherche wird die Thematik der 

ÖNORM B 2118 aufgegriffen. Ziel ist es, zuvor eine strukturierte Aufarbei-

tung des Themenschwerpunkts rund um Lean Construction zu erstellen, 

nur so ist es möglich eine Analyse der betreffenden Werkvertragsnorm zu 

erstellen. Dazu sollte zuvor die Herkunft des Lean Constructions, welches 

aus der stationären Industrie abgeleitet wurde, erläutert werden. Hierfür 

ist es nötig, die grundlegenden Elemente des Managementansatzes und 

                                                   
4 Vgl. HOFSTADLER, C.: Produktivität im Baubetrieb. S. 30-33 
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deren Werkzeuge systematisch aufzubereiten. In der bauwirtschaftlichen 

Praxis ist das organisatorische und vertragliche Verhältnis zwischen den 

Projektbeteiligten mitunter erfolgsentscheidend und ein partnerschaftli-

ches Verhältnis ein wichtiger Punkt des Lean Construction Ansatzes. Da-

her ist es Ziel, die gängigen Bauabwicklungsmodelle der österreichischen 

Bauwirtschaft aufzuzeigen, deren Schwachpunkte hervorzuheben und im 

Ausland praktizierte Abwicklungsmodelle vorzustellen, bei denen die Part-

nerschaftlichkeit in den Vordergrund rückt. Im letzten Punkt soll die Werk-

vertragsnorm ÖNORM B 2118:2013 analysiert werden, deren Schwach-

punkte erörtert und potenzielle Verbesserungsmöglichkeiten mit kritischer 

Betrachtung ausgearbeitet werden. Abbildung 1 zeigt die Übersicht der 

Zieldefiniton mit Muss-, Soll-, Kann- und Nicht-Zielen. Definiertes Nicht-

Ziel der Arbeit ist eine kritische Betrachtung der etablierten Lean Ansätze, 

ein Vergleich der vorhandenen Projektabwicklungsmodelle, sowie eine 

Expertenbefragung zum gegenständlichen Thema. 

MUSS-ZIELE SOLL-ZIELE

KANN-ZIELE NICHT-ZIELE

▪ Aufzeigen der Grundlagen von Lean 

Management und Lean Construction 

▪ Analyse der ÖNORM B 2118 auf 

Bestandteile der Grundsätze von 

Lean Construction

▪ Erarbeiten von Vorschlägen zur 

ÖNORM B 2118 zur besseren 

Umsetzung von Lean Construction in 

der Praxis

▪ Anstoß zu weiteren 

Forschungsarbeiten

▪ Vergleich verschiedener 

Projektabwicklungsmodelle

▪ Kritische Betrachtung der Lean-

Strategie und deren Werkzeuge

▪ Expertenbefragung zur Bewertung 

der ÖNORM B 2118:2013

▪ Aufzeigen von Tools zur Umsetzung 

der Lean Construction Grundsätze

▪ Darstellung verschiedener 

Projektabwicklungsmodelle

▪ Bewertung der Ansätze der ÖNORM 

B 2110 zur partnerschaftlichen 

Projektabwicklung

 

Abbildung 1- Zieldefinition der Masterarbeit 

1.3 Methodische Vorgangsweise 

Zur Erstellung der gegenständlichen Masterarbeit wurden verschiedene 

Techniken des System Engineerings angewandt. Zu Beginn wurde das 

System des hermeneutischen Regelkreises zur systematischen Verständ-

niserweiterung verwendet. Dabei wird ein immer gleiches Muster wieder-

holt. Zu Beginn muss für ein neues Thema ein entsprechendes Vorver-

ständis aufgebaut werden, durch die weitere Bearbeitung des Themas 
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entsteht eine Erkenntniserweiterung. Dies wird durch zielgerichtete Litera-

turrecherche, Fachgespräche, Vorträge sowie das eigenständige Reflek-

tieren und dem Erkennen von Zusammenhängen erreicht.  

 

Abbildung 2- Hermeneutische Regelkreise 4F

5 

Abbildung 2 zeigt den schematischen Ablauf des vorher beschriebenen 

hermeneutischen Regelkreises. Dabei lässt sich der Prozess der Erkennt-

niserweiterung der vorliegenden Arbeit wie folgt beschreiben: 

1. Erkenntnisgewinn durch zielgerichtete Literaturrecherche anhand 

analoger und digitaler Medien. Um eine Bandbreite an Meinungen 

und Interpretationen zu erlangen werden Publikationen verschiedene 

Autoren betrachtet. Vorrangig werden jedoch ausgewählte Hauptau-

toren und Forschungsanstalten in Betracht gezogen. Auch aktuelle 

Zeitschriften und Unternehmensberichte werden zur Erkenntniserwei-

terung herangezogen. 

2. Aus Ergebnis des Punkt 1 wird eine thematische Lücke gesucht und 

die Forschungsfrage der Masterarbeit ausgearbeitet. 

3. Die thematische Lücke wird aufgegriffen, theoretisch behandelt und 

Hypothesen mit deren möglichen Auswirkungen aufgestellt. 

 

Ein weiteres Werkzeug in der Vorgangsweise stellt Brainstorming zu ge-

wissen Themengebieten dar. Die Ergebnisse wurden in einer Mind-Map 

dargestellt. Durch die systematische Abbildung der Stichworte mit hierar-

chischen Verzweigungen kann mit einfachen Mitteln ein Überblick über 

komplexe Themen und Zusammenhänge geschaffen werden. Die beste-

hende Mind-Map wird immer erweitert und wieder verändert, dadurch ent-

steht über den Bearbeitungszeitraum hinweg eine themenbasierte Anord-

nung von Schlagwörtern. Diese Methode wurde vor allem in der Anfangs-

phase eingesetzt. Durch die logisch verknüpfte Auflistung von Themen-

punkten entsteht schnell ein Überblick über die Teilgebiete die Schnitt-

stellen zu angrenzenden Sachgebieten. Durch die verzweigte Darstellung 

entsteht auch die Gliederung der Arbeit.  

                                                   
5 HOFSTADLER, C.: Baubetrieb FS: Lehrveranstaltungsskriptum. Skriptum. S. 18 
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Die übergeordneten Kapitel werden als Arbeitsprozesse betrachtet. Der 

Ablauf beginnt, wie in Abbildung 3 dargestellt, mit der Recherche und en-

det mit einer Schlussfolgerung. Durch die systematische Abarbeitung des 

Arbeitsprozesses, konnte durch das gewonnene Verständnis wieder 

neuer Input für die folgenden Prozesse generiert werden.  

 

Abbildung 3- Arbeitsprozess der Masterarbeit 

1.4 Gliederung der Masterarbeit 

Die Arbeit ist in zwei Themenblöcke gegliedert (siehe Abbildung 4). Den 

ersten Teil stellt eine umfassende Literaturrecherche zu den Themen Lean 

Management, Lean Construction und partnerschaftliche Projektabwick-

lung dar. Im zweiten Teil wird die gültige Version der Werkvertragsnorm 

ÖNORM B 2118:2013 – „Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleis-

tungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells insbesondere bei 

Großprojekten“ analysiert und Potenzial zur Umsetzung von Ansätzen des 

Lean Construction aufgezeigt.  

Das Kapitel 1 befasst sich mit der Erstellung der gegenständlichen Mas-

terarbeit, deren Aufbau deren Zweck und Zielsetzung. Dabei werden die 

Aktualität des Themas und die Forderungen der Wirtschaft hervorgeho-

ben. Die klare Abgrenzung zu anderen Themengebieten, sowie die syste-

matische Vorgehensweise sind ebenfalls Teil dieses Kapitels. 

Im Kapitel 2 werden die Grundlagen des Lean Managements erörtert. Be-

ginnend bei der geschichtlichen Entwicklung über die grundlegenden Ele-

mente des Management Ansatzes bis hin zu den, in der industriellen Pro-

duktion angewandten Werkzeugen zur Umsetzung der Denkansätze. 

Die Überleitung der Lean Ansätze aus der stationären Industrie in die Bau-

wirtschaft wird im Kapitel 3 behandelt. Dabei sind die Eigenheiten des 

Baubetriebs und der Projektorganisation zu beachten, darauf aufbauend 

Recherche

•Grundlagen Lean Management

•Grundlagen Lean Construction

•Bauvertrags- und Projektabwicklungsmdelle

Analyse

•Bestandteile der bestehenden ÖNORM B 2118:2013

•Elemente der Kooperation

•Kriterien zur Umsetzung von Lean Construction

•Bewertungsmethodik

Schlussfol-
gerung

•Neue Ansätze und deren Auswirkungen

•Fazit

•Ausblick
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wurden bereits in der Vergangenheit verschiedene Werkzeuge entwickelt, 

welche die Umsetzung der Prinzipien ermöglichen. 

Ein wichtiger Bestandteil von großen Bauprojekten ist das Abwicklungs-

modell, darunter sind die Organisationsform, das Vertrags- und Vergü-

tungsmodell zu verstehen, diese werden im Kapitel 4 behandelt. Es wer-

den die in Österreich verbreiteten, konventionellen Formen der Projektab-

wicklung aufgezeigt. Als Gegenpol dazu stehen partnerschaftliche Ab-

wicklungsmodelle. Dazu werden die Grundlagen und Elemente des Part-

nerings dargestellt und eine Auswahl von im In- und Ausland praktizierter 

Modelle veranschaulicht. 

Im Kapitel 6 wird eine Analyse der ÖNORM B 2118:2013 „Allgemeine Ver-

tragsbestimmungen für Bauleistungen unter Anwendung des Partner-

schaftsmodells“ erstellt. Dazu werden bestehende Elemente herausgegrif-

fen und auf deren Umsetzungspotenzial der Ansätze aus den vorherge-

gangenen Kapiteln kritisch betrachtet und bewertet. Möglichkeiten neuer 

Bestandteile, die eine bessere Umsetzung von Lean Construction (LC) in 

der Praxis ermöglichen und fördern, werden aufgezeigt und deren Wir-

kung analysiert. 

Eine Zusammenfassung der bearbeiteten Thematik und ein Ausblick mit 

offenen Fragestellungen sind den Kapiteln 6 und 7 zu entnehmen. 

Thematische Gliederung der Masterarbeit

Themenblock 1
"Literaturrecherche und Übersicht zu den 

Grundlagen" 

Themenblock 2
"Die ÖNORM B 2118:2013 und deren 

Potenzial zur besseren Umsetzung 

der Ansätze des Lean Construction“

Kapitel 7

Ausblick

Kapitel 6 

Zusammenfassung

Kapitel 2

Toyota Production System (TPS),
„Lean Thinking“, Lean Management

Kapitel 3

Lean Construction (LC)

Kapitel 4

Partnerschaftliche Projektabwicklung

Kapitel 5

Grundlagen zur ÖNORM B 2118:2013, 

Analyse der bestehenden Norm, 

Potenzial neuer Ansätze zur besseren 

Umsetzung von Lean Construction

 

Abbildung 4- Thematische Gliederung der Arbeit 
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2 Grundlagen zu Lean Management 

Folgend wird zuerst auf den Begriff des Lean Managements eingegangen 

und dessen Herkunft und Einordnung geklärt. Anschließend werden die 

bekannten Prinzipien, Methoden und Arbeitsweisen näher erläutert, bevor 

mit dem, für das Bauwesen spezifischen, Lean Construction fortgefahren 

wird. 

2.1 Einordnung des Lean Management-Begriffs 

„Lean“ bedeutet „mager“ und steht als Synonym für die „schlanke“ Orga-

nisation die Womack und Jones in MIT-Studien mit konkreten Zahlen be-

schreiben. Die Einordnung des Begriffs wird durch die vielfache Verknüp-

fung mit verschiedensten Sachverhalten und Begriffen erschwert. Mint-

berg vergleicht einen Mix aus Prinzipien, konzeptionellen Bausteinen, 

Werkzeugen und Regelungen mit einem schlecht zusammengeschneider-

ten Kleidungsstück, das sich nicht tragen lässt. Entgegen eines willkürli-

chen Konglomerats aus Einzelelementen, liegt die stäke von Lean Ma-

nagement in den sinnvollen Zusammenhängen, Vernetzungen und Ab-

stimmungen zwischen den Einzelfaktoren des Lean Konzepts.5F

6 

„Unter funktionalen Gesichtspunkten lässt sich Lean Management allge-

mein charakterisieren als ein pragmatisches, ganzheitliches, integratives 

Konzept der Unternehmensführung mit strikter Ausrichtung auf Kunden-

zufriedenheit, Marktnähe und Zeiterfordernisse, auf die Durchgängigkeit 

der auf Kernfunktionen konzentrierten Wertschöpfungskette, auf die kon-

tinuierlich gleichzeitige Verbesserung von Produktivität, Qualität und Pro-

zessen sowie auf die bestmögliche Nutzung des Humankapitals des Un-

ternehmens.“6F

7 

Oft wird Lean Management als eine Management-Technik dargestellt, 

dies ist nach Auffassung von Kammel falsch, Lean Management ist ein 

ganzheitlicher und umfassender Ansatz zur Unternehmensführung mit ho-

listischer (Ganzheitslehre) Unternehmensführungsphilosophie. Das Kern-

merkmal von Lean Management ist das ganzheitliche integrative Aufga-

benverständnis.7F

8 

2.2 Begriffsdefinitionen 

Die Popularität des Begriffes Lean führte dazu, dass der Begriff „Lean“ 

schon in verschiedensten Abwandlungen eingesetzt wird. Häufig werden 

                                                   
6 Vgl. KAMMEL, A.; GROTH, U.: Lean Management: Konzept - Kritische Analyse - Praktische Lösungsansätze. S. 24-25 

7 KAMMEL, A.; GROTH, U.: Lean Management: Konzept - Kritische Analyse - Praktische Lösungsansätze. S. 25 

8 Vgl. KAMMEL, A.; GROTH, U.: Lean Management: Konzept - Kritische Analyse - Praktische Lösungsansätze. S. 25 
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die Begriffe Lean Thinking, Lean Administration, Lean Innovation oder De-

velopment, Lean Production, Lean Maintenance und Lean Management 

verwendet. Der Terminus „Lean“ an sich übersetzt man am besten mit 

dem Wort „schlank“ ins Deutsche. 

Lean Thinking bezeichnet dabei einen Denkansatz, demzufolge von Un-

ternehmen effizient Wert für den Kunden generiert werden soll, ohne da-

bei Verschwendung zu erzeugen.  

Der Ursprung des Themas „Lean“ liegt im Lean Production. Wie in den 

folgenden Abschnitten noch näher erläutert, wurde der Begriff stark durch 

die Forscher Womback und Jones geprägt. Sie beschrieben die Verände-

rung des Produktionssystems der Automobilindustrie in Japan und betitel-

ten die neue Herangehensweise als Lean. Lean Production fokussiert 

demzufolge den Produktionsprozess. Unter dem Begriff Lean Mainte-

nance versteht man eine schlanke Instandhaltung der Produktionsanlagen 

mit besonderem Fokus auf minimierte Stilliegezeiten und eine erhöhte 

Verfügbarkeit der Produktionsanlagen. Der dritte Begriff der auf derselben 

Ebene genannt werden kann ist Lean Development, eine Erweiterung der 

Philosophie für die Prozesse der Produktentwicklung. Die Optimierung zur 

schlanken Unternehmensverwaltung wird über den Begriff Lean Adminst-

ration definiert.8F

9 

Der am häufigsten auftauchende Begriff des Lean-Managements, wurde 

von Weiß und Pfeiffer geprägt, welche auch zur Erkenntnis gekommen 

sind das Lean-Management kein spezifisch japanisches Modell ist und 

ebenso auf andere Angelegenheiten angewendet werden kann. 9F

10  Die 

nachstehende Grafik zeigt eine Möglichkeit die Begrifflichkeiten in einem 

Zusammenhang eines Systems abzubilden. Wichtig dabei ist immer die 

Interaktion des Unternehmens mit dem Kunden der den Wert definiert und 

die Grundlage des Lean Managements darstellt. 

Lean Management

U
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Lean Administration

Lean 

Development

Lean 

Production
Lean 

Maintenance

 

Abbildung 5- Begriffsdefinitionen um den Themenbereich Lean 10F

11 

                                                   
9  Vgl. BÄR, R.: Lean-Reporting. S. 26-27 

10  Vgl. BÄR, R.: Lean-Reporting. S. 27 

11  Vgl. BÄR, R.: Lean-Reporting. S. 26 
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2.3 Herkunft und Geschichte von Lean Thinking 

Lean Thinking ist ein mittlerweile weltweiter Denkansatz, nach dem eine 

effiziente Organisation Wert schafft ohne dabei Verschwendung zu produ-

zieren.  

Der Ursprung dieser Kultur geht auf die industrielle Revolution und Fre-

deric W. Taylor Ende der 1880er Jahre zurück, dessen Theorie eine mög-

lichst detaillierte Arbeitsteilung mit standardisierten Aufgaben vorsieht, 

auch Taylorismus genannt. Infolge der Arbeitsteilung wird jeder Arbeiter 

auf einen Arbeitsgang spezialisiert und so die Effizienz gesteigert. Außer-

dem wurde die Trennung der manuellen, ausführenden Arbeit von der pla-

nerisch, konzeptionellen Tätigkeit, von Taylor als ein wichtiger Faktor zur 

Effizienzsteigerung gesehen. Henry Ford schuf im Jahre 1913, auf Basis 

des taylorischen Prinzips der Arbeitsteilung, die Arbeit am Fließband. 

Durch diese Fertigungsweise wird das Prinzip der Arbeitsteilung durch 

festgelegte Prozessstationen umgesetzt und stellt durch die automatische 

Materialzulieferung einen vorgegebenen Arbeitsrhythmus sicher. Das 

neue, teils mechanisierte Produktionssystem brachte eine Verbesserung 

der Produktivität, der Qualität und eine bessere Materialausnutzung. 

Diese Fertigungsweise macht einen Betrieb jedoch extrem unflexibel, da 

die gesamte Fertigung auf ein einziges Produkt ausgelegt ist.11F

12 

Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg in Japan die Nachfrage nach mehreren 

Produktvariationen, es fand ein Wandel vom etablierten Anbieter- zum 

Käufermarkt statt. Diese marktwirtschaftliche Situation forderte neue Fer-

tigungssysteme. Eine einfache Skalierung der bestehenden Fertigung auf 

mehre Fertigungsstraßen, war aufgrund der Ressourcenknappheit und 

der geringeren Stückzahlnachfrage nicht möglich. Taiichi Ohno, Füh-

rungskraft bei Toyota, erkannte während eines Besuchs bei Ford, dass 

dieses Problem nur durch eine bedarfsgesteuerte Fertigung gelöst werden 

konnte. Es war nötig die Durchlaufzeiten drastisch zu senken, um dem 

Kunden eine angemessene Wartezeit zu garantieren. Die entstandene 

Produktionsphilosophie rückte den Wert für den Kunden in den Fokus, 

welcher mit geringstmöglicher Verschwendung erzeugt wird. Diese Idee 

wurde am europäischen und amerikanischen Markt lange nicht erkannt. 

Erst in den 1990er Jahren als Womack und Jones, Wissenschaftler am 

MIT in Boston, diese schlanke und effiziente Produktionsweise studierten 

und publik machten, wurde die produzierende Industrie der USA und in 

Europa darauf aufmerksam. Womack und Jones nannten diese Philoso-

phie „Lean“ und die Arbeitsweise „Toyota Produktionssystem“. Der Erfolg 

dieser Strategie, wurde von Toyota durch überproportionale Unterneh-

mensgewinne, hohe Qualitätsstandards und stabilen Prozessen unter-

malt. 2007 setzte Toyota erstmals seit 70 Jahren mehr Fahrzeuge als der 

US-Konzern GM ab und erzielte dabei wachsende Gewinne. Durch die 

steigende Popularität dieser erfolgreichen Produktionsstrategie, zog 

                                                   
12 SCHUH, G.: Lean Innovation. S. 1 
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„Lean“ bald in die breite Masse der Automobilindustrie ein und galt später 

auch als Vorbild für die produzieren Unternehmen in Europa und den USA. 

Nach der ersten Revolution der Automobilindustrie durch Henry Ford mit 

der Fließbandfertigung, wurde die Sparte durch Toyota und dessen 

schlanke Produktionsstrategie „Lean Production“ erneut umgekrempelt.12F

13 

2.4 Von Lean Production zum Lean Management 

Ein erfolgreiches Unternehmen braucht mehr als eine gut funktionierende 

Produktion, das gesamte Unternehmen muss diese Lean-Denkweise 

ganzheitlich umsetzten. Neben den Anweisungen zu Produktionsprozes-

sen ist ein Umdenken nötig, sodass Arbeitskräfte Verbesserungsmöglich-

keiten einbringen können und zu einer stetigen Verbesserung beitragen. 

Essenziell ist eine unternehmensweite einheitliche Definition des Kunden-

wertes, daher sind Strukturen wie Abteilungen und das Karrieredenken 

einzelner Personen nicht zielführend für eine gelebte Lean Kultur. Auf dem 

Weg zu einem Lean Enterprise, wie Womack und Jones den Blick auf das 

Ganze in ihrer Studie nennen, muss der gesamte Wertstrom auf Basis 

eines einheitlich definierten Kundenwerts definiert und infolge optimiert 

werden. Während bei der Lean Production Sicht lediglich die Prozesse der 

Produktion betrachtet werden, wird bei der ganzheitlichen Betrachtungs-

weise der Wertstrom beispielsweise von Kundenauftrag bis Warenaus-

gang studiert. Prozesse vor dem Produktionsstart sind essenziell für den 

Erfolg des Produkts und des Unternehmens. Die Phasen der Produktent-

wicklung, der Ausarbeitung bis hin zum ersten Prototypen sind komplex, 

interdisziplinär und fordern einen hohen Ressourceneinsatz. Umso wich-

tiger ist daher das Optimierungspotenzial zu erkennen und die beschrie-

bene ganzheitliche Sicht auf das Unternehmen zu etablieren, worunter 

Lean Management verstanden wird. 13F

14 

2.5 Lean Management in drei Ebenen 

Lean Management kann nicht auf einfache Schlagworte heruntergebro-

chen werden, es bedingt ein Zusammenspiel mehrerer Aspekte. Diese As-

pekte werden oft im 3-Ebenenmodell dargestellt (siehe Abbildung 6). Dem 

Wesen nach ist Lean Management ein moderates Management-Konzept 

dessen Wurzeln in der japanischen Landeskultur zu finden sind. Aus die-

sem Grund werden die Aspekte der Kultur oft mit den japanischen Begrif-

fen betitelt. Nur ein Zusammenwirken aller drei Teilaspekte führt zum ge-

                                                   
13 Vgl. SCHUH, G.: Lean Innovation. S. 1-2 

14 Vgl. SCHUH, G.: Lean Innovation. S. 6 
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wünschten Ziel. Die Technik-Ebene beschreibt Instrumente zur Umset-

zung der Grundsätze die der Lean Kultur entsprechen, dazu zählen Ma-

nagement-Tools wie das Just-in-Time-Konzept oder auch das Arbeiten in 

Gruppen. Die Grundsätze wiederum sind von der Lean-Management Kul-

tur beeinflusst.14F

15  

Kosten

TermineQualität

Lean Grundsätze
zum Beispiel:

KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) Gruppenorientierung, kleine 
beherrschbare Schritte, permanentes Feedback, Fehlerbeseitigung an der Quelle, 

Eigenverantwortung etc.

Lean Techniken
zum Beispiel:

Just-in-Time Prinzip, Kanban, Wertstromanalyse, 5W-Methode, 
Last Planner System, BIM, Taktplanung, Simultaneous Engineering etc.

Lean Kultur
zum Beispiel:

Kontrollakzeptanz, Kooperation, Leistungsorientierung, Wertschöpfungsorientierung, 
Einfachheit, Humankapitalorientierung, Dienstleistungsorientierung etc.

ZIELE

 

Abbildung 6- Die drei Ebenen des Lean Mamagements 15F

16 

„Kaizen“ ist der japanische Begriff für die permanente Lernorientierung 

und stellt eine der Basisannahmen der Kultur von Lean Management dar. 

Dabei wird der Fokus vor allem auf kleine, dafür ständige Verbesserungs-

schritte gelegt. Voraussetzung dafür ist eine Einbindung aller Mittarbeiter, 

die Übernahme von Verantwortung und das Umdenken zur Prozessorien-

tierung.16F

17 

Ein weiterer japanischer Begriff der die Lean Kultur prägt ist „Genba“, 

Übersetzt wird Genba meist mit „Ort des Handelns“ und beschreibt die 

Wertschöpfungsorientierung der Lean Kultur. Eine starke Konzentration 

auf den eigentlichen Ort der Handlung gewährleistet, dass jeder Vorgang 

geprüft wird inwieweit dieser mit der benötigten Wertschöpfung verbunden 

ist. Unnötige Prozesse können eliminiert werden und tragen zur Verbes-

serung bei.17F

18 

Die direkte Übersetzung von „Bushido“ ist Ritterlichkeit und stellt die Hu-

mankapitalorientierung in den Fokus der Lean Kultur. Der Mitarbeiter ist 

                                                   
15 Vgl. BERGMANN, R.; GARRECHT, M.: Organisation und Projektmanagement. S. 153-154 

16 Vgl. BERGMANN, R.; GARRECHT, M.: Organisation und Projektmanagement. S. 153 

17 Vgl. WINKELS, H.-M.: Lean Management- Vortragsunterlagen der FH Dortmund. 
  http://www.fhdo-winkels.de/Public/LeanManagement.pdf. Datum des Zugriffs: 04.03.2018 S.12 

18 Vgl. WINKELS, H.-M.: Lean Management- Vortragsunterlagen der FH Dortmund. 
http://www.fhdo-winkels.de/Public/LeanManagement.pdf. Datum des Zugriffs: 04.03.2018 S.25 
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der zentrale Erfolgsfaktor des Unternehmens und nur wenn sich der Mit-

arbeiter mit dem Unternehmen identifizieren kann, motiviert ist und die nö-

tige Qualifikation besitzt, können Prozesse optimiert werden. Das Be-

wusstsein der Lean Kultur muss in den Köpfen der Mitarbeiter vorhanden 

sein um Lean Management realisieren zu können. Auch die innerbetrieb-

liche und zwischenbetriebliche Kooperation, sowie die Dienstleistungsori-

entierung durch das wahrnehmen von Bedürfnissen und Wünschen, so-

wohl im Unternehmen als auch dem Kunden gegenüber, wird mit Bushido 

assoziiert und stellt wichtige Bestandteile der Lean Kultur dar. 18F

19 

„Hoshin“ bedeutet auf Deutsch so viel wie Ganzheitlichkeit. Lean Manage-

ment ist das Ergebnis vieler Komponenten, die teilweise selbstverständ-

lich und auch nicht neu sind, neu ist jedoch die ganzheitliche Betrach-

tungsweise des Themas. Lean Management kann demnach als eine ganz-

heitliche Philosophie gesehen werden, die sich umfassend mit der Lösung 

aller Probleme beschäftigt.19F

20 

2.6 Prinzipien von Lean Thinking 

Unternehmen verfügen über begrenzte Ressourcen, darunter werden so-

wohl finanzielle Mittel, Mitarbeiter als auch Raum und Zeit verstanden. Da-

raus entsteht die Grundüberlegung der Lean-Strategie. Steigerung des 

Kundenwerts durch Reduktion der Produktivitätsverluste, insbesondere 

durch Vermeidung von Verschwendung auf allen Ebenen. Die Optimie-

rungsmaßnahmen werden dabei gezielt auf die Steigerung des Kunden-

nutzens gerichtet. Als Verschwendung wird dabei jeglicher Ressourcen-

einsatz, der keinen zusätzlichen Kundennutzen erzeugt, gesehen. Die 

Lean Strategie wird oft fälschlich als eine Projektidee gesehen. Vielmehr 

ist Lean Thinking jedoch ein fortwährender Prozess, der das Unternehmen 

durch Lernen, dem optimalen Kundennutzen bei optimalem Ressourcen-

einsatz, immer näher kommen lässt. Zum Erreichen vorher genannter 

Ziele wurden von Womack und Jones fünf wesentliche Prinzipien definiert 

(siehe Abbildung 7): 

• Definieren des Wertes 

• Identifikation des Wertstroms 

• Gestaltung des kontinuierlichen Flusses 

• Realisieren des Pull-Prinzips 

• Weiterentwicklung zur Perfektion 

 

                                                   
19 Vgl. WINKELS, H.-M.: Lean Management- Vortragsunterlagen der FH Dortmund. 

http://www.fhdo-winkels.de/Public/LeanManagement.pdf. Datum des Zugriffs: 04.03.2018 S.26-28 

20 Vgl. WINKELS, H.-M.: Lean Management- Vortragsunterlagen der FH Dortmund. 
    http://www.fhdo-winkels.de/Public/LeanManagement.pdf. Datum des Zugriffs: 04.03.2018 S.29 
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Abbildung 7- Prinzipien von Lean Thinking 20F

21 

2.6.1 Der Wert 

Zu Beginn jeder Lean Strategie muss die Ermittlung des Werts aus der 

Sicht des Kunden erfolgen, erst dann kann mit allen anderen Überlegun-

gen fortgesetzt werden. Die Definition des Kundenwerts kann nur auf ein 

spezifisches Produkt bzw. auf eine spezifische Dienstleistung erfolgen. 

Ein häufig begangener Fehler ist, den Kundenwunsch als offensichtlich 

und einfach greifbar abzutun. Eine bewusste Definition des Wertes ver-

nachlässigt, wodurch mit zusätzlichen, unnötigen Zusatzfunktionen oder 

Leistungen über den eigentlichen Kundenwunsch hinausgeschossen wird. 

Das Ziel ist es die grundlegende Frage: Was will mein Kunde wirklich?, zu 

beantworten, erst wenn dies geklärt ist können weitere Schritte gesetzt 

werden.21F

22 In der weiteren Bearbeitung ist diese Antwort stets im Auge zu 

behalten, um den eigentlichen Sinn einer Unternehmung zu verfolgen, 

Kundenbedürfnisse zu befriedigen. In der Entstehung eines Produkts oder 

einer Dienstleistung werden verschiedene Prozesse durchlaufen, diese 

                                                   
21 Vgl. BÄR, R.: Lean-Reporting. S. 30 

22 Vgl. BÄR, R.: Lean-Reporting. S. 20-21 
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können unterteilt werden, in wertschöpfende Prozesse und verschwen-

dende Prozesse. Während die als wertschöpfende Prozesse deklarierten 

Vorgänge der unmittelbaren Schaffung von Kundenwert dienen, erzeugen 

Verschwendungsprozesse keinen zusätzlichen Wert. Verschwendungs-

prozesse sind dennoch zur Aufrechterhaltung des Unternehmens und der 

Produktion in einem gewissen Maß nötig. Das bedeutet es gibt Tätigkeiten 

mit verdeckter Verschwendung, diese müssen zur Produktion ausgeführt 

werden und sind auf ein Minimum zu reduzieren und es gibt Tätigkeiten 

mit offensichtlicher Verschwendung. Diese Vogänge generieren weder 

Mehrwert, noch sind sie zur Produktion nötig und müssen daher eliminiert 

werden. Durch eine verbesserte Struktur und eine optimierte Organisation 

sind die folgenden Verschwendungen essenziell zu senken. Ohno defi-

niert sieben Verschwendungsarten, die durch die Lean Thinking Strategie 

minimiert bzw. ganz eliminiert werden sollen: 

• Überproduktion, Produktion oberhalb der vom Kunden nachge-

fragten Stückzahl 

• Bestände 

• Transportwege oder Bewegungen von Menschen 

• Wartezeiten der Produkte zum darauffolgenden Prozess 

• Überarbeitung der Produkte 

• Nacharbeit  

• Fehler 

 

Darüber hinaus definieren Womack und Jones auch den Entwurf und die 

Entwicklung von Produkten und Dienstleistung, die nicht vom Kunden 

nachtgefragt werden, als Verschwendung.22F

23 Diese Ansicht ist jedoch äu-

ßerst kritisch zu betrachten, dadurch würde die Entwicklung neuer Tech-

nologien und Innovationen gebremst und die Wettbewerbsfähigkeit eines 

Unternehmens verringert werden. 

2.6.2 Der Wertstrom 

Nachdem der Wert des Produkts definiert wurde, ist der Wertstrom zu un-

tersuchen. Das bedeutet es werden alle Prozessschritte der Produktion 

von den Rohmaterialien bis zum finalen Endprodukt detailliert eruiert. Die 

erkannten Prozesse werden in die drei, vorhin beschriebenen Wertschöp-

fungstypen eingeteilt, wertschöpfende Prozesse, technisch und organisa-

torisch notwendige aber nicht wertschöpfende Prozesse (Muda Typ I), und 

unnötige Prozesse (Muda Typ II). Womack und Jone, die das Toyota Pro-

                                                   
23 Vgl. SCHUH, G.: Lean Innovation. S. 3-4 
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duktionssystem untersuchten, bezeichnen Verschwendung mit dem japa-

nischen Wort „Muda“. Dabei sollten auch Prozesse von Zulieferern über 

die Unternehmensgrenzen hinaus betrachtet werden. Es können häufig 

doppelt ausgeführte Tätigkeiten im Produktionsfluss identifiziert werden. 

Als positiver Nebeneffekt, wird durch die gemeinsame Abstimmung auch 

das Vertrauen zwischen den Unternehmen gestärkt. Dadurch kann der 

Kontrollaufwand verringert werden, welcher ebenfalls eine Art von Ver-

schwendung darstellt. So freigewordene Ressourcen können dann zur 

Stärkung der wertschöpfenden Prozesse eingesetzt werden.23F

24  Dieser 

Wertstrom über die Unternehmensgrenze hinaus wird als Supply Chain 

(engl. für Lieferkette) bezeichnet. Eine verbreitete Methode zur visuellen 

Darstellung und Identifikation der Wertströme, ist das Value Stream Map-

ping24F

25. Die Methode des Value Stream Mapping wird im Abschnitt 3.3.2 

näher erläutert. Wurden alle Prozesse erkannt und unnötige Tätigkeiten 

eliminiert, folgt die Betrachtung aus der Sicht des Fluss-Prinzips (engl. 

Flow). 

2.6.3 Der Fluss 

Der nächste Optimierungsschritt besteht darin, die Teilprozesse des vor-

hin definierten Wertstroms so aufeinander abzustimmen damit ein gleich-

mäßiger, kontinuierlicher Prozessfluss entsteht. Ein nicht abgestimmter 

Prozessablauf enthält Wartezeiten, Pufferzeiten, Engpässe und Warte-

schlangen, diese Diskontinuitäten sollten in einem optimierten, flüssigen 

Ablauf nicht mehr existieren. 25F

26 Ein Fluss ist erreicht, wenn das zu bearbei-

tende Produkt die Teilprozesse in einem gleichmäßigen Takt durchläuft 

und ein kontinuierlicher Strom an Endprodukten gegeben ist. 26F

27 Zur Um-

setzung der genannten Ziele sind eine räumliche Kopplung und Ausrich-

tung der Teilprozesse zueinander, minimierte Losgrößen und die Harmo-

nisierung der Kapazitäten und Prozesse nötig. Durch die räumliche An-

ordnung werden Distanzen verringert und es entsteht eine gegenseitige 

Transparenz zwischen den verschiedenen Prozessschritten. 27F

28 Der weit-

verbreitete Auslastungsgedanke, bei dem für einen Teilprozess so viele 

Halbfertigprodukte gelagert werden bis eine ausreichende Auslastung für 

den nächsten Schritt gegeben ist, entspricht dem Gegenteil des Fluss-

Prinzips. Durch diese Fertigungsweise entstehen Lagerbestände vor je-

dem Prozess, welche der Lean Strategie entsprechend als Verschwen-

dung definiert und somit zu eliminieren sind. Der Ursprung des Prinzips 

liegt in der Überlegung der Fließbandfertigung von Henry Ford, dabei 

                                                   
24 Vgl. SCHUH, G.: Lean Innovation. S. 4 

25 Vgl. KAISER, J.: Lean Process Management in der operativen Bauabwicklung. Dissertation. S. 26 

26 Vgl. BÄR, R.: Lean-Reporting. S. 33 

27 SCHUH, G.: Lean Innovation. S. 5 

28 Vgl. KAISER, J.: Lean Process Management in der operativen Bauabwicklung. Dissertation. S. 27 
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wurde aber viel auf Vorrat produziert. Durch die geänderten Marktbedin-

gungen, die eine höhere Variantenvielfalt in kurzer Zeit forderten, wurde 

das Prinzip von Ohno bei Toyota weiterentwickelt. Durch die systemati-

sche Minimierung von Rüstzeiten der Maschinen, konnten problemlos 

kleine Losgrößen mit annähernd gleicher Produktivität erstellt werden. 

Das Ziel der Optimierung ist die möglichst effiziente Produktion einer Los-

größe von einem Stück, der sogenannte One-Piece-Flow. Sind einzelne 

Produktionsschritte nicht aufeinander abgestimmt kommt es zwangsläufig 

zu Wartezeiten und Beständen, welche durch einen gleichmäßigen Takt 

vermieden werden sollten. Außerdem sollte die Taktung auf die Abnah-

mefrequenz des Kunden angepasst werden, die Auslastungsschwankun-

gen können durch Outsourcing und flexible Arbeitszeiten abgedämpft wer-

den. Auch Lieferaktivitäten und Liefermengen müssen in die Prozessfluss-

planung eingebunden werden.28F

29 Die Umstellung vieler westlicher Produk-

tionsunternehmen auf das Fluss-Prinzip, ergab eine bis zu 50 % höhere 

Produktivität und eine minimierte Fehlerquote.29F

30  

2.6.4 Das Pull-Prinzip 

Da bei jeder Lean Überlegung der Kunde im Fokus steht, soll auch jeder 

Produktionsprozess durch die Kundenbestellung ausgelöst werden. Das 

Pull-Prinzip versteht sich als Variante zum Push-Prinzip. Beim Push-Prin-

zip wird die maximale Maschinenauslastung als oberstes Ziel angesehen. 

Es wird aufgrund von Umsatzprognosen und durch marktwirtschaftliche 

Überlegungen produziert und gelagert. Wie bereits erläutert, stellt eine 

derartige Überproduktion auf Lager eine Verschwendung im Leanprozess 

dar. Das Pull-Prinzip verhindert diese Verschwendung und versucht reine 

Kundennutzung zu erzeugen. Dabei wird nicht nur der Produktionspro-

zess durch die Kundenbestellung ausgelöst, es werden auch die Teilpro-

zesse in der Fertigung über das Pull-Prinzip gesteuert. Der „Kunde“ der 

sich in diesem Kontext als nachfolgender Prozess versteht, bestellt das 

Produkt vom Vorgänger, wenn dessen Bearbeitungsumfang abgeschlos-

sen ist. Zusätzlich wird vom Nachfolger der Abruf, von benötigten Materi-

alien für den nächsten Prozessschritt, getätigt. Somit zieht sich das Pull-

Prinzip durch den gesamten Produktionsprozess und unterstützt auch das 

Ziel des Produktionsflusses. Das zeigt, dass die Lean-Prinzipien nicht iso-

liert betrachtet werden können da sie stets ineinander greifen müssen, um 

eine ganzheitliche Optimierung des Unternehmens zu erreichen.30F

31 Die be-

kannteste Methode zur Umsetzung des Pull-Prinzips ist „Kanban“. Kanban 

basiert darauf, dass jeder Prozessvorgang automatisch ausgelöst wird, 

                                                   
29 Vgl. KAISER, J.: Lean Process Management in der operativen Bauabwicklung. Dissertation. S. 27 

30 Vgl. SCHUH, G.: Lean Innovation. S. 4-5 

31 Vgl. SCHUH, G.: Lean Innovation. S. 5 
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sobald eine Kundenbestellung eingeht oder ein tatsächlicher Verbrauch 

vorliegt. In der ursprünglichen Form wurde Kanban mit speziellen Karten 

bewerkstelligt, im japanischen steht das Wort Kanban auch für Karte.31F

32 

2.6.5 Die Perfektion 

Als letztes Prinzip zur Umsetzung der Lean Strategie steht die Perfektion. 

Der kontinuierliche Verbesserungsprozess macht wiederholt klar, dass 

Lean Thinking kein einmaliges Projekt sein darf. Der kontinuierliche Ge-

samtprozess der wiederum aus vielen Teilprozessen besteht, wird durch 

die Definition des Kundenwerts, die Identifikation des Wertstroms, die Eli-

minierung von unnötigen Prozessen, das in den Fluss bringen und der 

Anwendung des Pull-Prinzips verbessert. Die oftmalige Wiederholung die-

ser Prinzipien wird als streben nach Perfektion verstanden. 32F

33 Eine ent-

scheidende Rolle trägt dabei jeder einzelne Mitarbeiter, der die Teilpro-

zesse detailliert kennt. Durch ein unternehmerisches Feedbacksystem 

können Vorschläge und Missstände durch jeden Mitarbeiter eingebracht 

werden und in den kontinuierlichen Verbesserungsprozess einfließen. 33F

34 

Durch die stetige Verbesserung werden Verschwendungen vermieden 

und Ressourcen freigesetzt. Wichtig dabei ist, dass Lean Thinking explizit 

nicht auf die Entlassung von Arbeitskräften abzielt, sondern die, durch Op-

timierung freigesetzten Ressourcen, wertschöpfend einzusetzen und da-

mit die Wettbewerbsposition zu stärken.34F

35 

2.7 Lean-Methoden 

Lean geht über punktuelle Ansätze hinaus und betrachtet ein Gesamtsys-

tem zur effizienten Wertschöpfung. Um eine optimierte Wertschöpfungs-

kette zu erreichen, müssen neben den Prinzipien auch Analyse- und Ar-

beitsmethoden eingesetzt werden. Mithilfe dieser Methoden sollen kom-

plexe Prozesse und Zusammenhänge transparent und verständlich dar-

gestellt werden. Wird ein Prozess verstanden, können etwaige Ver-

schwendung einfacher erkannt werden. 

2.7.1 Just in Time - JIT 

Just in Time ist eine Produktions- und Logistikstrategie. Es wird eine be-

darfsorientierte Produktion angestrebt, dafür muss der nachgefragte Be-

darf zum richtigen Zeitpunkt, in richtiger Qualität und Menge verfügbar 

                                                   
32 Vgl. BÄR, R.: Lean-Reporting. S. 35-36 

33 Vgl. SCHUH, G.: Lean Innovation. S. 5-6 

34 Vgl. BÄR, R.: Lean-Reporting. S. 36 

35 Vgl. SCHUH, G.: Lean Innovation. S. 6 
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sein. Das Prinzip ist für einen Gesamtprozess in derselben Form anwend-

bar, als es auch für einzelne Teilprozesse funktioniert. Durch die Verrin-

gerung von unnötigen Transporten, Lagern und direkten Informationsflüs-

sen, können die Kosten reduziert werden. Durch die direkte Beschaffungs-

strategie werden Prozesse transparenter und stabiler, Probleme können 

daher einfacher erkannt werden. Anders als Insellösungen wie die Visua-

lisierung am Arbeitsplatz, zur ständigen Sensibilisierung auf ein Problem, 

kann das JIT-Prinzip ganzheitlich in Produktions- und auch Unterneh-

mensabläufe einfließen. In der industriellen Produktion entwickelten sich 

fünf JIT-Prinzipien zur Neuorganisation von Prozessen.  

Pull-Production 

Wie im Abschnitt 2.6.4 erläutert bezeichnet Pull-Production eine nachfra-

gegesteuerte Produktion und stellt das Pendant zur Serienfertigung dar. 

Der Arbeitsprozess, auch als Prozesskunde zu betrachten, holt sich die 

benötigte Menge an Material vom davorliegenden Arbeitsschritt heran. Die 

Materialentnahme durch den Nachfolger stellt wiederum einen Auftrag für 

den vorgelagerten Prozess dar. Im Unterschied dazu muss bei der kon-

ventionellen Pull-Produktion jeder Prozess getrennt gesteuert werden. 

Wie in Abbildung 8 auch erkennbar, können somit zentrale Steuerungs-

einheiten und Informationsflüsse verkürzt werden. 

 

Abbildung 8- Unterschied des Pull- und Push-Prinzips35F

36 

Fließfertigung 

Dabei liegt das Bestreben auf einen durchgängigen Produktionsfluss. Das 

Halbfertigprodukt soll ohne Wartezeit an den nächsten Produktionsschritt 

weitergeleitet werden. Dadurch werden Zwischenlager oder Sortiervor-

gänge vermieden und keine unnötigen Lagerbestände aufgebaut. 

Taktfertigung 

Um eine durchgängige Produktion ohne Wartzeiten zu ermöglichen, müs-

sen die Produktionskapazitäten der einzelnen Fertigungsschritte aufei-

                                                   
36 http://www.daswirtschaftslexikon.com/abbildungen/747-kanban.gif. Datum des Zugriffs: 05.12.2017 
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nander abgestimmt werden. Wird das Pull- und das Fluss-Prinzip konse-

quent Umgesetzt, gibt die Engpass-Station den Takt für die gesamte Pro-

duktionskette vor.  

Produktionsnivellierung und -glättung 

Grundsätzlich ist die Losgröße klein zu halten, so können Lagerbestände 

und die Durchlaufzeit gering gehalten werden. Durch große Produktions-

lose wird auch die Flexibilität zur Variantenfertigung verringert. Mit kleinen 

Produktionslosen wird eine gleichmäßige Verteilung der Produktionsmen-

gen und -varianten sichergestellt. Ziel ist es eine stetige und flexible Fer-

tigung zu erreichen, auf die sich die Produktion optimal einstellen kann.  

Flexibilisierung 

Kurzfristige Kundenbedürfnisse erfordern ein flexibles Produktionssystem, 

damit Schwankungen in der Auslastung Rechnung getragen werden kann. 

Die Mittel dazu sind mehrfach qualifizierte Arbeiter, kurze Rüstzeiten, fle-

xible Arbeitszeitmodelle und eine schnelle Materialversorgung.36F

37 

2.7.2 5W-Methode 

Die 5W-Methode oder auch 5-Why-Methode ist ein Werkzeug zur syste-

matischen Problemfindung und -lösung. Tritt in einem Unternehmen ein 

Problem auf, wird von Vorgesetzten gefordert diese Probleme schnellst-

möglich zu beseitigen. Unter diesem Zeitdruck kommt es dabei häufig zur 

Bekämpfung der Symptome und nicht der eigentlichen Ursache. Unter die-

sen Voraussetzungen tritt das Problem in absehbarer Zukunft wieder auf. 

Will eine langfristige Problemlösung erreicht werden, muss die Ursache 

bis an die Wurzel erkannt werden. Genau diese nachhaltige Problemlö-

sung ist der Zweck der 5-Why-Methode. Die Anwendung der Methode ist 

genauso einfach wie effektiv.  

Schritt 1 – Problembeschreibung 

In diesem ersten Schritt soll genau beschrieben werden, was passiert ist, 

wo das Problem aufgetreten ist, wann sich der Vorfall ereignet hat, wer 

daran beteiligt war und welche Auswirkungen durch das Problem entstan-

den sind. Dies soll in einer nachvollziehbaren Art der Dokumentation er-

folgen, auch Fotos und Skizzen können dafür angefertigt werden um Klar-

heit zu schaffen. 

Schritt 2 – Ursachenanalyse 

Im nächsten Schritt wird der Ursache auf den Grund gegangen, dafür wird 

mit einer Warum-Frage nach dem Ursprung des Problems gesucht. Erfolgt 

auf diese Frage eine Antwort, wird diese wiederum mit einer Warum-For-

                                                   
37 Vgl. KIRSCH, J.: Organisation der Bauproduktion nach dem Vorbil der industrieller Produktionssysteme. Dissertation.  

S. 38-39 
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mulierung hinterfragt. Auf diese Weise rückt man der Ursache des Prob-

lems Schritt für Schritt näher, in der Regel wird diese Abfrage fünfmal wie-

derholt, daher auch der Name 5W-Methode. Als positiver Nebeneffekt ist 

zu erwähnen, dass so der Prozess sehr genau durchdacht wird und mög-

licherweise auch andere Unstimmigkeiten erkannt werden. 

Schritt 3 – Abstellmaßnahmen und Überprüfung 

Wurde die Ursache des Problems erkannt, ist ein Maßnahmenplan zur 

Ursachenbeseitigung auszuarbeiten. Dabei müssen Verantwortlichkeiten 

definiert werden, ein Terminplan unterstützt die Umsetzung zusätzlich. 

Nach Beseitigung der Ursache muss kontrolliert werden wie wirksam die 

Maßnahme war und ob regelmäßige Kontrollen sinnvoll sind. 

Regeln zur wirksamen Anwendung 

Um eine zielführende Ursachenanalyse durchführen zu können, dürfen in 

keiner Situation Annahmen getroffen werden, dadurch würde es schnell 

zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Der Sachverhalt sollte daher 

immer von den jeweiligen Prozessbeteiligten erfragt und vor Ort geklärt 

werden. Oft wird die Frage nach dem „Warum“ zu früh abgebrochen und 

die Wurzel des Problems wird nicht gänzlich erkannt. Es gilt die Antworten 

solange zu hinterfragen, bis die Ursache des Problems ganzheitlich ge-

klärt ist. Eine Möglichkeit Antworten der Ursachenfindung auf deren Kau-

salität zu prüfen, ist die Herstellung eines Umkehrschlusses durch eine 

„Wenn-Dann-Feststellung“. Ein einfaches Beispiel zeigt dieses einfache, 

dennoch effektive Mittel. 

Sachverhalt: Die Baugrube steht unter Wasser 

Warum steht die Baugrube unter Wasser? 

 Weil die Tauchpumpe über das Wochenende ausgefallen ist, steht 

die Baugrube jetzt unter Wasser 

Umkehrschluss: Wäre die Tauchpumpe nicht ausgefallen, würde die Bau-

grube jetzt nicht unter Wasser stehen. 

Durch die Umkehrung kann deutlich gemacht werden, dass zwischen der 

ausgefallenen Tauchpumpe und der Überschwemmung ein kausaler Zu-

sammenhang besteht. Dies bedeutet aber nicht, dass der Grund auch nur 

darin liegt, weshalb weiter nachgefragt werden muss. Möglicherweise 

wurde ein Kontrollintervall nicht eingehalten oder die Pumpe wurde mut-

willig beschädigt. 37F

38 

Abbildung 9 zeigt anhand eines baupraktischen Beispiels wie die 5W-Me-

thode eingesetzt werden kann. Die Methode kann sowohl für einfache 

Sachverhalte, wie nachstehend dargestellt, als auch für komplexe Frage-

stellungen und Probleme verwendet werden. Konkret wird hier der kausale 

Verursacher einer verspäteten Betonage, eines Tagestakts gesucht.  

                                                   
38 Vgl. http://www.lean-production-expert.de/lean-production/5-why.html. Datum des Zugriffs: 18.12.2017 
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Warum konnte die Betonage am Tagesende nicht 

fertiggestellt werden und musste auf den nächsten Tag 

verschoben werden?

Das Unternehmen, welches für die Bewehrung 

verantwortlich ist, stellte die Bewehrung nicht fertig 

somit konnte nicht mit der Betonage begonnen werden.

Warum stellte das beauftragte Bewehrungsleger-

Unternehmen dessen Tagestakt nicht fertig?

Einige Biegeformen, die lt. Bewehrungsplan notwendig 

gewesen wären, waren nicht auf der Baustelle

Warum waren die Biegeformen nicht auf der Baustelle?

Die Lieferung ist nicht angekommen

Warum ist die Lieferung nicht angekommen?

Die Vorlaufzeit für Bestellungen wurde unterschritten, zu 

kurzfristiger Bewehrungsabruf.

Warum wurde die Bewehrung so spät abgerufen?

Der Bauherr veranlasste eine Änderung in diesem 

Bereich, durch den nötigen Planlauf zur Freigabe war 

kein früherer Abruf möglich.
 

Abbildung 9- Baupraktisches Beispiel zur Anwendung der 5W-Methode 

2.7.3 5S-Methode 

Die 5S-Methode ist eine Systematik zur Gestaltung von Arbeitsplätzen 

und der Arbeitsumgebung. Das Ziel dabei ist die Arbeitsumgebung so zu 

gestalten, dass die wertschöpfenden Tätigkeiten möglichst produktiv 

durchgeführt werden können. Dabei wird versucht die nicht wertschöpfen-

den Tätigkeiten zu eliminieren bzw. auf ein Minimum zu reduzieren, um 

den Lean Prinzipien gerecht zu werden. Die 5-S Methode leitet sich aus 

einem Regelkreis mit fünf Einzelschritten, die jeweils mit dem Buchstaben 
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„S“ beginnen, ab. Ursprünglich stammen die fünf Begriffe aus dem japani-

schen Sprachraum und wurden ins Deutsche adaptiert. 

 

Abbildung 10- 5S-Methodik38F

39 

1. Selektieren 

Selektieren meint, die wichtigen Dinge erkennen und alle unwichtigen und 

unnötige Dinge aussortieren. Durch die dauerhafte Trennung von diesen 

nicht benötigten Ressourcen, entsteht mehr Platz und Übersichtlichkeit für 

wirklich wichtige Arbeitsmittel und Materialien.  

2. Sortieren 

Durch Sortierung von Materialien, Arbeitsmittel und Werkzeuge, die dem 

täglichen Gebrauch unterliegen, in einer überlegten Systematik, kann der 

Arbeitsplatz produktiver gestaltet werden. Die Anordnung der benötigten 

Gegenstände sollte einer Logik der Gebrauchshäufigkeit unterliegen, so 

sollten Dinge die häufig gebraucht werden nahe am Ort der Verwendung 

aufzufinden sein. Die Arbeitsmittel sollten mit Hilfe der Visualisierung dem 

                                                   
39 http://www.kampf.de/fileadmin/user_upload/Logo_5S_bei_KAMPF.jpg. Datum des Zugriffs: 19.12.2017 
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Lagerort eindeutig zuordenbar gemacht werden, so ist eine Abweichung 

vom SOLL-Zustand leicht erkennbar. 

3. Säubern 

Der Arbeitsplatz sollte regemäßig gesäubert werden, dabei wird gleichzei-

tig eine Inspektion der Arbeitsmittel sichergestellt. Dabei können Defekte 

und Abweichungen erkannt und frühzeitig beseitigt werden. Um den Ar-

beitsplatz nachhaltig sauber zu halten, muss die Ursache für eine wieder-

kehrende Verschmutzung erkannt werden.  

4. Standardisieren 

Sowohl bereichsintern als auch bereichsübergreifend, müssen standardi-

sierte Abläufe, Konzepte und Ordnungen erarbeitet werden. Dies können 

zum Beispiel ein durchgängiges Leitsystem oder standardisierte Darstel-

lungsweisen für Ordnungsvorgaben am Arbeitsplatz sein. Durch eine 

standardisierte Arbeitsanweisung für wiederkehrende Prozesse (z.B.: Rei-

nigungsvorgänge) kann ein stabilerer Ablauf garantiert werden. 

5. Selbstdisziplin 

Ohne dem Einhalten der gesetzten Regeln, verfehlt die Methodik ihre Wir-

kung. Durch regelmäßige Kontrollen auf Abweichungen vom gesetzten 

Standard, zum Beispiel mittels 5S-Checklisten, kann das System qualitativ 

zur ganzheitlichen Verbesserung beitragen. Jeder einzelne ist dabei an-

gehalten, Abweichungen abzustellen und den Arbeitsplatz produktiv zu 

gestalten.39F

40 

2.7.4 Kanban 

Kanban ist eine Versorgungsstrategie des Lean Managements zur Um-

setzung des Pull-Prinzips (siehe auch Abschnitt 2.6.4). Das Wort „Kanban“ 

bedeutet im japanischem so viel wie „Karte“ oder „Zeichen“. Das Kanban-

System basiert auf einer Einlagerungsstrategie, die den MitarbeiterInnen 

signalisiert wann der Bedarf zur Nachproduktion bzw. Wiederbeschaffung 

des Artikels auftritt. Das System stellt dabei einen in sich geschlossenen 

Regelkreis dar. Entnimmt der verbrauchende Prozess (Senke) eine vorher 

definierte Menge an Material für die Produktion, wird mittels einer Kanban 

Karte erneut die Kanban-Menge angefordert und in Folge nachgeliefert. 

Das nachfolgende Beispiel zeigt auf einfache Art und Weise die Funkti-

onsweise von Kanban in der Produktionspraxis.  

Ausgangszustand 

Die Beispielproduktion, eine Vorfertigung von Dachbindern eines Stahl-

baubetriebs, besteht aus einer Endmontagezelle und einer Vormontage-

zelle in denen Dachbinder zur Auslieferung an die Baustelle produziert 

                                                   
40 Vgl. http://www.lean-production-expert.de/lean-production/5s-methode.html. Datum des Zugriffs: 22.12.2017 
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werden sollen. Durch die Bearbeitung der Rohlinge (Normprofile in Liefer-

länge) in der Vormontage entstehen Fertigungssets mit den zugeschnitte-

nen Profilen für fünf Dachbinder. Diese Fertigungssets werden in Kanban-

boxen gelagert und transportiert. In der darauffolgenden Endmontage 

werden die vorgefertigten Komponenten mit Schraubverbindungen zu-

sammengefügt. Die benötigten Schrauben werden hierfür in der Endmon-

tagezelle in Schüttboxen bevorratet. Der Ausgangszustand der Vormon-

tagezelle tritt nach Beginn der Arbeiten nicht mehr auf. Es wird danach 

maximal eine Kanban-Behälter auf Vorrat nachproduziert. 

Stahlprofile 

Meterware

Vormontage Endmontage

Kanban 1
5 Sets

Kanban 2
5 Sets

Schrauben

 

Abbildung 11-Kanban Ausgangslage41 

Kanban-Schritt 1 

Die Endmontage erhält einen von der Baustelle ausgelösten Auftrag zur 

Fertigung von drei Dachbindern. Dafür holt sich die Endmontagezelle den 

Kanban-Behälter 1 mit fünf Fertigungssets aus der Vormontage. 

Stahlprofile 

Meterware

Vormontage Endmontage

Kanban 2
5 Sets

Schrauben Kanban 1
5 Sets

 

Abbildung 12- Kanban-Schritt 142 

Kanban-Schritt 2 

In der Endmontagezelle werden durch einen Mitarbeiter den zugeschnit-

tenen Profilen aus der Vormontagezelle Schrauben aus der Schüttbox hin-

zugefügt. Die zugeschnittenen Profile aus der Vormontage werden dem 

Kanban-Behälter entnommen. Die drei fertigen Dachbinder können an die 

Baustelle ausgeliefert werden. 

                                                   
41 Vgl. http://www.lean-production-expert.de/lean-production/kanban-beschreibung.html. Datum des Zugriffs: 27.12.2017 

42 Vgl.  http://www.lean-production-expert.de/lean-production/kanban-beschreibung.html. Datum des Zugriffs: 27.12.2017 
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Stahlprofile 

Meterware

Vormontage Endmontage

Kanban 2
5 Sets

Schrauben Kanban 1
5 Sets

Auftrag 1 zur Baustelle

 

Abbildung 13- Kanban-Schritt 2 42F

43 

Kanban-Schritt 3 

Nach Fertigstellung der drei Dachbinder, kommt ein neuer Auftrag einer 

Baustelle über zwei Dachbinder rein. Da noch zwei Sets der Halbfertig-

produkts im Kanban-Behälter 1 in der Endfertigung lagern, wird der Auf-

trag direkt in die Endfertigung geleitet und fertiggestellt. Der Kanban- Be-

hälter 1 ist nun leer.  

Stahlprofile 

Meterware

Vormontage Endmontage

Kanban 2
5 Sets

Schrauben Kanban 1
5 Sets

Auftrag 2 zur Baustelle

 

Abbildung 14- Kanban-Schritt 3 43F

44 

Kanban-Schritt 4 

Die Geschäfte des Unternehmens laufen gut, ein neues Projekt wurde luk-

riert, die Baustelle löst einen Auftrag über drei Dachbinder aus. Der Kan-

ban-Behälter 1 in der Endmontagezelle ist leer, somit bringt der Monteur 

den Kanban-Behälter 1 in die Vorfertigung zurück und nimmt einen vollen 

Kanban-Behälter 2, mit weiteren fünf Fertigungssets, mit in die Endmon-

tage. 

Stahlprofile 

Meterware

Vormontage Endmontage

Kanban 2
5 Sets

Schrauben

Kanban 1

5 Sets

 

Abbildung 15- Kanban-Schritt 4 44F

45 

  

                                                   
43 Vgl. http://www.lean-production-expert.de/lean-production/kanban-beschreibung.html. Datum des Zugriffs: 27.12.2017 

44 Vgl. http://www.lean-production-expert.de/lean-production/kanban-beschreibung.html. Datum des Zugriffs: 27.12.2017 

45 Vgl. http://www.lean-production-expert.de/lean-production/kanban-beschreibung.html. Datum des Zugriffs: 27.12.2017 



Grundlagen zu Lean Management 

 
14-Jän-2019 26 

Kanban-Schritt 5 

Für den Monteur in der Vormontage ist die am leeren Kanban-Behälter 1 

befestigte Kanban-Karte der Auslöser zur Nachproduktion von fünf Ferti-

gungssets, um den Behälter wieder aufzufüllen. In der Zwischenzeit fertigt 

der Mitarbeiter-/in in der Endfertigungszelle zwei neue Dachbinder an, er 

bedient sich dabei der Kanban-Kiste 2. 

Stahlprofile 

Meterware

Vormontage Endmontage

Schrauben
Kanban 1

5 Sets

Kanban 2
5 Sets

Auftrag 3 zur Baustelle

 

Abbildung 16- Kanban-Schritt 5 45F

46 

Kanban-Schritt 6 

Der Monteur in der Vorfertigungszelle hat den Kanban-Behälter 1 wieder 

befüllt und ins Lager gegeben, wo er zur Abholung bereitsteht. In der End-

fertigung wurde währenddessen ein neuer Dachbinder für die Montage auf 

der Baustelle gefertigt. 

Stahlprofile 

Meterware

Vormontage Endmontage

Kanban 2
5 Sets

Schrauben

Kanban 1
5 Sets

Auftrag 4 zur Baustelle

 

Abbildung 17- Kanban-Schritt 6 46F

47 

Geht dieser Prozess so weiter, wird sich der Bestand an Schrauben in der 

Endmontagezelle bald dem Ende neigen. Dasselbe passiert nach einer 

Weile ebenso bei den Profilen in Lieferlänge. Um einen stetigen Ferti-

gungsprozess zu erreichen, müsste das erörterte System mit zwei Behäl-

tern auch für diese Teile eingeführt werden, in Fachkreisen spricht man 

von einem Zwei-Topf-Fertigungskanban. Wie dieses gezeigte, verein-

fachte Beispiel zeigt wird der gesamte Herstellungsprozess vom Kunden-

auftrag getrieben (Baustelle = Kunde). Der Kundenauftrag gelangt in die 

Endfertigung und zieht sofort, im Sinne des Pull-Prinzips, alle benötigten 

Komponenten per Kanban von ihrem Vorgängerprozess.47F

48 

                                                   
46 Vgl. http://www.lean-production-expert.de/lean-production/kanban-beschreibung.html. Datum des Zugriffs: 27.12.2017 

47 Vgl. http://www.lean-production-expert.de/lean-production/kanban-beschreibung.html. Datum des Zugriffs: 27.12.2017 

48 Vgl. http://www.lean-production-expert.de/lean-production/kanban-beschreibung.html. Datum des Zugriffs: 27.12.2017 
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Die dazu verwendeten Kanban-Karten (siehe Abbildung 18) müssen stets 

dem Unternehmen und den Prozessen angepasst werden. Je nach Pro-

zessart wird auch bei den Kanban-Karten zwischen Produktionskanban, 

Umlagerungskanban und Lieferantenkanban unterschieden. Die farbliche 

Unterscheidung dieser drei Kanban-Arten unterstützt die schnellere Zu-

ordnung. Grundsätzlich gilt, es müssen alle nötigen Informationen leicht 

erkenntlich und leicht leserlich Platz finden. Nachstehend ist eine 

beispielhafte Kanban-Karte für ein Produktionskanban zu sehen. Auf der 

Karte soll erkannbar sein um welche der drei Kanbanarten es sich handelt 

und das Produkt sollte mit einer einmaligen Identifikationsnummer 

gekennzeichnet sein. Zur einfachen Kopplung an ein entsprechendes IT-

System empfiehlt sich die Verwendung von Barcodes oder der RFID-

Technologie. Neben der Menge und der Benennung des beinhalteten 

Produkts, sollte der Lieferant, der Lagerort und der Verbraucher im Sinne 

des Prozessflusses, enthalten sein. In modernen Betrieben wird der 

gesamte Kanban-Prozess bereits von Robotern und intelligenten IT-

Systemen übernommen.48F

49 

 

Abbildung 18- Beispiel einer Kanban-Karte 

2.7.5 Wertstromanalyse 

Die Wertstromanalyse ist ein Werkzeug des Lean Managements zur Dar-

stellung von Prozessen. Dabei werden alle Material- und Informations-

flüsse abgebildet, um den Prozess als Ganzes besser zu verstehen. Zur 

Darstellung von Prozessen entwickelte sich eine eigene Symbolik, so kön-

nen komplexe Abläufe in eine standardisierte Form gebracht werden. In 

der Litaratur wird für die Wertstromanalyse, die das Pull-Prinzip unter-

stützt, oft mit dem englischen Begriff „Value Steaming Map“ bezeichnet. 

Da die Wertstromanalyse von Prozessen im klassischen Lean Manage-

ment, wie es in der produzierenden Industrie verwendet wird, weitestge-

hend der des Lean Construction entspricht wird im folgenden Abschnitt 

näher darauf eingegangen. 49F

50 

                                                   
49 Vgl. http://www.lean-production-expert.de/lean-production/kanban-kartengestaltung.html. Datum des Zugriffs: 28.12.2017 

50 GEHBAUER, F.: Lean Management im Bauwesen – Grundlagen. White Paper. S. 16 
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3 Grundlagen zu Lean Construction 

Wie der Name erkennen lässt, ist Lean Construction derselben Familie, 

wie Lean Management, Lean Thinking und Lean Production, zuzuordnen. 

Construction deutet dabei auf die „Construction Industry“, also den Bau-

betrieb hin. Lean Construction ist also die Anwendung der von Ohno, 

Womback und Jones entwickelten Strategien und Denkweisen auf den 

Baubetrieb. Die Produktion im Baubetrieb unterliegt jedoch anderen Ge-

setzmäßigkeiten als die Prozesse in einem stationären Produktionsbe-

trieb.  

3.1 Besonderheiten des Baubetriebs 

Die Bauproduktion lässt sich in die klassische Baustellenproduktion und 

in eine Industrieproduktion, worunter die Fertigung aller Baustoffe und Fer-

tigteile einzuordnen ist, einteilen. Die Rationalisierung des Baubetriebs er-

folgt grundsätzlich mit zwei Strategien. Zum einen wird versucht die Pro-

duktion in einem möglichst großen Umfang in die industrielle Fertigung zu 

verschieben, dadurch nehmen die Wertschöpfungstiefe und die Komple-

xität auf der Baustelle ab. So besteht die Baustellentätigkeit nur mehr aus 

Montagetätigkeiten der vorgefertigten Produkte. Zum anderen wird ver-

sucht, die eigentliche Baustellenfertigung als ein komplexes Produktions-

system weiter zu entwickeln. Die Komplexität des Baustellenproduktions-

systems entsteht aus dem Zusammenwirken vieler Faktoren, wodurch das 

Produktionssystem auf der Baustelle nicht mit der industriellen Produktion 

vergleichbar ist. Aus diesem Grund ist auch die Adaption der Lean Pro-

duction Strategien zur Prozessoptimierung nicht ohne weiteres möglich. 

Die Baustelle ist als solches ein temporäres Produktionssystem, welches 

von gebildeten Ad-hoc-Organisationen seitens des AG und des AN be-

treut wird. Im Konkreten müssen Ressourcen meist mit anderen Projekten 

geteilt werden, die Folge sind unstetige Personal- und Führungsstruktu-

ren. Häufig wird die Einzigartigkeit des Bauobjekts bzw. der Bau von Pro-

totypen hervorgehoben. Alleine diese Sichtweise führt dazu, dass unzu-

reichend dokumentiert und analysiert wird, wodurch zukünftige Projekte 

profitieren würden. Verlässt man diese veraltete Projektsicht stellt sich 

heraus, dass die Bauproduktion aus vielen wiederkehrenden Prozessen 

besteht. Im Vergleich zur industriellen Produktion ist der Bauprozess ein 

undokumentierter Prozess, der dem Zusammenspiel eines komplexen/dy-

namischen Kunden und einem komplexen/dynamischen Produktionssys-

tem steht.50F

51 Auch der Witterungseinfluss, der das Baugeschehen maß-

                                                   
51 Vgl. KIRSCH, J.: Organisation der Bauproduktion nach dem Vorbil der industrieller Produktionssysteme. Dissertation.  

S. 26-27 
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geblich beeinflusst, die etablierten Planungstechniken und die gesetzli-

chen Rahmenbedingungen zur Abwicklung und Vergabe, unterscheiden 

die Baustellenproduktion gravierend von der stationären Industrieferti-

gung.51F

52 

3.2 Grundprinzipien des Lean Construction 

Grundsätzlich gelten dieselben Prinzipien wie für das Lean Management 

(siehe Abschnitt 2.6). Koskela war einer der ersten, der versuchte neu 

Wege zu beschreiten, um den Diskrepanzen zwischen dem traditionellen 

Baumanagement und der dokumentierten Realität Herr zu werden. Die 

etablierten Methoden boten ihm zu wenig Robustheit, somit entwickelte 

er, aufbauend auf das industrielle Produktionsmodell, eine neue Produkti-

onsphilosophie für das Bauwesen. Aus dem von Womback und Jones ent-

wickelten Toyota Production System, leitete Koskela Modelle für projekt-

orientierte Systeme ab. Daraus entstand das TFV-Modell. Dies beschreibt 

eine Verknüpfung der Transformation (T) von Rohmaterial in stehenden 

Strukturen mit dem Fluss-Prinzip (Flow, F) von Material und Informatio-

nen. Dazu kommt die Generierung von Wert (Value, V) hinsichtlich der 

Kundenzufriedenheit und der Vermeidung von Wertverlusten im Produkti-

onsprozess. Diese dreifache Sichtweise der Bauproduktion führt zu Lean 

Construction. Das TFV-Modell versucht mittels kluger Zuordnung von 

Ressourcen zur Transformation von Baumaterialien in Baustrukturen und 

dem gelichzeitigen Fluss von Material und Informationen, den maximalen 

Kundennutzen zu generieren.52F

53 

3.3 Methoden des Lean Construction 

Die Herangehensweise von Lean Construction entspricht im übertragenen 

Sinne der des Lean Managements bzw. des Toyota Production Systems 

(TPS). Durch die differenzierende Struktur und die Eigenheiten des Bau-

wesens, wird Lean Construction jedoch anders verstanden und ausgeführt 

als das auf die produzierende Industrie abgestimmte TPS. Aus diesem 

Grund wurden eigenständige Werkzeuge und Methoden abgestimmt auf 

den Baubetrieb entwickelt. Eine strikte Zuordnung der Methoden zum 

Bauwesen bzw. der industriellen Fertigung kann jedoch nicht gemacht 

werden.53F

54 

                                                   
52 Vgl. GEHBAUER, F.: Lean Management im Bauwesen – Grundlagen. White Paper. S. 4 

53 Vgl. GEHBAUER, F.: Lean Management im Bauwesen – Grundlagen. White Paper. S. 5 

54 Vgl. GEHBAUER, F.: Lean Management im Bauwesen – Grundlagen. White Paper. S. 6 
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3.3.1 Last Planner System® – LPS 

Ballard und Howell entwickelten für die projektorientierte Produktion im 

Bauwesen das Last Planner System® als Werkzeug zur Produktionspla-

nung und Steuerung. Hierfür werden alle Steakholder des Projekts ange-

halten, sich aktiv in die Organisation der Prozessablaufplanung einzubrin-

gen, um einen Prozess mit höherer Produktivität und einen verlässlichen 

Arbeitsfluss zu generieren. Dieses Werkzeug der Lean Construction Stra-

tegie wird in den Vereinigten Staaten, Südamerika Großbritannien und in 

den skandinavischen Ländern schon seit der Jahrtausendwende ange-

wendet, in Österreich steckt dieser Ansatz noch in den Kinderschuhen. 54F

55 

Last Planner sind alle verantwortlichen der Gewerke die einen Prozess 

innehaben, als auch der Projektmanager und der Auftraggeber. Also Per-

sonen, die als letzte die Ausführung eines Prozesses anordnen. Die 

Grundidee des Systems ist, Zusagen für die Fertigstellung eines Prozes-

ses (Aufgabe) vor allen Projektbeteiligten zu tätigen, dadurch entsteht ein 

gewisser Druck auf die handelnden Akteure, der einen wichtigen Motiva-

tionsfaktor darstellt. Das LPS besteht aus fünf Phasen (siehe Abbildung 

19), die nur in ihrer Gesamtheit zusammen funktionieren. Durch die pha-

senweise Planung ist es möglich, die Unsicherheit langfristiger Zusagen 

durch eine kurzfristige Produktionsplanung abzusichern. Ein positiver Ne-

beneffekt durch die Kooperation aller Projektbeteiligten ist das gemein-

same Lernen und die Entwicklung einer Lean-Kultur.55F

56  

Master- und Phasenpläne haben den Anspruch zu planen, was erledigt 

werden sollte, wann und von wem. Die Aufgabe der Vorausschauenden-

Planung ist es, geplante Aufgaben so vorzubereiten, dass sie zum geplan-

ten Start auch ausgeführt werden können. Pläne, zu denen sich alle Be-

teiligten verpflichtet haben und die darstellen, welche Arbeit erledigt wird, 

werden erstellt. Diese Pläne beinhalten Arbeitspakete, bei denen Ausfüh-

rungshemmnisse beseitigt wurden. Arbeitspakete, bei denen die Ablauf-

planung nicht mit dem tatsächlichen Ablauf übereinstimmt, werden in der 

Gegenüberstellung von ist erledigt zu wird erledigt identifiziert und an-

schließend auf mögliche Gegenmaßnahmen zur Reduzierung von weite-

ren Auswirkungen analysiert (siehe Abbildung 19).56F

57 

Durch die Zusammenwirkungspflicht der Beteiligten, wird die Kommunika-

tion und Koordination an den Schnittstellen der Gewerke enorm verbes-

sert. Wird das System ganzheitlich umgesetzt, kann jeder Projektbeteiligte 

daraus Ersparnisse in Form von Kosten und Zeit erreichen. Zusammen-

gefasst bedeutet dies, dass sich die Produktivität der gesamten Arbeits-

gruppe erhöht. Das LPS wird sowohl in der Ausführung eines Bauwerks 

als auch in der Planungsphase angewendet. Die fünf Phasen des LPS 

                                                   
55 Vgl. GEHBAUER, F.: Lean Management im Bauwesen – Grundlagen. White Paper. S. 6 

56 Vgl. GEHBAUER, F.: Lean Management im Bauwesen – Grundlagen. White Paper. S. 11 

57 Vgl. FIEDLER, M.: Lean Construcion - Das Managementhandbuch. S. 123-124 
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gliedern sich wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt in Rahmen-

terminplanung, Phasen-Pull-Planung, Vorschauplanung, Wochenplanung 

und der kontinuierlichen Verbesserung. Die beiden ersten Elemente wer-

den nach Bedarf im Projektverlauf eingesetzt, die Vorschau- und Wochen-

planung, sowie der kontinuierliche Verbesserungsprozess sind fixer Be-

standteil der wöchentlichen Zusammenkunft aller Beteiligten. In den fol-

genden Abschnitten werden die Phasen des LPS näher beschrieben. 57F

58  
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Maßnahmen zur Vermeidung von Wiederholung (PEA, 5W)

 

Abbildung 19- Phasen des LPS ®58F

59 

Um eine möglichst effiziente Prozessplanung unter den Projektbeteiligten 

zu gewähren, ist es von besonderer Bedeutung, dass eine eindeutige Zu-

ordnung der örtlichen Komponente im Bauwerk möglich ist. Dazu ist eine 

harmonisierte Benennung von Bauteilen, Bauabschnitten, Ebenen und 

Achsen erforderlich, so kann sichergestellt werden, dass jeder vom selben 

spricht. Das gilt sowohl für die Planung als auch in der Ausführung von 

Bauprojekten. Diese Methode setzt stark auf die Visualisierung der Pro-

zessplanung, das geschieht in den verschiedenen Phasen meist analog 

mittels Klebezetteln an einem Raster die eine Verknüpfung von Zeit, Ge-

werk und Örtlichkeit zulässt. Die analoge Verarbeitung unterstützt dabei 

das Verständnis der Abfolge von Prozessen und konnte in dieser Weise 

noch von keinem Softwareanbieter ersetzt werden. Erkenntnisse der Pra-

xis zeigten, dass eine Rückwärtsplanung auf der Zeitachse mehr Sicher-

heit hinsichtlich dem Vergessen von Prozessen und Abhängigkeiten 

bringt. 

 

Phase 1 – Rahmenterminplan 

Der Rahmenterminplan im LPS definiert den grundsätzlichen Ablauf, um 

das Gesamtprodukt, einen Plan oder ein Bauwerk, zu einem festgelegten 

Termin fertigstellen zu können. Dabei werden vom Projektteam Meilen-

steine gesetzt und die Abfolge von Prozessen im Sinne der „Ein-Stück-

Fertigung“ aufgezeigt. Die gemeinsame Erarbeitung des Ablaufes fördert 

                                                   
58 Vgl. SCHLABACH, C.: Wechselwirkungen zwischen partnerschaftlichen Projektabwicklungsformen und dem Last Planner® 

System. In: Tagungsband 3. Internationaler BBB-Kongress Baubetrieb, Bauwirtschaft, Baumangement. S. 161 

59 Vgl. SCHLABACH, C.: Wechselwirkungen zwischen partnerschaftlichen Projektabwicklungsformen und dem Last Planner® 
System. In: Tagungsband 3. Internationaler BBB-Kongress Baubetrieb, Bauwirtschaft, Baumangement. S. 162 und 
FIEDLER, M.: Lean Construcion - Das Managementhandbuch. S. 124 
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dabei maßgebend das Verständnis für Wertströme, wichtige Zwischenter-

mine und Prioritäten. In dieser Phase sind auch bereits lange Lieferzeiten 

von Materialien und Prozesse mit langer Vorbereitungs-, Prüf- oder Ab-

stimmungszeit zu berücksichtigen, dadurch erhöht sich die Einschät-

zungssicherheit von Meilensteinen. Dabei kann erkanntes Optimierungs-

potenzial, hinsichtlich Struktur und Abfolge der Prozesse, noch in die Pla-

nung der Zwischentermine einfließen. 59F

60 

Als Beispiel wird in Abbildung 20 das visualisierte Ergebnis einer gemein-

samen Rahmenterminplanung gezeigt. Dabei ist an der horizontalen 

Achse die zeitliche Komponente in Monaten aufgetragen, die vertikale 

Struktur bilden dabei die Ortsangaben in zwei Ebenen (z.B. Bauteil 1, Bau-

teil 2) und das sg. Los (z.B. Wohnung 1, Wohnung 2). Die Farben der 

Aufkleber stehen für die verschiedenen Gewerke, welche am jeweiligen 

Los tätig sind. 

 

Abbildung 20- Beispiel einer ausgeführten Rahmenplanung 60F

61 

 

Phase 2 – Phasen-Pull-Planung 

Der Zweck dieses Planungsschritts ist, den optimalen Ablauf einer Phase 

gemeinsam zu ermitteln. Als Phase kann dabei die Herstellung eines ab-

geschlossenen Baubereichs (z.B.: „Ein Stück“ WC/Büro/Serverraum), die 

Lieferung eines Produkts (z.B.: Einreichplanung) oder auch das Erreichen 

                                                   
60 Vgl. SCHLABACH, C.: Wechselwirkungen zwischen partnerschaftlichen Projektabwicklungsformen und dem Last Planner® 

System. In: Tagungsband 3. Internationaler BBB-Kongress Baubetrieb, Bauwirtschaft, Baumangement. S. 162 

61 SCHLABACH, C.: Wechselwirkungen zwischen partnerschaftlichen Projektabwicklungsformen und dem Last Planner® 
System. In: Tagungsband 3. Internationaler BBB-Kongress Baubetrieb, Bauwirtschaft, Baumangement. S. 162 
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eines Meilensteins sein (z.B.: Dach dicht, Abgabe der Einreichunterlagen). 

Die Phasen-Pull-Planung umfasst in der Regel einen Zeitraum von sechs 

bis sechzehn Wochen. Da dieser Planungsschritt nicht zwingend wieder-

holbare Elemente behandelt, ist die präzise Vorbereitung umso wichtiger, 

um Verschwendung zu vermeiden und trotz der fehlenden Verbesse-

rungsschleife, einen optimalen Ablauf zu gestalten. Zeitpunkt der Planung 

sollte einige Wochen vor Beginn der Phase sein, so können große Unsi-

cherheiten ausgeschlossen werden. Alle Projektbeteiligten, also alle Last 

Planner erarbeiten den optimalen Weg zur Fertigstellung der Phase. Da-

bei wird Rückwärts, ausgehend vom fertiggestellten Produkt, vom Errei-

chen des Meilensteins, zum Beginn des Prozesses vorgegangen. Das 

Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Schnittstellen der Beteiligten, der zu 

liefernden Qualität und dem Liefer- bzw. Fertigstellungszeitpunkt. Durch 

die Rückwärtsplanung werden die beiden Lean Prinzipien „Kundenwert“ 

und „Pull“ also das herbeiziehen von Ressourcen und Prozessen am bes-

ten umgesetzt. Der letzte „Kunde“ im Ablauf (das letzte Gewerk), fordert 

dabei seinen Vorgänger auf, ihm die notwenige Qualität zum definierten 

Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen. Der Vorgänger zieht also die notwen-

digen Vorleistungen, Materialien, Informationen und Personal in den Pro-

zess. So wird ausgehend vom Endprodukt, welches durch den Kunden-

wert definiert wird, ein möglichst verschwendungsfreier Prozess geschaf-

fen.  

Beispielhaft wird in Abbildung 21 die Phasen-Pull-Planung für eine Woh-

nung dargestellt. Die Farben der verschiedenen Klebezettel repräsentie-

ren dabei die involvierten Gewerke und enthalten Informationen zur aus-

zuführenden Tätigkeit, sowie die benötigte Zeit. In einer gemeinsamen 

Diskussion werden die notwendigen Tätigkeiten in die optimale Reihen-

folge gebracht und auf der Zeitachse angebracht. Die geklebten Zettel 

sind als verbindliche Zusage der jeweiligen Akteure zu sehen, der entspre-

chende Last Planner ist also überzeugt, dass seine Tätigkeit an der Stelle 

richtig platziert ist und auch so ausgeführt wird. Daraus resultiert ein 

Grundsatz dieser Systematik, es werden nur von der betreffenden Person 

Zettel geschrieben und auch bewegt. Somit ist gewährleistet, dass die 

Platzierung auch wirklich als persönliche Zusage des betreffenden Ge-

werks gilt. Wird die Entscheidung eines anderen angezweifelt, muss das 

Gespräch mit der betreffenden handlungsbefugten Person gesucht wer-

den. Im Diskurs können dann Anmerkungen eingebracht und Änderungs-

wünsche herbeigeführt werde. Als Ergebnis entsteht durch viel Feinab-

stimmung an den Schnittstellen, der von allen Beteiligten als optimal er-

achtete Ablauf zur Zielerreichung. Jeder der Last Planner, kennt seinen 

Prozess bis ins letzte Detail und ist somit in der Lage alle Randbedingun-

gen und äußeren Zwänge zu evaluieren und in eine umsetzbare Planung 

einzuarbeiten. Durch das Kleben der entsprechenden Prozesse, in Form 

der Haftzettel, verpflichtet er sich vor dem Projektteam zu dessen Umset-

zung. Nach Fertigstellung der Ablaufplanung, muss dies mit dem in Phase 
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1 erstellten Rahmenterminplan abgeglichen werden. Wird die im Rahmen-

terminplan vorgesehene Dauer für das Erreichen des Ziels überschritten, 

muss die Phasen-Planung optimiert werden. Hierfür wird geprüft ob Paral-

lelisierungsmöglichkeiten bestehen, um Prozesse gleichzeitig auszufüh-

ren. Auch die geplante Dauer der einzelnen Prozesse wird noch einmal 

genauer betrachtet. So werden stille Reserven und Puffer aufgedeckt und 

der Prozess kann produktiver gestaltet werden. 61F

62 

 

Abbildung 21- Beispielhafte Phasen-Pull-Planung einer Wohnung (Los)62F

63 

 

Phase 3 – Vorschau- und Wochen-Planung 

Zur Umsetzung der Phasen-Pull-Planung ist es essentiell eine kurzfristige 

Detailplanung, die s.g. Vorschau- und Wochenplanung einzuführen. Bei 

der wöchentlichen Besprechung aller Projektbeteiligten wird für die Zeit-

räume von zwölf, sechs und drei Wochen eine Vorschau erarbeitet. Je 

näher der Zeitraum der Ausführung dem Planungszeitpunkt liegt, desto 

genauer wird die Planung. Ziel ist es, die langfristigen Voraussetzungen 

und Vorleistungen der einzelnen Prozesse zu identifizieren und umzuset-

zen. Dafür wird in der Drei-Wochen-Planung eine detaillierte, abgestimmte 

Prozessplanung vorgenommen, so kann der davor ausgearbeitete Pha-

sen-Plan am ehesten eingehalten werden. Das Mittel zur Planung ist 

ebenfalls analog, eine Papierbahn mit terminlicher und örtlicher Kompo-

nente. Darauf findet mittels Haftzetteln die abgestimmte Planung des Ein-

Stück-Flusses (engl. „One-Piece-Flow“) für ein gewähltes Los statt.  

Zwei bis drei Wochen bevor ein Vorgang laut Phasen-Plan ausgeführt 

werden soll, werden die Prozesse auf die Skala geklebt und danach eva-

luiert, welche Voraussetzungen und Vorleistungen nötig sind damit diese 

erbracht werden können. Rücken die geplanten Tätigkeiten dem ausfüh-

rungszeitpunkt näher und sind alle Bedingungen zur Erfüllung vorhanden, 

wird geprüft ob die Tätigkeit auch einen Wert für den Prozesskunden 

schafft. Dadurch kann die richtige Abfolge geprüft werden, damit Prozesse 

nicht zu früh ausgeführt und andere Tätigkeiten womöglich behindert wer-

den. In dieser Phase ist es von hoher Bedeutung, die geklebte Zusage 
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einzuhalten die der Akteur ausführen wird, ansonsten können tangierende 

Projektbeteiligte deren Ressourcendisposition nicht darauf abstimmen. 

Dies erzeugt Unstetigkeit im Produktionsablauf, diese müssen verhindert 

werden, um eine höhere Prozesseffizienz zu erreichen. Die unterstriche-

nen Wörter können wie auf der Phasen-Übersichtsgrafik (siehe Abbildung 

19) eingangs gezeigt, als Regelablauf für das LPS gesehen werden. 

Die nachstehende Grafik (siehe Abbildung 22) zeigt eine ausgeführte Vor-

schau- und Wochenplanung eines Hochbauprojekts mit zeitlich abhängi-

gem Detailierungsgrad.63F

64 

 

 

Abbildung 22- Beispiel einer Vorschau- und Wochenplanung64F

65 

Phase 4 – Verbessern 

Wie bereits in der vorangegangenen Phase beschrieben, beginnt das wö-

chentliche Meeting mit einem Rückblick auf die vergangene Woche. Dabei 

wird analysiert wie viele der Zusagen auch wirklich ausgeführt wurden. Als 

Kennwert zur Quantifizierung dient der s.g. PEA [%], Prozent erfüllter Auf-

gaben. Dabei ist stets der Gedanke der kontinuierlichen Verbesserung in 

den Prozess zu integrieren, dadurch wird eine zuverlässigere Zusage-

Quote erreicht, die im PEA messbar ist. Da ein halbfertiger Prozess nur 

schwer in die Kennwerterfassung Einfluss nehmen kann, ist eine klare 

Grenze zu definieren. Abbildung 23 zeigt einen beispielhaften PEA-Ver-

lauf. Der Verlauf der Anzahl an Zusagen zeigt einen stetigen Anstieg im 

betrachteten Zeitraum, dies resultiert aus einer Zunahme von Projektbe-

teiligten vor allem in der Anfangsphase. Der anfängliche Abfall der PEA-

Statistik zeigt den Einarbeitungseffekt, bzw. die Gewöhnung an die Sys-

tematik und deren Charakteristika. Durch die die Definition des Wertes, 

liegt das Augenmerk gemäß der Lean Philosophie auf dem zu liefernden 
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Produkt. In Folge dessen, werden nur gänzlich abgeschlossene Prozesse 

als erfüllt betrachtet.65F

66 

 

Abbildung 23- Beispiel einer PEA Grafik 66F

67 

Wird eine Zusage nicht gehalten, wird in die Runde der versammelten Pro-

jektbeteiligten fünfmal nach dem Grund des Nichteinhaltens gefragt (5W-

Methode). Wichtig ist das Verständnis zu erzeugen, nicht einen Schuldi-

gen zu finden, sondern konstruktiv und fachlich Lösungen zur Abhilfe aus-

zuarbeiten. Durch die grafische Ausarbeitung (siehe Abbildung 24), kann 

der Fokus gezielt auf die häufigsten Fehler gelenkt werden. 67F

68 

 

Abbildung 24- Beispielhafte, statistische Auswertung der Nichteinhaltungs-
gründe in einem Projekt68F

69 
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Durch die enge Zusammenarbeit der Projektbeteiligten bei der wöchentli-

chen Besprechung entsteht eine soziale Verpflichtung den anderen Akt-

euren gegenüber. Jeder weiß, welche Konsequenzen eine Nichteinhal-

tung der Zusage bedeutet und verspürt durch die schonungslose Trans-

parenz in der Planung den Druck seine freiwillig zugesagten Prozesse ein-

zuhalten. Nach der Rückschau, wird unter Berücksichtigung der aktuellen 

Sachlage, die Vorschauplanung letzter Woche wieder überarbeitet und 

angepasst.69F

70 

3.3.2 Wertstrommethode/ Value Stream Mapping (VSM) 

Für alle in der Bauablaufplanung beteiligten Akteure ist es essenziell in 

Prozessen zu denken und nicht nur das fertige Produkt ins Auge zu fas-

sen. Wie in der nachstehenden Grafik (siehe Abbildung 25) ersichtlich, 

wird in Prozessorientiert und ergebnisorientiert unterschieden. Bei der 

prozessorientierten Betrachtungsweise wird der Fokus auf jeden einzel-

nen, zu erfolgenden Prozess gelegt, das heißt es wird auch jeder einzelne 

Prozess kontrolliert. Im Gegensatz dazu, wird bei einer ergebnisorientier-

ten Betrachtungsweise nur das fertige Produkt auf Fehler untersucht, so 

kann der Auslöser eines Problems nicht genau detektiert werden. In der 

Prozessdenkweise hat es sich etabliert, dass jeder Prozessbeteiligte an-

gehalten wird die Vorgänge zu Überwachen und kontinuierlich zu verbes-

sern. 

ErgebnisorientierungProzessorientierung

Prozess 
A

Prozess 
B

Prozess 
C

Ergebnis

Kontrolle im Zuge der 
Qualitätssicherung oder der 

Endabnahme

Ständige Prozessbeobachtung und Kontrolle 
auf Fehler

Verbesserungsversuche 
alle Prozessbeteiligten

Verbesserungsversuche 
seitens der 

Führungskräfte

Fehler wird an der verursachenden Stelle 
erkannt und kann dann behoben werden

Fehlerquelle wird erst nach 
Fertigstellung des Produkts 

(Ergebnis) gesucht

 

Abbildung 25- Prozessorientierung- Ergebnisorientierung 70F

71 
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Die Wertstrommethode oder auch bekannt unter dem englischem Syno-

nym „Value Stream Mapping“, ist eine Methode zur Abbildung von Mate-

rial- und Informationsströmen, um Prozesse besser zu verstehen. Wird der 

Prozess erst einmal gänzlich verstanden, kann Verbesserungspotenzial 

erkannt und realisiert werden. Besonders geeignet ist die Methode, um 

Wartezeiten bzw. unproduktive Zeiten zu erkennen. Anhand einer Wert-

strom-Darstellung lässt sich auch das Pull-Prinzip verfolgen und gestalten. 

Auch wird bei der Studie einer Wertstromanalyse schnell klar, dass es 

sinnlos ist einen einzelnen Prozess zu beschleunigen. Eine Beschleuni-

gung ist nur dann sinnvoll, wenn der Gesamtprozess mit all seinen Abhän-

gigkeiten davon profitiert. In vielen Untersuchungen zum industriellen 

Lean Production wurde erwiesen, dass umgekehrt wie oft vermutet, die 

Einzelstückfertigung mit kurzen Rüstzeiten, produktiver ist als eine Ferti-

gung mit zusammengefassten Gruppen bzw. größeren Losen. Gelingt es 

also die Rüstzeiten zu minimieren ist die Einzelstückfertigung die produk-

tivste Fertigungsform (One-Piece-Flow), dass gilt analog für das Bauwe-

sen. Das anhäufen von Stapeln und anschließendem Abarbeiten ist so-

wohl in der Planung als auch in der operativen Tätigkeit gängige Praxis, 

dies fordert neue Denkansätze. 71F

72 

In einer Value Stream Map können nicht nur Fertigungsströme abgebildet 

werden, mit demselben Prinzip lassen sich auch Dienstleistungstätigkei-

ten wie die Projektabwicklung oder administrative und planerische Tätig-

keiten wie der Einkauf oder die Kalkulation in Bauunternehmen abbilden. 

Die Vorgehensweise zur Analyse dieser verschiedenen Wertströme wird 

nachstehend detaillierter erläutert. 

Zuerst wird der zu analysierende Wertstrom aus einer Vogelperspektive 

visualisiert, daraus sollte eine grobe Darstellung des Unternehmens oder 

des Unternehmensbereichs resultieren und die wichtigsten Wertströme 

abgebildet werden. Im darauffolgenden Schritt wird, aufbauen auf das be-

stehende Prozessmodell, der optimale Zustand entworfen. Dabei wird ver-

sucht, die nicht wertschöpfenden Tätigkeiten des aktuellen Ablaufs zu eli-

minieren, um den optimalen Ablauf zu beschreiben. Im dritten Schritt wird 

der SOLL-Zustand erarbeitet, den das Unternehmen in absehbarer Zu-

kunft anstrebt umzusetzen. Dieser SOLL-Zustand kann immer wieder 

überarbeitet werden, um neue Ziele darzustellen. Im letzten Schritt der 

Wertstrommethode wird ein Umsetzungsplan ausgearbeitet, um die ge-

setzten Ziele des SOLL-Zustandes auch tatsächlich zu erreichen. Als 

Wertstromanalyse wird der erste Schritt bezeichnet, in dem der IST-Zu-

stand dargestellt wird. Die folgenden Schritte werden in der Literatur als 

Wertstromdesign zusammengefasst. 

Über die Jahre hat sich eine einheitliche Darstellung der Wertstromana-

lyse entwickelt. Durch die etablierte Symbolik ist es auch fachfremden Per-

sonen, als affinen Nutzer der Wertstromanalyse, in kurzer Zeit möglich 
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Wertströme zu lesen und zu verstehen. Jeder Wertstrom beginnt mit dem 

Kunden, das kann ein Prozesskunde, interner Kunde oder auch der End-

kunde sein, dieser wird dann mit einem Fabriksymbol darstellt. Zusätzlich 

wird angegeben, wie viel des Produkts und in welchen Zeitabständen an 

den Kunden geliefert wird, das bezeichnet man auch als die Kundenan-

forderungen. Jeder einzelne Prozess der bis zum Kunden notwendig ist, 

wird im Flussdiagramm als Rechteck dargestellt. In der darunter ange-

hängten Datenbox, werden noch Detailinformationen zum jeweiligen Pro-

zess angeführt. Darin finden sich Informationen über die Anzahl der Be-

diener, Rüstzeiten, Ausfallsraten und Leistungskennzahlen wieder. Damit 

die Darstellung seine verdeutlichende Wirkung beibehält, sollten mindes-

tens zehn Rechtecke, sprich zehn Prozesse abgebildet werde. Ist diese 

Anzahl nicht ausreichend, sollten Prozesse zu Clustern zusammengefasst 

werden.  

Material- und Informationsflüsse werden durch Pfeile dargestellt, dünne 

Pfeile entsprechen dabei Informationsflüssen und dicke Pfeilsymbole ste-

hen für Materialflüsse. Die dicken Pfeile interner Materialflüsse bleiben in-

nen leer, für externe Materialflüsse hingegen wird der Pfeil mit einer 

Schraffur versehen. Erfolgt ein Informationsfluss automatisch, basierend 

auf einer Datenverarbeitungssoftware, wird dies mit einem gezackten, 

dünnen Pfeil dargestellt.  

Bestände zwischen zwei Prozessschritten werden durch ein Dreieckssym-

bol mit dem Buchstaben „I“ für „Inventory“ gekennzeichnet. Da die Be-

stände in der Regel variieren, wird hier ein Mittelwert oder auch eine 

Schwankungsbreite angegeben. Verschwendungen werden mit „Kaizen“-

Blitzen gekennzeichnet, Kaizen ist japanisch und beschreibt in der Lean 

Kultur den Drang zur kontinuierlichen Verbesserung. Unter den dargestell-

ten Prozessen verläuft eine Zeitachse, an der einzelne Prozessdurchlauf-

zeiten also Bearbeitungszeiten und Wartezeiten abzulesen sind. Die 

Summe der aufgetragenen Zeiten ergibt die gesamte Durchlaufzeit für den 

betrachteten Prozess. Relevante Lieferanten werden wie der externe 

Kunde mit einem Fabriksymbol dargestellt. 72F

73  

Abbildung 26 zeigt eine Übersicht der gängigen Symbole, die in der Dar-

stellung von Wertströmen verwendet werden. Einige der gezeigten Sym-

bole sind hauptsächlich für die stationäre Produktionsanalyse in Fabriken 

gedacht, da die stationäre Fertigung jedoch das Ideal für die Baustelle 

darstellt, ist es nicht ausgeschlossen, dass auch Elemente daraus in Zu-

kunft Anwendung finden.  
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Abbildung 26- Gängige Symbole der Wertstromanalyse 73F

74 

Abbildung 27 zeigt eine Wertstromanalyse der Stahlbetonarbeiten an ei-

nem Wandabschnitt mit ca. 100 m², anhand der vorhin erläuterten Sym-

bolik. Zuerst wird der IST-Zustand ermittelt und in einer VSM dargestellt. 

Dabei werden alle Transportwege, Informationsflüsse und Prozessdaten 

festgehalten. Zusätzlich, zu den enthaltenen Informationen, können auch 

Rüstzeiten, Stehzeiten, Ausnutzungsgrad etc. in den Prozessinformatio-

nen enthalten sein. Anschließend wird über die Verbesserung des Ge-

samtprozesses nachgedacht und in Form von „Kaizen-Blitzen“ in der VSM 

dargestellt. In der gegenständlichen Wertstromanalyse wurden folgende 

Verbesserungen angedacht: 

- Zusammenlegen der Prozesse Bewehrung und Abstandhalter 

- Planung der Prozesse nach dem LPS 

- Total Quality Control = durchgängiges Qualitätssicherungsmodell 

- Zwischenlagerung und Beschriftung der Bewehrung 

- Recycling und Wiederbenützung von Verschwendungsmaterial 
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Abbildung 27- Beispiel einer Wertstromanalyse im Bauwesen 74F

75  
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3.3.3 Building Information Modeling (BIM) 

Bei großen Bauprojekten wirken eine Vielzahl von Architekten, Ingenieur-

konsulenten und Fachplaner verschiedener Disziplinen zusammen. Durch 

die gegenseitigen Abhängigkeiten in der Planung kommt es zu einem in-

tensiven und zeitaufwändigen Informationsaustausch zwischen den Pla-

nern. Die Evolution vom Zeichenbrett zur CAD Zeichnung war ein großer 

Schritt, die Kollaboration zwischen Planern änderte sich dabei jedoch 

kaum. Bei BIM geht es nicht nur um ein dreidimensionales Abbild einer 

Konstruktion, vielmehr rückt die Vernetzung und der Austausch Gewerke-

übergreifender Informationen in den Vordergrund. Das digitale Gebäude-

modell besteht aus mehreren Einzelmodellen, welche durch die verschie-

denen Planer (Architekten, Tragwerksplaner, TGA etc.) erstellt werden. 

Der Umfang an einzelnen Teilbildern ist dabei stark projektabhängig, in 

einigen Fällen ist es beispielsweise sinnvoll ein eigenes Fassadenmodell 

oder ein Baustellenmodell zu erstellen. In einem „BIM-Execution-Plan“ 

wird geregelt welche Teilmodelle zur Kooperation zwischen den Planern 

ausgetauscht werden. Dabei werden Rechte vergeben und nur die Auto-

ren eines Teilmodells, können ein Teilmodell auch verändern. Zur Ver-

knüpfung der einzelnen Teilmodelle zu einem Gesamtmodell, muss jedes 

Teilbild dieselbe „Sprache“ sprechen. Dafür wird das Austauschformat IFC 

(Industry Foundation Class) verwendet. Im Gesamtmodell können dann 

automatische Widersprüche in der Planung bzw. Planungskollisionen er-

kannt werden. In periodischen Planungsbesprechungen aller BIM-Betei-

ligten werden Entscheidungen zu möglichen Widersprüchen herbeige-

führt. Im gesamten BIM-Prozess ist wiederum die Last Planer® Methode 

anwendbar. BIM ist generell vom einfachen 3D-Modell bis zum lebenszyk-

lusorientierten 7D-Modell möglich. Dabei enthalten die weiteren Dimensi-

onen Informationen hinsichtlich Zeit, Massen, Kosten, Simulationen, Faci-

lity Management etc. Modelle die Datenbanken mit Zeit, Massen und Kos-

ten implementiert haben, können den Bauprozess unterstützen und die 

Kooperation vereinfachen. 75F

76 

3.3.4 Partnering 

Partnering kann als eigener Managementansatz gesehen werden oder als 

Teil von Lean Management. Dabei steht die Kooperation von Personen 

oder Unternehmen in einer Geschäftsbeziehung im Vordergrund. Ziel ist 

es, Voraussetzungen zu schaffen, die für alle Beteiligten zu einer erfolg-

reichen Geschäftsabwicklung führen. Die Grundkomponenten dafür sind 

gemeinsame Ziele, Entscheidungs- und Problemlösungsinstrumente und 

eine kontinuierliche Verbesserung. Ein entscheidender Punkt dafür ist das 
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frühzeitige Zusammenwirken der Partner, nur so können der Kundennut-

zen gesteigert und die Produktionskosten gesenkt werden. Eine ausführ-

lichere Erläuterung zum Thema „Partnering“ wird im Zuge der partner-

schaftlichen Projektabwicklungsmodelle im Abschnitt 4.1.2 geben.76F

77 

3.3.5 Wissensmanagement 

Unter dem Begriff Wissen wird hier die Thematik der Erkenntnisse aus 

vergangenen Projekten, sprich Kennzahlen aus Nachkalkulationen und 

Analysen, als auch die Verbreitung von begangenen Fehlern in der Pro-

jektdurchführung, verstanden. Eine lückenlose Dokumentation bildet den 

tatsächlichen Bauprozess ab und ermöglicht ex ante genaue Analysen 

und hilft der Vorbereitung und Abwicklung neuer Projekte (in jeder Pro-

jektphase). Nebenbei dient die lückenlose Dokumentation dem Claim- und 

Anticlaim-Management, auf AN und AG Seite. Das Interesse an einer 

durchgängigen Dokumentation ist also groß, jedoch muss der Aufwand in 

einem wirtschaftlichen Verhältnis zum Nutzen stehen, der jedoch im Falle 

der Wissensgenerierung nicht monetär bewertbar ist. Für Folgeprojekte 

kann dies jedoch einen Wettbewerbsvorteil in der Kalkulation und Arbeits-

vorbereitung mit sich bringen. Dokumentation im Allgemeinen bedeutet 

Daten und Informationen systematisch abzulegen und auffindbar zu ma-

chen und somit vergangene Sachverhalte festzuhalten und weiterzuge-

ben. Werden Informationen gezielt zwischen einem Informationserzeuger 

und einem Informationsbenutzer ausgetauscht, spricht man von einem In-

formationsfluss. 

In den vergangenen Jahren etablierte sich Wissensmanagement immer 

mehr zu einem wichtigen und strategischen Wettbewerbsfaktor, da die 

Ressource Wissen von Mitbewerbern nur schwer imitiert werden kann. 

Aus diesem Grund wird heute Wissen mehr denn je, als eine der wichtigs-

ten Produktionsfaktoren angesehen, noch vor den traditionellen betriebs-

wirtschaftlichen Faktoren Arbeit, Kapital und Boden. Die Baubranche ist 

mit komplexen Projekten, die einen starken Individualisierungsgrad for-

dern, konfrontiert. Dadurch stehen Unternehmen unter einem hohen Inno-

vations- und Wettbewerbsdruck, der durch immer kürzere Bauzeiten zu-

sätzlich verstärkt wird. Daher wird es immer wichtiger, individuelles Wis-

sen an alle MitarbeiterInnen über alle Standorte hinweg zu verteilen und 

zugänglich zu machen, um wirtschaftliche Prozesse zu ermöglichen. Frü-

her wurde Wissensmanagement als reines ablegen von Informationen in 

Datenbanken gelebt, heute wird Wissensmanagement ganzheitlicher be-

trachtet und ist geprägt von einem gesellschaftlichen Miteinander, Wis-

sensaustausch und neuen Technologien. Das Ziel dieser Unternehmens-

strategie ist es, den Zugang zu benötigen Experten und Informationen zu 
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verbessern, die Wiederverwendung von angeeignetem Wissen und Infor-

mationen zu gewährleisten sowie Parallelarbeiten zu vermeiden. Die 

meisten Konzerne richteten sogenannte Stabstellen für Expertenwissen 

ein, auf diese kann von den operativen Einheiten in verschiedenen Belan-

gen (Statik, komplizierte Schalungsplanung, Rechtsfragen etc.) zurückge-

griffen werden. Gelingt es diese Ziele zu erreichen, resultiert daraus eine 

erhöhte Mitarbeiterproduktivität und verringerte Kosten, woraus ein Wett-

bewerbsvorteil gegenüber Mitbewerbern entsteht.77F

78 

3.3.6 Visualisierung 

Visualisierung ist ein einfaches und effektives Werkzeug. Zum einen heißt 

dies das Bauwerk selbst optimal zu visualisieren, zum anderen können 

Bauprozesse selbst mithilfe von visuellen Schritten produktiver gestaltet 

werden. Die Visualisierung des Bauwerks selbst, betrifft die Planung. Die 

Möglichkeiten eines digitalen Zwillings mithilfe von CAD und BIM unter-

stützen das schnelle begreifen von Raumstrukturen, helfen bei der Ar-

beitsvorbereitung und können manche Prozesse der Projektabwicklung in 

Zukunft möglicherweise sogar automatisieren. Die technischen Möglich-

keiten zur Objektvisualisierung unter Einbezug der Dimension Kosten und 

Zeit wären bereits gegeben, ihre Anwendung ist jedoch noch die Aus-

nahme. Siehe dazu auch Abschnitt 3.3.3. 

Die Visualisierung im Prozess hat das Ziel, den besten Weg eines Prozes-

ses zu verdeutlichen. Vor Ort sollte dem Mitarbeiter dieser Weg beschrie-

ben werden und an die ständige Anwendung erinnert werden. Sowohl Pro-

zesse im Managementbereich, als auch in der Bauproduktion können mit 

visuellen Mitteln verbessert werden. Als Beispiel hierfür kann die Markie-

rung und Beschriftung von Lager-, Produktions-, und Logistikflächen oder 

die bildliche Darstellung von Arbeitsabläufen genannt werden. Die in Ab-

schnitt 2.7.3 beschriebene 5S-Methode unterstützt die Aufrechterhaltung 

eines solchen Arbeitsplatzmanagements. Die Produktivitätsgewinne zei-

gen sich in Form von verkürzten Wegen, geringeren Suchzeiten und we-

niger Fehlern. 

3.3.7 Standardisierung 

Standardisierung bedeutet Produkte oder Prozesse nach einem gewissen 

Muster, nach einer bestimmten Norm zu vereinheitlichen. Wie bereits er-

wähnt wird grundsätzlich zwischen Produktstandardisierung und Prozess-

standardisierung unterschieden. 
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Produktstandardisierung 

Spricht man im Bauwesen über Produktstandardisierung, bezieht sich 

dies entweder auf das Kundenprodukt selbst oder auf dessen Bestandse-

lemente. Die Standardisierung des Kundenprodukts findet eine große Be-

deutung im Fertighaus-, Reihenhau- und im Hallenbau. Ein größerer Stel-

lenwert kommt jedoch der Standardisierung von Bauteilen und dessen 

Vorfertigung zu. Bei der Vorfertigung von Bauteilen spricht man auch von 

„industriellem Bauen“. Die Vorteile der standortgebundenen Industrie wer-

den genützt und mit dem Bauprozess verknüpft. Die Produktstandardisie-

rung muss bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden, da die 

Einflussnahme bekannterweise mit dem Fortschritt der Planung abnimmt. 

Zur optimierten Planung mit standardisierten Produkten (Betonfertigteile, 

Stahlfertigteile etc.), werden Softwarelösungen zur parametergesteuerten 

und datenbankbasierenden Planung verwendet. Dies ermöglicht eine di-

gitale Modularisierung des Objekts und die Integration der Ausführung in 

die Planung, nur unter diesen Voraussetzungen ist eine konsequente in-

dustrielle Vorfertigung möglich. Zur frühen Einbindung des ausführenden 

Unternehmens, sind entsprechende bauvertragliche Maßnahmen zu setz-

ten.78F

79 

Prozessstandardisierung 

Unter Prozessstandardisierung, wird die Standardisierung von durchdach-

ten und geplanten Projektabwicklungs- und Bauprozessen verstanden. 

Die Standardisierung von Prozessen besteht aus einer Festlegung und 

detaillierten Beschreibung der einzelnen Schritte und Abläufe. Dazu zählt 

auch die Standardisierung von Werkzeugen und Arbeitsplätzen. Die Stan-

dardisierung von Bauprozessen liegt zum größten Teil in der Hand des 

ausführenden Unternehmens, so kann dieser Produktivitätssteigerungen 

ohne Einbindungen des Kunden generieren. Oft werden durch das Ma-

nagement solche Standards formuliert, durch fehlende praxisnähe werden 

diese jedoch in vielen Fällen nie angewendet. Zur Verankerung von Stan-

dards in den Unternehmen und deren kontinuierliche Verbesserung, ist 

das Bekenntnis aller Beteiligten notwendig. Projektabwicklungsstandards 

kann man unterscheiden in interne Abläufe und globale Projektabwick-

lungsstandards, die zumeist vom AG in Form eines Projekthandbuches 

festgehalten werden. Interne Prozessstandardisierungen zur Projektab-

wicklung können standardisierte Dokumente, Formatvorlagen, Aufgaben-

zuweisungen, Wissensmanagementstrukturen, Jours fixes etc. sein. 

Diese internen Projektabwicklungsstandards werden in der Regel nicht 

vom AG beeinflusst.79F

80 
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Dissertation. S. 137-138 
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3.3.8 Taktplanung 

Um eine maximale Prozessstabilität zu erreichen, müssen die Einzelpro-

zesse auf der Baustelle aufeinander abgestimmt werden, so dass ein ge-

takteter Terminplan entsteht. Die Taktzeit ist jene Zeit, mit der die Ge-

werke durch das Bauwerk „fließen“. Die Taktzeit für einen Fertigungsab-

schnitt im Hochbau liegt bei ca. einer Woche. Im klassischen Betonbau 

heißt das vereinfacht gesagt, einschalen, bewehren, betonieren und aus-

schalen ergeben einen Takt. Ein wesentlicher Unterschied zur konventio-

nellen Bauablaufplanung liegt darin, dass jeweils nur ein Gewerk an einem 

Fertigungsabschnitt arbeitet. Hat das Gewerk seine Leistung fertiggestellt 

zieht es weiter zum nächsten Fertigungsabschnitt und macht Platz für das 

Folgegewerk im Wertestrom. Um einen gleichmäßigen Wertstorm zu er-

zeugen müssen die Taktzeiten der einzelnen Gewerke harmonisiert wer-

den. Diese Harmonisierung passiert auf die Leistungswertansätze der je-

weiligen Gewerke, die Anpassung geschieht dann über die Anzahl der Ar-

beitskräfte. Dieses Vorgehen ist auch als das Pull-Prinzip und Just-in-

time-Prinzip bekannt. Durch Rücksprache und Kontrolle der Vorleistungen 

durch das Folgegewerk (Prozesskunde), kann ein kontinuierlicher Verbes-

serungsprozess realisiert werden und ein zunehmend störungsärmerer 

Prozess entsteht.80F

81 

3.3.9 Auswertungen 

Auswertungen und Benchmarking geben Auskunft über Performance und 

Produktivität von Prozessen. Durch Vergleiche zum geplanten Verlauf, 

Vergleich mit anderen Projekten oder zu vorhergegangenen Perioden, 

können Abweichungen zum SOLL erkannt werden. Im Sinne des PDCA-

Prozesses (Plan-Do-Check-Act), werden Prozesse geplant, ausgeführt, 

kontrolliert und gegebenenfalls kann ehest möglich gegengesteuert wer-

den. Auswertungen können für jegliche Prozesse sinnvoll sein, so kann es 

sich dabei z.B. um ein Lohncontrolling, eine Arbeitszeitstudie oder um die 

Auswertung von erfüllten Aufgaben der Last Planner Methode handeln. 

Dabei haben alle Auswertungen dasselbe Ziel, unübersichtliche Prozesse 

visualisieren und Abweichungen erkennen. 

3.4 Übersicht Lean Prinzipien – Lean Methoden (Tools) 

In den letzten Abschnitten wurden die fünf Prinzipien der Lean Philosophy 

vorgestellt und beschrieben. Anschließend folgten verschiedene Metho-

den die sich etablierten, um die Lean Prinzipien im Arbeitsprozess zu er-

reichen. Dabei sind einige dieser Methoden ganzheitlicher geeignet als 

andere, jedoch sind auch eingeschränktere Methoden genauso wichtig 
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um Prozesse zielgerichtet zu optimieren und den Lean-Zielen näher zu 

kommen. Die nachstehende Grafik (Abbildung 28) zeigt einen Zusammen-

hang häufig verwendeter Lean-Methoden und der fünf Lean-Prinzipien. 

Die angeführten Methoden zum Erreichen der Prinzipien, können sowohl 

in der Bauwirtschaft als auch in der klassischen stationären Industrie an-

gewendet werden. Die Punkte zeigen die Beziehung der eingesetzten Me-

thode zur Auswirkung auf die jeweiligen Prinzipien der Lean-Philosophie. 

Eine Unterscheidung bezüglich des Einflussvermögens bleibt dabei unbe-

achtet. Anhand der Darstellung ist zu erkennen, welche Methoden bzw. 

Elemente erhöhte Aufmerksamkeit verdient haben. Das Element Partne-

ring bzw. Kooperation ist ein wesentlicher Faktor und wird in späteren Ab-

schnitten noch genauer betrachtet. 

 

Just-in-Time

5W-Methode

5S-Methode
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Last-Planner©

Wissensmanagement
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Partnering
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Abbildung 28- Lean Prinzipien – Lean Methoden (Tools) 
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4 Partnerschaftliche Projektabwicklung 

Wie schon in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben, haben Lean Ma-

nagement und im speziellen Lean Construction verschiedene Werkzeuge 

zur Umsetzung der Prinzipien und Ziele. Neben der Pull-Planung, dem 

Just in Time-Prinzip und dem in Fluss bringen der Prozesse, ist Transpa-

renz und Kooperation ein Schlüssel zu erfolgreichem Lean Construction. 

Transparenz und Kooperation sind dabei wieder als Prinzip zu sehen, die 

durch Werkzeuge umgesetzt werden müssen. Ein wichtiges Werkzeug 

dazu ist der Bauvertrag und demnach das Abwicklungs- und Vergütungs-

modell des Projekts. Nur durch Anreize in verschiedensten Formen, wird 

es ermöglicht mit anderen Projektbeteiligten eine partnerschaftliche 

Ebene zu finden. Der Bauvertrag ist auch die Basis für eine gute Projekt-

kultur, die einen entscheidenden Faktor für ein erfolgreiches Projekt dar-

stellt.  

Untersuchungen erfolgreich abgeschlossener Projekte zeigten, dass drei 

wesentliche Kriterien für den Erfolg entscheidend sind:81F

82 

- ein kenntnisreicher, vertrauenswürdiger und entscheidungsfreudi-

ger Bauherr 

- ein Projektteam, dass Erfahrung und Fähigkeiten in der Zusam-

menarbeit im Team hat und in einem frühen Stadium gegründet 

wurde (bevor 25 % der Entwurfsplanung fertiggestellt wurden) 

- ein Bauvertrag der die Projektbeteiligten anregt und belohnt, als 

Team zu arbeiten 

 

4.1 Allgemeines 

Die Bauwirtschaft im deutschsprachigen Raum genießt seit langem, auch 

international, ein hohes Ansehen. Durch jahrzehntelange Entwicklung der 

technischen und wirtschaftlichen Expertise, ist die lokale Bauwirtschaft be-

kannt für Zuverlässigkeit bezüglich Termine, Qualität und Kosten. In jüngs-

ter Vergangenheit sind die Schlagzeilen der Massenmedien oft überschat-

tet von gescheiterten Projekten. Aufgrund mangelnder Kooperation der 

Projektbeteiligten verzögern sich Fertigstellungstermine um Jahre und die 

Kosten vervielfachen sich, daher wird der Ruf nach partnerschaftlicher 

Projektabwicklung immer lauter. 
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4.1.1 Kooperation allgemein 

Bevor jegliche Modelle erklärt und untersucht werden, muss zunächst er-

läutert werden was Kooperation bzw. Partnerschaftlichkeit genau bedeu-

tet und was es für die Beteiligten heißt. Neben dem Wort „Kooperation“ 

werden auch häufig Synonyme wie Partnerschaft, Teamwork oder Alianz 

verwendet. Der Status Quo ist eher eine konfrontative Projektabwicklung, 

bei der jeder der Beteiligten versucht, den eigenen Gewinn mit dem Ein-

satz der persönlichen Energie zu maximieren. Dabei wird verabsäumt den 

Kundenwert im Fokus zu behalten und gemeinsam Werte zu schaffen. In 

der Konfrontation leidet jeder der Beteiligten an den spannungsgeladenen 

Arbeitsbeziehungen, die persönliche Ordnung und das Engagement ge-

hen verloren. 

Kooperation ist ein Thema das unzählige Forschungsbereiche berührt, es 

wird in der Ökonomie, Pädagogik, Soziologie, Psychologie als auch in der 

Philosophie wiedergefunden. So vielfältig wie dessen Verbreitung, sind 

auch die Definitionen davon. Die Betriebswirtschaftslehre definiert Koope-

ration folgendermaßen82F

83 

„Kooperation ist eine (freiwillige) Zusammenarbeit selbstständiger 

Unternehmen mit dem Ziel, bei grundsätzlicher Aufrechterhaltung 

ihrer wirtschaftlichen Selbständigkeit gewisse Vorteile aus der Zu-

sammenarbeit zu ziehen.“83F

84 

Die ökonomische Kooperation beruht vorwiegend auf vertraglichen Rege-

lungen und Strukturen von Organisationen. Diese Art der Kooperation tritt 

in Arbeitsgemeinschaften, Kartellen und Unternehmensverbänden auf. 

Die deutsche Leitlinie für partnerschaftliche Projektabwicklung in Infra-

strukturprojekten definiert Partnerschaft aus der Projektsicht wie folgt:84F

85 

„Partnerschaft ist eine Form der Zusammenarbeit zwischen AG 

und AN, welche durch fairen, kooperativen und ergebnisorientier-

ten Umgang miteinander gekennzeichnet ist […] Die Projekt-

partner verfolgen in ihrem Handeln für das Projekt das Ziel, eine 

Win-win-Situation (also zu beidseitigem Nutzen) zu erreichen.“ 85F

86 

Kooperation kann an sich nicht erzwungen werden, Regeln können dabei 

nur helfen, wenn sich die Beteiligten auch als Partner verstehen und sich 

an die Spielregeln halten. Das Stichwort Spielregeln führt in die Spielthe-

orie, diese versucht anhand von wissenschaftlichen Modellen und mathe-

matischen Simulationen, eine Grundlage für das menschliche Verhalten 

in Wettbewerbssituationen zu erstellen. Das von US-amerikanischen Ma-

thematikern in den 1950er Jahren begründet „Gefangendilemma“, wird in 

                                                   
83 Vgl. BOGNER, B.; JODL, H. G.: Kooperative Projektabwicklung. In: 6.PM-Bau Symposium- Tagungsband 2012. S.  S.64 

84 SCHIERENBECK, H.: Grundzüge der Betriebswirschaftslehre . S. 49 

85 Vgl. BOGNER, B.; JODL, H. G.: Kooperative Projektabwicklung. In: 6.PM-Bau Symposium- Tagungsband 2012. S. 64 

86  SPANG, K.; FABER, S.: Leitlinie für eine Partnerschaftliche Projektabwicklung bei Infrastrukturprojekten zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmer- nur für Pilotprojekte. Leitlinie. S. 5 
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den 1980er Jahre von Robert Axelrod und William D. Hamilton aufgegrif-

fen. Sie entwickeln ein Modell wie egoistische Individuen, auch wenn 

diese nicht durch gesetzliche oder moralische Randbedingungen zur Ko-

operation gezwungen werden, kooperieren. Das „Gefangendilemma“ gilt 

in den Wirtschaftswissenschaften als eine entscheidungsorientierte Orga-

nisationstheorie. Als „Dilemma“ wird eine Entscheidungsmöglichkeit zwi-

schen zwei unerwünschten Ereignissen bezeichnet, auch „Zwickmühle“ 

genannt.  

Zur näheren Erläuterung, das von Axelrod beschriebene „Gefangenendi-

lemma“ ist ein spieltheoretisches Modell mit zwei Personen die sich nur 

ein einziges Mal treffen, ihr Handeln ist daher egoistisch, rational und un-

kooperativ (defektiv). Das Dilemma der Theorie ist, dass durch defektives 

Handeln zwar jeder der Spieler für sich das beste Ergebnis erreichen 

kann, durch Kooperation kann jedoch gemeinsam das beste Gesamter-

gebnis erreicht werden. In der Spieltheorie wird ein Spiel, bei dem der Ge-

winn eines Mitspielers durch den Verlust des Gegenspielers kompensiert 

wird, als Nullsummenspiel bezeichnet (z.B. Poker). In den Wirtschaftswis-

senschaften wird der Gewinn oder Verlust als Auszahlung bezeichnet, oft 

wird auch das englische Synonym „Pay-Off“ dafür verwendet. Bei einem 

Nicht-Nullsummenspiel sind auch Win-win bzw. Loose-loose Situationen 

möglich, dies entspricht dem Gefangenendilemma. Beide beteiligten Per-

sonen wissen um ihre Strategiemöglichkeiten und die dabei zu erreichen-

den Auszahlungsmöglichkeiten. Kooperieren die beiden Spieler ist eine 

maximale Auszahlung möglich, verrät jeweils ein Spieler den anderen, 

profitiert nur jener Spieler davon, der den anderen verrät. Die Strategie 

der Spieler muss jedoch gewählt werden, ohne die des anderen Spielers 

zu kennen.  

Der Mathematiker Albert William Tucker veranschaulichte das Gefangen-

endilemma anhand eines Beispiels im realen Strafvollzug. Zwei tatver-

dächtige Häftlinge werden in Untersuchungshaft gehalten und beschuldigt 

gemeinsam einen Bankraub begangen zu haben. Sie werden getrennt 

voneinander verhört und haben keine Möglichkeit zur Absprache. Als 

Höchststrafe sind fünf Jahre Freiheitsentzug vorgesehen, der Staatsan-

walt schlägt jedem einen Deal vor: gesteht er die Tat und sein Komplize 

schweigt, wird er als Kronzeuge mit einem Jahr auf Bewährung auf freien 

Fuß gesetzt. 
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Abbildung 29- Pay-Off-Matrix des Gefangenendilemmas 86F

87 

Wie in der Pay-Off-Matrix abgebildet, ergeben sich vier Kombinationsmög-

lichkeiten die auftreten können. Schweigen beide Angeklagten, werden 

sie mangels Beweisen beide zu jeweils zwei Jahren Haft für nachgewie-

sene, kleinere Delikte verurteilt. Gesteht jeweils einer der Angeklagten die 

Tat und kooperiert mit den Behörden, wird der Kronzeuge zu einem Jahr 

und der andere zur Höchststrafe von fünf Jahren verurteilt. Versuchen 

beide den jeweils anderen zu verraten, um den Kronzeugen abzugeben, 

werden beide zu vier Jahren Haft verurteilt. Aus dieser Situation ergibt 

sich, dass jeder Versucht für sich das beste Ergebnis zu erreichen, koope-

riert mit den Behörden und verrät seinen Komplizen (Bonus für den Kron-

zeugen). So fassen beide zusammen eine Strafe von acht Jahren aus, 

hätten die beiden kooperiert und geschwiegen, wären beide zu einer Haft-

strafe von zwei Jahren verurteilt worden, also gemeinsam nur vier Jahre. 

An dieser Theorie ist erkennbar, dass die für den Einzelnen, scheinbar 

beste Strategie nicht zum besten Gesamtergebnis führt. Diese Problema-

tik auf ein Bauprojekt übertragen zeigt, dass der Einzelegoismus eines 

Projektbeteiligten kurzfristig befriedigend sein kann, das Gesamtergebnis 

dabei aber einen Schaden erleiden kann.  

Der Politikwissenschaftler Robert Axelrod versuchte, aufbauend auf das 

Gefangendilemma mit zwei Personen für eine einzelne Entscheidung, das 

iterative Gefangenendilemma zu modellieren. Die beiden Spieler bzw. Ge-

fangenen treffen oftmals wiederholt aufeinander und kennen den Zeit-

punkt ihres letztens Aufeinandertreffens nicht. In einem Computerturnier 

unter Wissenschaftlern, bei der Programme mit verschiedene Strategien 

gegeneinander antraten, wurde untersucht wie sich die geänderten Um-

stände auswirken. Bei dem Programmierwettbewerb mit TeilnehmerInnen 

über viele Fachbereiche hinweg, zeigte sich, dass sich die einfache „TIT 

for TAT“ oder „wie du mir, so ich dir“-Strategie gegen alle anderen, teil-

weise stochastischen Strategien, klar durchsetzt. Bei der ersten Entschei-

dungsfindung wird grundsätzlich kooperiert und in den darauffolgenden 

Schritten die Strategie des Gegners übernommen. Ist der Gegner nicht 

                                                   
87 Vgl. BOGNER, B.; JODL, H. G.: Kooperative Projektabwicklung. In: 6.PM-Bau Symposium- Tagungsband 2012. S. 68 
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gewillt zu kooperieren, wird diesem im nächsten Zug ebenfalls mit Defek-

tion begegnet. Stellt der Gegner wieder auf Kooperation um, wird aber 

nicht rachsüchtig gehandelt, sondern wird ebenfalls wieder eine Koopera-

tion eingegangen. Das „TIT for TAT“-Prinzip wir auch das Prinzip der ers-

ten Chance genannt. Daraus lassen sich mehrere Thesen zur erfolgrei-

chen Zusammenarbeit bei wiederholtem zusammentreffen ableiten:87F

88 

- Beim ersten Zusammentreffen der Entscheidungsträger sollte 

Freundlichkeit und der Wille zur Kooperation im Vordergrund ste-

hen und für den anderen leicht erkennbar sein 

- Die Bereitschaft zur Vergeltung sollte Versuche der Ausbeutung 

abhalten 

- Die Bereitschaft zur Nachsicht der gegnerischen Kooperation, 

sollte für eingeschränkte Häufigkeit gegeben sein 

4.1.2 Elemente der Kooperation in Bauprojekten (Partnering) 

Die Kooperation von Projektbeteiligten in der Bauwirtschaft weist mehrere 

Merkmale auf, diese greifen vorrangig auf menschliches Verhalten zurück, 

nicht auf festgelegte Strukturen. Ein zielgerichtetes Handeln und die per-

sönliche Einstellung der handelnden Personen sind für die Kooperation 

maßgebender als ein formaler Prozess. Folgende Merkmale für partner-

schaftliches Handeln sind für Bauprojekte prägend:88F

89 

- Zusammenarbeit von Personen oder Gruppen 

- Vorherrschen eines gemeinsamen Ziels  

- Autonomie bei Entscheidungen und Handlungen aber gegensei-

tige Abhängigkeit bei der Zielerreichung (Gefangenendilemma)  

- Bereitschaft zur transparenten und fairen Zusammenarbeit 

- Gegenseitiges Vertrauen aller handelnden Personen 

- Einvernehmliche Lösungen führen zum Nutzen aller Beteiligten 

 

Racky definiert die grundlegenden Komponenten des Partnerings in ei-

nem Dreieck (siehe Abbildung 30). Wobei die gemeinsamen Projektziele, 

die Entscheidungsfindung und Problemlösung im Team sowie die 

kontinueierliche Verbesserung das Grundgerüst für jeden 

Partneringansatz bilden. 

                                                   
88 Vgl. BOGNER, B.; JODL, H. G.: Kooperative Projektabwicklung. In: 6.PM-Bau Symposium- Tagungsband 2012. S. 65-69 

89 Vgl. BOGNER, B.; JODL, H. G.: Kooperative Projektabwicklung. In: 6.PM-Bau Symposium- Tagungsband 2012. S. 65 



Partnerschaftliche Projektabwicklung 

 
14-Jän-2019 53 

gemeinsame 
Ziele

Problemlösung
und 

Entscheidungs-
findung

PARTNERING

kontinuierliche 
Verbesserung

 

Abbildung 30- Grundkomponenten des Partnerings nach Racky89F

90 

Basierend auf diese Komponenten können Erfolgsfaktoren für Partner-

schaftsmodelle abgeleitet werden (siehe Abbildung 31). Diese Faktoren 

haben wesentlichen Einfluss auf den Projekterfolg und sollten Elemente 

des Partnerschaftsmodells sein. 

PARTNERSCHAFTS-

MODELLE

Eindeutiges

Bau-SOLL

Risikominimierung

Kostentransparenz

Gemeinsames 

Projektcontrolling

Einbindung 

Ausführungskompetenz in 

Planungsphase

Konfliktlösungsmodelle

 

Abbildung 31- Erfolgsfaktoren des Partnerings 90F

91 

  

                                                   
90 Vgl. RACKY, P.: Anforderungen an Bauunternehmen bei der Umsetztung partneschaftlicher Geschäftsmodelle. In: 

Tagungsband International Consulting and Construction (ICC 2007). S. 126 

91 Vgl. ARBEITSKREIS „PARTNERSCHAFTSMODELLE IN DER BAUWIRTSCHAFT“ IM HAUPTVERBAND DER 
DEUTSCHEN BAUINDUSTRIE E.V.: Partnering bei Bauprojekten. Fachbericht. S. 4 
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- Einbindung der Ausführungskompetenzen in die Planungsphase 

Der AN verfügt über Know-How, welches in der Planungsphase nicht 

vernachlässigt werden sollte. Durch das Mitwirken in der Planung kann 

der Bauablauf optimiert werden, daraus resultiert eine kürzere Bauzeit 

und gegebenenfalls geringere Kosten. Der AN kann in der Planungs-

phase entweder als reiner Berater auftreten oder selbst die Planung 

durchführen. 

- Eindeutiges Bau-Soll 

Dies gilt nicht nur für partnerschaftliche Projektabwicklung, eine ein-

deutige, fehlerfreie Definition der zu erstellenden Leistungen im Vertrag 

ist Basis jeder Bauvertragsabwicklung. In Partnerschaftsmodellen 

sollte dem ein zusätzliches Augenmerk zukommen, da so Streitpoten-

zial bereits von Anfang an veringert wird, das Projektklima stellt einen 

wichtigen Erfolgsfaktor für AN und AG dar. 

- Risikominimierung 

Durch die Einbindung des AN werden mögliche Risiken bereits im Vor-

hinein minimiert, zudem sollten die vertraglichen Risikosphären zwi-

schen AG und AN in einem ausgewogenen Verhältnis sein. Durch ei-

nen sorgfältig ausgearbeitet Vertrag mit lückenloser Formulierung kann 

das Risiko genau eingeschätzt und minimiert werden. 

- Konfliktlösungsmodelle 

Um die Streitschlichtung vor dem ordentlichen Gericht zu verhindern, 

müssen vor Beginn der Bautätigkeiten Streitschlichtungsmechanismen 

vereinbart werden. Dies ist in den meisten Fällen die kostengünstigere 

und schnellere Lösung für alle Parteien. Sowohl Ablauf der einzelnen 

Modelle als auch deren Folge, sollte ein Lösungsmechanismus ohne 

Einigung bleiben.  

- Gemeinsames Projektcontrolling 

Durch eine Kostentransparente Projektabwicklung wird das Vertrauen 

der Vertragspartner zueinander gestärkt. Werden gemeinsame IT-

Tools verwendet, können doppelte Prozesse eingespart und eine effi-

zientere Abwicklung erreicht werden. Ist sowohl Bauleitungspersonal 

des AN und des AG vor Ort in einem gemeinsamen Büro unterge-

bracht, kann durch den direkten Kontakt und die kurzen Wege der In-

formationen ebenfalls ein positiver Effekt entstehen. 

- Kostentransparenz 

Da für partnerschaftliche Abwicklungsmodelle Vertrauen einen hohen 

Stellenwert hat, ist die Projektbuchhaltung nach dem „open-books“-

Prinzip anzuwenden. Projektkalkulation und -abrechnung wird für den 

Vertragspartner transparent dargestellt und offengelegt.  
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4.1.3 Kompetenzenwettbewerb 

Um auch für partnerschaftliche Projekte einen Wettbewerb zu ermögli-

chen, hat der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie anstelle des 

sonst üblichen Preiswettbewerbs ein Verfahren des Kompetenzenwettbe-

werbs erarbeitet. Der Kompetenzenwettbewerb ist im Unterschied zum 

Preiswettbewerb ein multikriterielles Verfahren, es wird nicht ausschließ-

lich der Preis als Auswahlkriterium herangezogen (monokriteriell). Anders 

als bei einem Präqualifikationsverfahren, wird nicht nur die Qualifikation 

eines Bewerbers festgestellt, sondern auch eine Reihung aller Bewerber 

erstellt. In die Bewertung fließen sowohl auftrags- als auch bewerberbe-

zogenen Kriterien ein. In der Ausschreibungsphase wird ein Kriterienkata-

log erarbeitet, mit diesem anschließend eine Nutzwertanalyse zur Rei-

hung der Bewerber vorgenommen wird. Das Verfahren kann dann in einer 

Entscheidungsmatrix abgebildet werden. Beim wettbewerblichen Dialog 

gemäß BVergG, treten mehrere Bewerber in den Dialog ein, wobei nur ein 

Bewerber dann auch ein vertragliches Verhältnis mit dem AG eingeht. Im 

Gegensatz dazu wird beim Kompetenzenwettbewerb ein Bewerber ermit-

telt, dieser bildet mit dem AG eine erste Vertragsphase im Partnerschafts-

modell. In dieser ersten Phase findet in Kooperation der Vertragspartner 

eine Optimierung des Projekts statt, einigen sich AG und AN daraufhin 

über die Vergütung wird in einer zweiten Vertragsphase ein Bauvertrag 

abgeschlossen. In der folgenden Abbildung 32 wird das in Phasen geglie-

derte Verfahren dargestellt. Die rote Linie stellt dabei das Verhältnis der 

Kostenbeeinflussbarkeit an der Ordinate und den Zeitverlauf des Projekts 

an der Abszisse dar.91F

92 
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Abbildung 32- Ablauf eines Kompetenzenwettbewerbs (qualitative Darstel-
lung)92F

93 

                                                   
92  Vgl. ARBEITSKREIS „PARTNERSCHAFTSMODELLE IN DER BAUWIRTSCHAFT“ IM HAUPTVERBAND DER 

DEUTSCHEN BAUINDUSTRIE E.V.: Partnering bei Bauprojekten. Fachbericht. S. 6 

93 ARBEITSKREIS „PARTNERSCHAFTSMODELLE IN DER BAUWIRTSCHAFT“ IM HAUPTVERBAND DER DEUTSCHEN 
BAUINDUSTRIE E.V.: Partnering bei Bauprojekten. Fachbericht. S. 7 
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4.1.4 Normen 

Normen bilden in Österreich, speziell im Bauwesen, die Grundlage an Re-

gelwerken zur Projektabwicklung. Hauptsächlich werden Österreichische 

Normen (ÖNORM), Normen des Deutschen Instituts für Normung (DIN) 

und Europäische Normen (EN) angewendet. Sie haben allesamt keinen 

Gesetzescharakter wie etwa die Bauordnung oder das ABGB, Normen bil-

den jedoch den Stand der Technik, welcher für etwaige Rechtstreitigkeiten 

wiederum als Grundlage für die Entscheidung herangezogen wird. In der 

Praxis werden Normen meist durch den Bauvertrag als verbindlich erklärt, 

so ist eine Vereinheitlichung der Willensübereinkunft und der daraus re-

sultierenden Handlungen gegeben. In Österreich gibt es eine Vielzahl von 

Normen, für die Abwicklung von Bauprojekten werden hauptsächlich Ver-

fahrensnormen, Werkvertragsnormen und Ausführungsnormen ange-

wandt. Jedoch sind in den genannten Normen wieder Verweise auf andere 

Normen-Typen, wie Planungsnormen, Schnittstellennormen oder Prüfnor-

men zu finden. 

Gesetzescharakter erlangen Normen bei öffentlichen Aufträgen die ent-

sprechend dem BVergG 2006 vergeben werden. Gemäß § 92 Abs. 2 und 

§ 99 Abs. 2 des BVergG 2006 wird eine Normenbindung für öffentliche 

Auftraggeber verbindlich. In der neusten Form des Bundesvergabegeset-

zes (BVergG 2018) wird die Normenbindung für Vertragsbestimmungen 

gelockert, so ist gem. § 110 bei der Erstellung von Vertragsbedingungen 

auf geeignete Leitlinien Bedacht zu nehmen. Was diese vorsichtige Ände-

rung für die Praxis genau bedeutet ist noch umstritten, entsprechend an-

erkannte Kommentare und Rechtsprechungen werden die Auswirkungen 

der Änderung zeigen. 

Die Inhalte von Verdingungsnormen wie die ÖNORM B 2110:2013 und  

B 2118:2013 werden für das gegenständliche Projekt adaptiert und er-

gänzt, um auf die Spezifika gesondert einzugehen. Anders als rechtliche  

ÖNORMEN, gelten technische Normen auch ohne explizite Erwähnung in 

den Vertragsunterlagen und bilden den „Maßstab für die Sorgfalts-

pflicht“.93F

94 

Verfahrensnormen, definieren Anforderungen welche durch ein Verfahren 

erfüllt werden müssen, um dessen Zweckdienlichkeit sicherzustellen. Als 

Anforderung verstehen sich Festlegungen zu Kriterien eines Prozesses. 

Die Zweckdienlichkeit ist dabei die Fähigkeit des Prozesses, unter gege-

benen Voraussetzungen, einen Zweck zu erfüllen. Beispielsweise ist die 

Vergabe von Leistungen, die nicht dem Bundesvergabegesetz (BVergG 

2018) unterliegen oder die Preisermittlung für Bauleistungen mit den ent-

                                                   
94 Vgl.  HECK, D.; MÜLLER, F.: Skriptum: Bauwirtschaft Grundlagen VO. S. 24 
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sprechenden Kalkulationsverfahren, in derartigen Verfahrensnormen ge-

regelt. Verfahrensnormen sind an der Notation ÖNORM X 20xx zu erken-

nen.94F

95 

Werkvertragsnormen legen allgemeine Vertragsbedingungen fest, die die 

Rechte und Pflichten der Vertragspartner festlegen. 95F

96 Werkvertragsnor-

men sind an der Notation ÖNORM X 21xx zu erkennen. Im Bauwesen 

werden hauptsächlich die Werkvertragsnormen ÖNORM B 2110 und die 

ÖNORM B 2118 verwendet. Diese Normenwerke enthalten alle für die 

Bauleistungen erforderlichen Festlegungen zwischen Auftraggeber und 

Auftragnehmer zur Durchführung von Bauleistungen. Im folgenden Kapitel 

wird auf die Werkvertragsnorm ÖNORM B 2118:2013, die die allgemeinen 

Vertragsbedingungen für Bauleistungen unter Anwendung des Partner-

schaftsmodells regelt, näher eingegangen. Diese Norm ist grundsätzlich 

für Großprojekte ausgelegt und dient als Vertragsgrundlage der Vertrags-

parteien.  

4.1.5 Der Bauvertrag 

Der klassische Bauvertrag in Österreich zählt zur Vertragsgattung der 

Werkverträge, ist also ein Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen im 

Sinne des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches §§ 1165 ff. Dazu zäh-

len sowohl Verträge zur Erbringung von Bauleistungen als auch Verträge 

für Planungsleistungen. Die Formulierung des Vertrages ist nicht gesetz-

lich vorgeschrieben, es herrscht grundsätzlich Vertragsfreiheit in Öster-

reich. Das ABGB schützt jedoch Vertragspartner mit subsidiär gültigen 

Bestimmungen wie der „Inhaltskontrolle“ nach § 864a, dem „Gegenstand 

eines gültigen Vertrages“ nach § 878 und dem Verstoß „gegen die guten 

Sitten“ nach § 879. Die Vergabe von Bauleistungen erfolgt vorwiegend so, 

dass die Vergütung an der erbrachten Leistung bemessen werden kann. 

Diese Praxis entspricht dem § 1170 des ABGB, demnach ist das Entgelt 

bei Werkverträgen nach Fertigstellung des geschuldeten Werks zu ent-

richten. Es lässt auch die Option zu, Vorleistungen oder angemessene 

Teile des Entgelts schon vorher einfordern zu können. In der österreichi-

schen Bauwirtschaft werden zur Bildung des Bauvertrags  

meist vornormierte Bestimmungen der ÖNORM B 2110:2013 und 

ÖNORM B 2118:2013 zusammengesetzt.96F

97 

                                                   
95 Vgl. AUSTRIAN STANDARDS: Normen für jeden Bedarf - Die Normenarten. Fachinformation. S. 17 

96 Vgl. AUSTRIAN STANDARDS: Normen für jeden Bedarf - Die Normenarten. Fachinformation. S. 18 

97 Vgl. MATHOI, T.: Neue Projektabwicklungs- und Bauvertragsmodelle. In: 3.PM-Bau Symposium- Tagungsband 2008. 
S. 29 
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4.2 Konventionelle Projektabwicklungsmodelle 

Die folgenden Abschnitte behandeln in Österreich und Deutschland gän-

gige Modelle zur Projektabwicklung. Dazu zählen sowohl Organisations-

modelle als auch Vertrags- und Vergütungsmodelle. Grundsätzlich wer-

den in Österreich zwei Arten der Projektabwicklung in Planung und Aus-

führung unterschieden (siehe Abbildung 33): 

- Projektabwicklung mit Einzelvergabe und 

- Projektabwicklung mit zusammengefasster, gleichzeitiger 

Vergabe. 

 

In der Praxis werden auch Mischformen davon angewendet, so können 

etwa die Innenausbaugewerke zusammengefasst und alle anderen Ge-

werke einzeln vergeben werden. Zur Gruppe der zusammengefassten, 

gleichzeitigen Vergabe zählt man grundsätzlich die Modelle des General-

unter/-übernehmers und des Totalunter/-übernehmers, welche in 

Deutschland auch unter dem Begriff „Schlüsselfertigbau“ bekannt sind. Im 

Unterschied zum angloamerikanischen Raum, wird in Österreich bei tra-

ditionellen Abwicklungsmodellen meist von einer beinahe vollständigen 

Planung ausgegangen, die sich in einem Leistungsverzeichnis oder einer 

Leistungsbeschreibung wiederfindet. Die Leistungsbeschreibung samt 

Planunterlagen dient als Grundlage für Angebot und Vergabe, daraus re-

sultieren häufig spätere Änderungen. Die Ausführungsplanung wird nach 

der Vergabe meist von den ausführenden Unternehmen ausgeführt bzw. 

an Nachunternehmen vergeben.97F

98 

 

Abbildung 33- Konventionelle Projektabwicklungsmodelle 98F

99 

                                                   
98 Vgl. MATHOI, T.: Neue Projektabwicklungs- und Bauvertragsmodelle. In: 3.PM-Bau Symposium- Tagungsband 2008.  

S. 28-29 

99 MATHOI, T.: Neue Projektabwicklungs- und Bauvertragsmodelle. In: 3.PM-Bau Symposium- Tagungsband 2008. S. 29 
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4.2.1 Vertragsarten und deren Vergütung 

Alle vertraglich vereinbarten Leistungen müssen gem. ABGB §§ 1170 

nach Fertigstellung des Werks vergütet werden. In der Baupraxis ist auf-

grund der hohen Vorfinanzierungssummen, diese Art der Vergütung nicht 

geeignet. Verdingungsnormen wie die ÖNORM B 2118:2013 und 

ÖNORM B 2110:2013 regeln derartige Bestimmung gesondert und auf die 

Bauproduktion abgestimmt. So werden Teilrechnungen oder Abschlags-

rechnungen, welche mit dem Baufortschritt verknüpft sind, getätigt. Auch 

eine Zahlung nach Zahlungsplan ist eine Möglichkeit der Vergütung. Wie 

die Basis der Vergütung im Vertrag gewählt wird obliegt dem erstellter des 

Bauvertrags. Die ÖNORMEN sehen 3 Typen der Vergütung von Bauver-

trägen vor:99F

100 

- Einheitspreisvertrag (tatsächlich ausgeführte Mengen der Leistun-

gen werden vergütet) 

- Pauschalpreisvertrag (der vertraglich festgelegte Leistungsum-

fang wird vergütet) 

- Regiepreisvertrag (tatsächlicher Aufwand wird vergütet) 

Auch eine Kombination der Vertragsarten in einem Vertrag ist möglich, 

so kann beispielsweise innerhalb eines konstruktiven Leistungsver-

zeichnisses, der Baugrubenaushub als Pauschalpreis vergütet wer-

den, alle anderen Leistungen nach Einheitspreis. 

Einheitspreisvertrag 

Das konstruktive Leistungsverzeichnis ist die Basis des Einheitspreisver-

trages. Jede Position wird bei der Angebotserstellung mit einem Einheits-

preis, d.h. ein Preis pro abzurechnender Mengeneinheit, ausgepreist 

(z.B.: €/m³ Erdaushub). Da die Mengen zum Zeitpunkt der Ausschreibung 

noch nicht genau feststehen wird die Position mit einem Mengenvorder-

satz versehen, welcher die voraussichtlich erforderliche Menge beziffert. 

Der Positionspreis ergibt sich schließlich aus der Multiplikation des Men-

genvordersatzes mit dem Einheitspreis. Die Summe der einzelnen Positi-

onspreise ergibt den Gesamtpreis, der aber nicht zwingend mit dem 

Werkslohn des AG übereinstimmen muss. Abgerechnet werden beim Ein-

heitspreisvertrag nur die tatsächlich verbaute Menge. Demnach gilt, bei 

einem Einheitspreisvertrag wird dem AG der Einheitspreis der Positionen 

aber nicht der Gesamtpreis der Leistungen zugesichert. Zur Anwendung 

sollte ein Einheitspreisvertrag dann kommen, wenn die Leistung genau in 

Art und Güte definiert und gegliedert werden kann, sowie der ungefähre 

Umfang der Leistungen definiert werden kann. 

  

                                                   
100 Vgl. HECK, D.; MÜLLER, F.: Skriptum: Bauwirtschaft Grundlagen VO. S. 36 
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Pauschalpreisvertrag 

Dem Wesen nach, wir beim Pauschalpreisvertrag vom AN im Zuge der 

Angebotslegung eine Summe definiert, die den endgültigen Werklohn dar-

stellt. Der AG hat somit vor Baubeginn bereits eine Summe die nach Fer-

tigstellung des Werks zu entrichten ist, gegenteilig zum garantierten Kos-

tenvoranschlag nach ABGB § 1170, bei welchem das Entgelt am Aufmaß 

nach Fertigstellung bemessen wird. Pauschaliert werden dabei der Ge-

samtpreis und/oder der Leistungsumfang. Das Risiko bei Mengenände-

rung wird von AG und AN geteilt, führt die Ausführung zu geringeren Men-

gen der Leistung, ist dem AN trotzdem die pauschalierte Gesamtsumme 

zu entrichten. Bei einer Mengenmehrung darf im Gegenzug auch kein hö-

herer Werklohn vom AN verlangt werden. Ausnahmen stellen Änderungs-

wünsche, Zusatzwünsche oder geänderte Umstände der Leistungserbrin-

gung aus der Sphäre des AG dar. Ein Pauschalpreisvertrag ist dann emp-

fehlenswert, wenn die Art und die Güte der Leistung, sowie die Umstände 

der Leistungserbringung zum Zeitpunkt der Ausschreibung ausreichend 

bekannt sind und formuliert werden können. Ist dies der Fall ist auch die 

Wahrscheinlichkeit geringer, dass es zu späteren Leistungsänderungen 

durch den AG kommt. Unterschieden werden können der Globalpauschal-

preisvertrag und der Detailpauschalpreisvertrag.  

Der Globalpauschalpreisvertrag, auch „echter Pauschalpreisvertrag“ ge-

nannt, wird auf vertraglicher Basis einer funktionalen Leistungsbeschrei-

bung ermittelt. Die funktionale Leistungsbeschreibung stellt für den AN 

eine Zielbeschreibung dar, dieser muss sich daraus selbst ein Bild der 

einzelnen Teilleistungen machen. Beim Detailpauschalpreisvertrag wird 

analog zum Einheitspreisvertrag, eine Gesamtsumme auf Basis des kon-

struktiven Leistungsverzeichnisses ermittelt. Ob die einzelnen Positionen 

ausgepreist werden oder nur eine Gesamtsumme abgegeben wird, kann 

vom AG bestimmt werden. Pauschaliert wird schlussendlich die Gesamt-

summe welche Mengenunabhängig ist. Für den AN birgt der Detailpau-

schalpreisvertrag ein geringeres Risiko, da nur Positionen des LV Ver-

tragsbestandteil sind und auch explizit angeführt werden. 100F

101 

Regiepreisvertrag 

Regiepreisverträge kommen zum Einsatz, wenn die Art, Güte und der Um-

fang der Leistung nicht in einzelnen Positionen definiert werden kann oder 

der Aufwand nicht abschätzbar ist. Diese Leistungen werden nach Anord-

nung des AG ausgeführt und zum tatsächlichen Verbrauch an Leistungs-

stunden oder Materialeinheiten verrechnet. Unterschieden werden gemäß 

den österreichischen Verdingungsnormen: 
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- Selbständige Regieleistungen, diese beschreiben selbst den ge-

schuldeten Erfolg und werden nach tatsächlichem Aufwand abge-

rechnet (Lohn und Sonstiges). Beispiel: Erstellung einer Garten-

mauer. 

- Angehängte Regieleistungen, diese kommen in Kombination mit 

Einheitspreisverträgen und Pauschalpreisverträgen zum Einsatz 

und gelten als Preisgrundlage für Leistungen die nicht im LV ent-

halten sind. Beispiel: Schneeschaufeln auf der Baustelle 101F

102 

4.2.2 Organisationsmodelle 

Das Projektorganisationsmodell oder auch Abwicklungsmodell stellt eine 

Basis jedes Projekts dar. Mittels Bauvertrag und Abwicklungsmodell ist 

der AG in der Lage eine klare Strategie zu verfolgen um Koordinationstä-

tigkeiten, Zuständigkeiten sowie Chancen und Risiken der beteiligten zu 

lenken. 

„Strategie ist die Kunst und die Wissenschaft, alle Kräfte eines Unterneh-

mens so zu entwickeln und einzusetzen, dass ein möglichst profitables, 

langfristiges Überleben gesichert wird“ 102F

103 

Ein Bauprojekt kann wie auch ein stationäres Unternehmen im Blickwinkel 

der Systemtheorie betrachtet werden. Demnach besteht ein System aus 

Elementen und deren Beziehungen zueinander. Eine Organisation struk-

turiert das Projekt und sichert damit dessen Funktion. In der stationären 

Industrie hilft die Organisation das Zusammenwirken der Verantwortungs-

träger zu organisieren und das Ziel der nachhaltigen Gewinnerwirtschaf-

tung umzusetzen. Bei Bauprojekten sind die Anforderungen an eine Or-

ganisation komplizierter da, es sich üblicherweise um ein einmaliges Pro-

jekt handelt welches in der Konfiguration der Beteiligten durchgeführt wird. 

Durch die verschiedenen Phasen eines Bauprojekts, muss die Organisa-

tion auf die Projektphasen abgestimmt und gegebenenfalls angepasst 

werden. In der Projektentwicklungsphase besteht die Aufbauorganisation 

nur aus dem Bauherrn selbst und einigen Beratern. Auch in der frühen 

Phase der Planung ist die Anzahl der Steakholder noch klein. In der Aus-

führungsphase ist der Kreis der Beteiligten am größten und die Strukturen 

dadurch am komplexesten. Das Organisationsmodell wird meist in Form 

eines Organigramms dargestellt, zusätzlich sind präzisere Angaben zu 

Verantwortungsbereichen, die von Beteiligten eingenommen werden, nö-

tig.103F

104 Für jeden Vertragspartner muss auch eine verantwortliche Person 

des Unternehmens inkl. Kontaktdaten genannt werden. 

                                                   
102 Vgl. HECK, D.; MÜLLER, F.: Skriptum: Bauwirtschaft Grundlagen VO. S. 39-40 

103 HERMANN, S.: Das große Handbuch der Strategiekonzepte. S. 1 

104 Vgl. GREINER et al.: Baubetriebslehre- Projektmanagement. S. 33 
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Nachstehend sind die Organisationsformen, die unter dem Begriff der „tra-

ditionellen Organisationsformen“ zusammengefasst werden können, mit 

den Zuständigkeiten die vom AN damit übernommen werden, zusammen-

gefasst. Auf die einzelnen Modelle, deren Spezifika und Risiken wird in 

den folgenden Abschnitten genauer eingegangen. 

 

Abbildung 34- Übersicht traditioneller Projektorganisationsmodelle 104F

105 

Aus der Praxis lassen sich folgende Grundsätze zur Auslegung und Um-

setzung eines Organisationsmodells ableiten: 

- Die Projektorganisation muss lebendig sein und der Projektphase 

entsprechend umstrukturiert werden 

- Oberste Führungsebenen müssen Bestandteil der Projektorgani-

sation sein 

- Die Organisation muss ein zuverlässiges Controlling gewähren 

- Phasenübergänge müssen sich im Meilensteinplan abzeichnen 

- Konfliktlösungsmechanismen müssen in die Organisation inte-

griert werden (z.B.: Steuerungskomitee) 

- Berichtswesen muss dem Organisationsmodell entsprechen105F

106 

                                                   
105 MAUERHOFER, G.; LANG-PETSCHAUER, K.: Bauprojektmanagement 1 - Vorlesungsskriptum. Vorlesungsskriptum. 

S. 188 

106 Vgl. GREINER et al.: Baubetriebslehre- Projektmanagement. S. 40 
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Der Nutzer und der Bauherr eines Projekts ist nicht immer dieselbe natür-

liche oder juristische Person. Beispielsweise werden Krankenhäuser und 

Schulen von Organisationen errichtet die für den Bau und erhalt von öf-

fentlichen Immobilien verantwortlich sind. Demnach muss der spätere 

Nutzer in die Planung einbezogen werden um nicht am Bedarf des Nutzers 

vorbeizuplanen. Der Nutzer muss den Bedarf (Kundenwert) zu Beginn de-

finieren und mithilfe des fachkundigen Projektmanagements formulieren. 

Theoretisch könnte der Nutzer danach aus der Projektorganisation aus-

geschlossen werden, dadurch entsteht jedoch die Gefahr das spätere Ent-

scheidungen und Änderungen nicht den Vorstellungen des Nutzers ent-

sprechen. Der Nutzer wird daher auch in den Planungs- und Bauprozess 

integriert, die Schnittstelle muss aber genau geregelt werden. D.h. Anwei-

sungen des Nutzers, müssen über den Bauherren an die ausführenden 

Vertragspartner weitergeleitet werden. 

4.2.2.1 Einzelvergabe 

Bei der Einzelvergabe von Leistungen entsteht zwischen allen Planern 

und ausführenden Gewerken ein Vertragsverhältnis mit dem AG. Die Ba-

sis des Vertrags kann sowohl ein Einheitspreisvertrag als auch ein Pau-

schalpreisvertrag sein. Dem Auftraggeber entsteht durch diese Form der 

Organisation das größte Einflussvermögen auf den Bauprozess aber auch 

der höchste Koordinationsaufwand. Das Einflussvermögen bedeutet im 

Detail, dass der AN alle ausführenden Unternehmen bestimmen kann und 

den Wettbewerb am effektivsten ausnutzen kann um den besten Preis am 

Markt zu erreichen. Der AG muss dazu fachkundiges Personal beschäfti-

gen die das Projektmanagement zur Koordination übernehmen. 

4.2.2.2 Generalunter-/übernehmer  

Der Generalunternehmer, ist jeder Unternehmer der vom AG zur Erstel-

lung aller nötigen Bauleistungen des Projekts beauftragt wird. Dabei kön-

nen teile der Leistungen wiederum an Nachunternehmer weitervergeben 

werden. Der Unterschied zwischen einem Generalunternehmer und ei-

nem Generalübernehmer besteht darin, dass der Generalunternehmer in 

der Regel ein Bauunternehmen mit ausführenden Arbeitern besitzt und 

Teile der Bauleistungen selbst erstellt, der Generalübernehmer hingegen 

beschäftigt selbst kein ausführendes Personal und vergibt sämtliche aus-

führende Tätigkeiten an Subunternehmer. Der Vorteil einer GU/GÜ- 

Vergabe liegt für den AG in den reduzierten Schnittstellen, der GU/GÜ ist 

alleiniger Vertragspartner und für die qualitativ richtige und fristgerechte 

Erstellung des Werks verantwortlich. Er übernimmt damit auch die Verant-

wortung, für die von Nachunternehmern erstellten Leistungen. Die Koor-

dinationsaufgabe wird somit vom AG an den GU/GÜ übergeben. Daraus 
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resultiert ein großer Vorteil für den AG, bei Änderung von Leistungen, Ter-

minproblemen oder Gewährleistung gibt es nur einen vertraglichen An-

sprechpartner. In der Regel lässt sich der GU/GÜ diesen erhöhten Auf-

wand und das Mehr an Risiko durch einen prozentuellen GU/GÜ-Zuschlag 

auf die Auftragssumme vergelten. Ein Nachteil erwächst dem AG durch 

geringere Einflussmöglichkeit auf das Baugeschehen, die Wahl der Liefe-

ranten, Berater und Subunternehmer obliegt üblicherweise dem GU/GÜ. 

Will der AG darauf Einfluss nehmen muss dies Bestandteil der Ausschrei-

ungsunterlagen bzw. des Bauvertrags sein. 

Nachstehende Grafik zeigt eine mögliche Projektorganisation mit GU/GÜ 

und einem Generalplaner. In diesem Fall hat der AG lediglich zwei Ver-

träge zu schließen, mit dem GU/GÜ und dem Generalplaner. Der Gene-

ralplaner übernimmt dabei jegliche Planungsleistungen für den AG, dabei 

erstellt er analog zum GU/GÜ teile der Leistungen selbst und vergibt Leis-

tungen an Nachunternehmer. Das Organisationsmodell des GU/GÜ impli-

ziert jedoch nicht, dass zwangsläufig auch ein Generalplaner vergabe er-

folgen muss. Die Planungsleistungen für Ausführungsplanung, TGA, Sta-

tik usw. können auch einzeln vergeben werden. 

Sphäre des AG

Sphäre des AN

 

Abbildung 35- Beispielhafte Projektorganisation mit Generalunternehmer und 
Generalplaner106F

107 

 

Wird das Modell des GU/GÜ gewählt, entstehen für den AG nicht nur Vor-

teile. Mögliche Risiken, welche ebenso für eine TU/TÜ Organisation gel-

ten, können dabei sein: 
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- Werkpreis und Mehrvergütung (Pauschalierung des Preises, nicht 

aber pauschalierte Leistung  funktionale Leistungsbeschreibung 

hilft dieses Risiko zu minimieren da diese eine Zielbeschreibung 

darstellt) 

- Projekt- und Ausschreibungsunterlagen (Pläne und Ausschrei-

bungsunterlagen werden zu Vertragsbestandteilen erklärt, Mängel 

darin können Mehrkosten bedeuten) 

- Baugrundbeschaffenheit und Altlasten 

- Höhere Gewalt (Streik, Wetter, Krieg etc. woraus ein Termin- und 

Kostenrisiko entsteht) 

- Behördliche Entscheidungen (Auflagen der Baubewilligung) 

- Subunter- und Lieferantenwahl 

4.2.2.3 Totalunter-/übernehmer 

Der TU/TÜ übernimmt zusätzlich zu den Leistungen des GU/GÜ auch die 

Verantwortung für die Planung und wird in manchen Fällen auch mit der 

Beschaffung des Grundstücks und der Finanzierung beauftragt. 107F

108 Bei 

dieser Form der Projektorganisation hat der AN nur mehr einen Vertrags-

partner bezüglich der Leistungserbringung. Viele Unternehmen erkannten 

das Potenzial dieser Organisationsform bereits, dem Auftraggeber wird 

jegliche Koordinationstätigkeit abgenommen und der AN profitiert von ei-

nem maximalen Einfluss zum Erreichen des Bau-SOLLS. Dadurch kann 

der Auftragnehmer seine Ressourcen optimal kombinieren und die nöti-

gen Kosten zu Erstellung des Werks minimieren. 

4.3 Partnerschaftliche Projektabwicklungsmodelle 

Die folgenden Abschnitte erläutern Projektabwicklungsmodelle mit einem 

eindeutigen Fokus auf Partnerschaftlichkeit. Dazu zählen: 

- Constution Management (CM) 

- Guaranteed maximum Price (GMP-Vertrag) 

- Privat Public Partnershipping 

- Project Aliance 

 

Am Ende werden die konventionellen und partnerschaftlichen Projektab-

wicklungsmodelle den Lean Construction-Ansätzen gegenübergestellt. 
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4.3.1 Construction Management (CM) 

Die aus den USA stammende Organisationsform für Bauprojekte findet 

seit den 70er Jahren vermehrt Zuspruch im deutschsprachigen Raum. Die 

zentrale Rolle nimmt dabei der Construction Manager (CM) ein, der quasi 

als Projektmanager in der Projektorganisation auftritt. Grundsätzlich wird 

in zwei Abwicklungsformen differenziert, das CM mit Ingenieurvertrag und 

das CM mit Bauvertrag. Der Unterschied liegt in der vertraglichen Risiko-

übernahme für Bauzeit, Kosten und Qualität. CM-Leistungen werden so-

wohl von Bauunternehmen als auch von Architekten- bzw. Ingenieursge-

sellschaften angeboten. 

Beim Construction Management mit Ingenieurvertrag übernimmt der CM 

kein vertragliches Risiko für Bauzeit, Kosten und Qualität hinsichtlich der 

unmittelbaren Bauleistung. Der Vertrag beginnt mit der Vorplanung und 

endet mit der Fertigstellung des Werks. Die Tätigkeiten des CM in dieser 

Vertragsform umfassen dabei koordinierende und steuernde Aufgaben 

gegenüber Architekten und Fachplanern. In der Ausführungsphase des 

Projekts nimmt der CM Überwachungstätigkeiten gegenüber dem Bauun-

ternehmen wahr. Die Vergabe der Bauleistungen kann dabei als Einzel- 

oder Generalvergabe erfolgen. Vereinfacht kann von einem um die Bau-

überwachung erweiterten Projektmanagement gesprochen werden. Die 

Honorare werden üblicherweise als fixer Prozentsatz der Baukosten ver-

einbart. 

Beim CM mit Bauvertrag erweitert sich das Vertragsverhältnis um die Er-

bringung der Bauleistung. Einher geht die Risikoübernahme für Kosten, 

Termine und Qualitäten der vertraglichen Bauleistungen. Im Unterschied 

zur Form des CM mit Ingenieurvertrag, übernehmen der Architekt und die 

Fachplaner die Rolle der Kontrollinstanz zur vertraglichen Leistungserbrin-

gung. Die Objektüberwachung (lt. HOAI) bzw. im übertragenen Sinne die 

ÖBA ist Teil des Construction Managements, somit gibt es keine Kontrol-

linstanz seitens des Auftraggebers. Der Unterschied zur Projektabwick-

lung mit einem Totalunternehmer besteht darin, dass der Construction Ma-

nager in einem sehr frühen Stadium in das Projekt eingebunden wird und 

Einfluss auf Materialien, Konstruktion und Bauverfahren hat. Da zum Zeit-

punkt der Beauftragung des Construction Managers die Planung der Bau-

leistung noch im Entwurfsstadium steckt, kann das Bau-Soll nicht konkret 

beschrieben werden. Bis zur Fertigstellung der Entwurfsplanung wird des-

halb meist eine Vergütung in Form eines Beraterhonorars auf ingenieur-

vertraglicher Basis vereinbart. Für die weitere Planung und Realisierung 

wird meist eine GMP-Vereinbarung getroffen, ein dynamischer Maximal-

preisvertrag dessen Wesen im folgenden Abschnitt genauer erläutert wird. 

Dieses mehrstufige Modell wird in der folgenden Abbildung 36 anhand der 

HOAI Leistungsphasen dargestellt. 108F

109 
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Abbildung 36- Das Construction Managementmodell im Bauverlauf anhand der 
Leistungsphasen HOAI 109F

110 

4.3.2 Guaranteed maximum price (GMP) 

Am internationalen Markt, vor allem in den USA ist der garantierte Maxi-

malpreisvertrag oder auch Guaranteed maximum Price (GMP) schon 

lange gängige Praxis. Im deutschsprachigen Raum wurden derartige Ver-

tragsmodelle erst an einzelnen Pilotprojekten angewendet. Der klassische 

GMP-Vertrag richtet sich an Unternehmen, die für das Projekt sowohl das 

Planungs- als auch das Ausführungsmanagement übernehmen und für 

den Erfolg des Projekts verantwortlich sind. Der Bauherr schreibt dazu die 

Leistungen i.d.R. funktional, auf Basis einer fertiggestellten Vorplanung, 

aus.110F

111 

Die Definitionen verschiedener Autoren streuen deutlich und werden auch 

oft missinterpretiert. Auftraggeber interpretieren diese Vertragsform gerne 

als ein nachtragsfreies Modell, Auftragnehmer hingegen denken sofort an 

gelungene Preisabsprachen zwischen potenziellen AN und daraus resul-

tierende maximierte Bonusanteile. Preisabsprachen sind lt. österreichi-

schem Kartellgesetz verboten, der Nachweis dieser strafbaren Handlung 

ist jedoch nicht immer einfach zu erbringen. Häufig wird vergessen, dass 

die Vergütung als Maximalpreis im Hintergrund stehen sollte, im Vorder-

grund steht die partnerschaftliche Projektabwicklung und der integrierte 

Planungs-, Ausführungs- und Managementprozess. Mathoi definiert die 

Maximalpreisvereinbarung folgendermaßen: 

                                                   
110  KOCHENDÖRFER, B.; LIEBCHEN, J.; VIERING, M.: Bau-Projekt-Management- Grundlagen und Vorgehensweisen. 
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„Der Maximalpreis ist als Vergütungsform für einen Bauvertrag ein 

dynamischer Pauschalfixpreis, welcher nach oben und unten an-

gepasst werden kann, sofern sich die Projektgrundlagen derart än-

dern, dass eine Anpassung aus vertraglich vereinbarter Sicht not-

wendig wird. Fixer Bestandteil dieser Vergütungsform ist die Auf-

teilung des Projekterfolgs mit einem geeigneten Bonus-/Malussys-

tem bei Unter-/Überschreitung des vereinbarten Maximalpreises 

mittels einer für die Vertragspartner offen einsehbaren Projekt-

buchhaltung“111F

112 

Das Wort „garantiert“ birgt in diesem Zusammenhang daher die Gefahr 

missverstanden und mit einer reinen Pauschalpreisvereinbarung ver-

wechselt zu werden. Im Falle eines klassischen Pauschalpreisvertrages, 

behält der Auftragnehmer Kostenunterschreitungen für sich. Diese Koste-

neinsparungen, welche möglicherweise aus Vergabegewinnen von Sub-

leistungen stammen, werden keinesfalls offengelegt. Fälschlicherweise 

wird auch der „Kostenvoranschlag unter ausdrücklicher Gewährleistung 

für seine Richtigkeit“ laut ABGB oft in Zusammenhang mit einer GMP-Ver-

einbarung gebracht. Diese Form des Angebots sieht eine Deckelung nach 

oben vor, vorausgesetzt der Leistungsumfang bleibt unverändert, unter 

Anwendung der Maximalpreisvereinbarung sind jedoch Änderungen nach 

oben als auch nach unten möglich. Der Auftragnehmer verpflichtet sich 

mit einem GMP lediglich dazu, sein Entgelt nur dann nicht anzupassen, 

wenn seine Kosten überstiegen werden. Jedoch gibt es sehr wohl ver-

schiedene Gründe die eine Anpassung des Entgelts rechtfertigen. Wie 

beim konventionellen Bauvertrag, beinhaltet auch die Maximalpreisverein-

barung das vertraglich vereinbarte Bau-Soll. Somit sind auch bei diesem 

Modell, vom Bau-Soll abweichende oder zusätzliche bzw. geänderte Leis-

tungen, nicht im angebotenen Preis enthalten und müssen zusätzlich ver-

gütet werden. Die Vervollständigung der Planung und Alternativen, die in 

der gemeinsamen Optimierungsphase erarbeitet werden, sind jedoch in-

kludiert.112F

113 

Um besagte und begründete Skepsis gegenüber der Vertragsform gerecht 

zu werden, benötigt es einige wichtige Elemente die bei der Vereinbarung 

berücksichtigt werden müssen. Im Zentrum steht der Maximalpreis der 

dem Auftragnehmer Kostensicherheit geben soll. Dieses Ziel ist jedoch 

nur mit den entsprechenden Anreizmechanismen, der partnerschaftlichen 

Projektabwicklung und der frühzeitigen Einbindung des Auftragnehmers 

in die Planungs- und Optimierungsphase und der offenen Projektbuchhal-

tung möglich. Abbildung 37 zeigt zusammengefasst die Elemente der Ma-

ximalpreisvereinbarung, folgend wird auf die Elemente detailliert einge-

gangen.113F

114 
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Abbildung 37- Elemente der Maximalpreisvereinbarung114F

115 

 

Der Maximalpreis 

Das Hauptelement der Vereinbarung ist der fixierte Maximalpreis, der dem 

Wesen eines dynamischen Pauschalpreises entsprich und entsprechend 

der vertraglichen Vereinbarung, nach oben und unten korrigiert werden 

kann. Der vereinbarte Maximalpreis setzt sich aus den Kosten und dem 

Honorar des Maximalpreispartners, sowie den Honoraren für Planungs-, 

Projektmanagement- und Beratungsleistungen zusammen. Ebenfalls Be-

standteil sind die Einzelkosten der Teilleistungen sofern der GMP-Partner 

auch selbst Bauleistungen erbringt, ansonsten sind es Kosten für Fremd-

leistungen der Nachunternehmer. Werden vom Vertragspartner selbst 

Bauleistungen erbracht, sind auch die Baustellengemeinkosten und die 

allgemeinen Geschäftskosten Bestandteil des Preises. Wie jeder kalku-

lierte Preis enthält auch der garantierte Maximalpreis Anteile für Wagnis 

und Gewinn.115F

116 
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Abbildung 38- Bestandteile des Maximalpreises 116F

117 

Bonus-/Malusregelung 

Um dem Auftraggeber erhöhte Preissicherheit zu geben, wird ein Maxi-

malpreis vereinbart. Unterschreitet der abgerechnete Preis diesen verein-

barten Wert, wird die Differenz nach einem Schlüssel zwischen Auftrag-

geber und Auftragnehmer aufgeteilt. Dasselbe Prinzip wird bei Über-

schreitung des Maximalpreises angewandt, liegen vertraglich berechtigte 

Gründe zu einem höheren abrechenbaren Preis vor, wird das Malus eben-

falls nach einem vorher definierten Schlüssel zwischen AG und AN aufge-

teilt. Aus dieser Bonus-/Malusregelung entsteht für beide Vertragspartner 

ein Ansporn den vereinbarten Preis einzuhalten oder über entsprechen-

des Value Engineering sogar zu unterschreiten. Für die Aufschlüsselung 

des Fehlbetrags bzw. des Überschusses gibt es verschiedene Modelle, 

die auch kombiniert werden können: 

- Aufteilung des Bonus/Malus nach einem fixen Schlüssel 

- Aufteilung des Bonus/Malus nach einem variablen Schlüssel 

- Aufteilung des Bonus/Malus in Abhängigkeit der Art der Einspa-

rung117F

118 

 

Open books 

Für ein derartiges Vertragsmodell ist ein partnerschaftliches Zusammen-

wirken unabdingbar, daher ist Transparenz ein wesentliches Element der 

GMP-Vereinbarung. Vereinfacht dargestellt, erfolgt die Abrechnung durch 
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Addition aller entstandenen Kosten und einem ausgewiesenen Gewinn 

und Wagniszuschlag. Diese Summe wird dem vereinbarten Maximalpreis 

gegenübergestellt und mit dem gewählten Bonus-/Malussystem bewertet. 

Das bedeute es werden nur die tatsächlich angefallenen Kosten vergütet. 

Um dies sicherzustellen, muss der AN alle Kosten gegenüber dem AG 

nachweisen. Anders als beim pauschalierten GU-Vertrag, läuft der AG hier 

nicht Gefahr für Nachunternehmerleistungen mehr zu bezahlen als not-

wendig. Um diese Transparenz zu gewähren und alle Kosten einsehbar 

zu machen, wird eine offene Projektbuchhaltung (open books) geführt. Er-

bringt der AN selbst keine Bauleistungen, sind alle Nachunternehmerleis-

tungen weiterzuleiten und ein geeignetes Änderungsmanagement einzu-

richten. Erbringt der AN selbst Bauleistungen, ist eine detaillierte Kalkula-

tion mit entsprechenden Preisbestandteilen offenzulegen. Bei diesem Vor-

gehen ist sicherzustellen, dass der AN nicht zu abgesprochenen, erhöhten 

Preisen einkauft. Dies ist am effektivsten mit möglichst fairen Bonusrege-

lungen für den AN zu unterbinden, so besteht ein hohes Interesse den 

Maximalpreis zu unterbieten. Auch eine aktive Teilnahme des AG an der 

Vergabe der Nachunternehmerleistungen trägt zur Verhinderung mögli-

cher Absprachen bei.118F

119 

 

Partnerschaftliche Projektabwicklung 

Darunter versteht man eine Projektabwicklung bei der die Konfrontation in 

den Hintergrund rückt und die Kooperation im Mittelpunkt steht. Essentiell 

für die Zusammenarbeit, ist die frühe Einbindung des AN, so wird zu einem 

Zeitpunkt, an dem die Kostenbeeinflussbarkeit noch sehr hoch ist, zusätz-

liches Know-how in das Projekt eingebracht. Die frühe, gemeinsame Op-

timierung des Projekts wird von den Anreizmechanismen unterstützt, sei-

tens AN durch erhöhte Kostensicherheit und seitens AG durch eine faire 

Bonusauszahlung bei unterschrittenen Projektkosten. 119F

120 Ist die Planung 

schon sehr fortgeschritten, besteht keine Möglichkeit mehr für ein „echtes“ 

Value Engineering und der Verdacht liegt nahe, dass der AG diese Ver-

tragsform lediglich als „Preisdeckelung“ ausnützen möchte. 120F

121  Wichtig 

sind hierfür nicht nur Fachkompetenzen die ohnehin erwartet werden, viel-

mehr spielen soziale Kompetenzen der handlungsbefugten Personen eine 

wichtige Rolle. Die Ausrichtung auf gemeinsame Projektziele steigert die 

Effizienz aller Prozesse, minimiert nicht wertschöpfende Tätigkeiten und 

erhöht die Innovationsbereitschaft der Beteiligten. Damit Konflikten, die 

unweigerlich bei größeren Projekten entstehen, vorgebeugt wird, sollte ein 

standardisierter Konfliktlösungsmechanismus installiert werden. 121F

122 

                                                   
119 Vgl. TAUTSCHNIG, A. et al.: Fast-Track-Projektabwicklung im Hochbau. Schriftenreihe. S. 11 

120 Vgl. TAUTSCHNIG, A. et al.: Fast-Track-Projektabwicklung im Hochbau. Schriftenreihe. S. 11 

121 Vgl. MATHOI, T.: (Garantierter) Maximalpreis. In: Netzwerk Bau , 7/2007. S. 15 

122 Vgl. TAUTSCHNIG, A. et al.: Fast-Track-Projektabwicklung im Hochbau. Schriftenreihe. S. 11-12 
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4.3.3 Privat Public Partnershipping (PPP) 

Streng genommen handelt es sich bei PPP um kein Organisationsmodell, 

sondern um eine Handlungsstrategie. Darunter ist das Handlungsbestre-

ben öffentlicher Auftraggeber zu verstehen, in Zusammenarbeit mit priva-

ten Unternehmen öffentliche Projekte zu verwirklichen. Die Partnerschaft 

des öffentlichen Auftraggebers und der privaten Unternehmen wird mit ei-

nem langfristigen PPP-Vertrag geregelt. Grund für diese Strategie ist die 

Entlastung des öffentlichen Haushalts, durch die Einbindung von privatem 

Kapital. Ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen öffentlicher Hand, pri-

vaten Planern, Bauunternehmen, Projektmanagern und dem Geldinstitut 

ist eine Grundvoraussetzung. Risiken werden nach der Devise verteilt, 

dass Risiken dort getragen werden wo sie am wahrscheinlichsten getra-

gen werden können. Dem privaten Vertragspartner muss eine Erfolgsab-

hängige Vergütung zugestanden werden, im Gegenzug muss durch den 

privaten Projektpartner eine transparente Kostenrechnung vorgelegt wer-

den. Durch den Einbezug von Know-how, spezialisierter, privater Projekt-

partner, wird eine erhöhte Effizienz in vormals öffentlichen Aufgaben er-

wartet. Flughäfen, Krankenhäuser, Ver- und Entsorgung, Infrastruktur und 

viele weitere Bauaufgaben der öffentlichen Hand können unter Einbezug 

privater Unternehmen realisiert und betrieben werden. Die Grenze der 

Eignung eines Projektes als PPP-Projekt besteht darin, dass keine Kern-

kompetenzen des Staates verloren gehen dürfen. Bei der Auslegung des 

Vertrages werden verschiedene langfristige Modelle unterschieden: 

- Erwerbermodell oder Mietkaufmodell: Während der vertraglich ge-

regelten Laufzeit erhält der private AN eine periodische Vergü-

tung, am Ende der Laufzeit geht das Objekt mit vertraglich verein-

barten Konditionen in das Eigentum des AG über. 

- FM Leasingmodell: Dabei stellt der AN (privates Bauunterneh-

men) dem öffentlichen AG ein Objekt mit umfassendem Facility 

Management über eine vertragliche Laufzeit, gegen Entgelt zur 

Verfügung. Die Möglichkeit eines Kaufes zu einem Restwert nach 

der Laufzeit ist vorgesehen, weshalb der AN neben den FM-Kos-

ten auch eine Teilamortisation einkalkuliert. 

- Mietmodell: Dieses Modell ist dem FM Leasingmodell ähnlich, am 

Ende der vertraglichen Laufzeit wird aber der Marktwert des Ob-

jekts angesetzt. Dies entspricht einer langfristigen Vermietung der 

Immobilie mit Berücksichtigung von Amortisation und Wertsteige-

rung. 

- Inhabermodell: Hier ist der AG bereits bei Errichtung des Objekts 

dessen Eigentümer. Dem AN kann vertraglich das Recht einge-

räumt werden das Objekt zu nutzen. Der AG bezahlt dem AN ein 

Entgelt für Bau und Betrieb des Objekts. 
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- Konzessionsmodell: Der AN hat dabei die Möglichkeit, sich selbst 

Erlöse von Dritten zu schaffen. Dies wird z.B. im Verkehrswege-

bau angewendet, durch die Erhebung von Autobahnmaut kann der 

AN Einnahmen von Dritten lukrieren.122F

123 

4.3.4 Project Alliance 

Bei einer Project Alliance, auch bekannt unter Projektbündnis, bildet der 

Partnerschaftsgedanke die Basis der Zusammenarbeit des öffentlichen 

AG und zumindest einem privaten AN. Bei klassischen wettbewerbsorien-

tierten Projektabwicklungsformen werden Aufgaben, Zuständigkeiten und 

Risiken vertraglich geregelt und verteilt. Anders bei der Project Alliance, 

dabei steht die gemeinschaftliche Leistungserbringung mit geteilten Risi-

ken und Pflichten an erster Stelle. Der Unterschied der beiden Worte „tei-

len“ und „verteilen“, stellt auch die Grundüberlegung dieser alternativen 

Projektabwicklungsformen vereinfach dar. Charakterisiert wird dieses Mo-

dell durch folgende Grundüberlegungen: 

- Kollektive Verteilung von Projektrisiken, Projekterfolg und Projekt-

misserfolg 

- Verzicht der Partner auf gegenseitige Klagen und genereller Haf-

tungsausschluss untereinander 

- Einstimmige Entscheidungsfindung, jeder der Projektpartner muss 

einer Entscheidung zustimmen. Es gilt stets die Projektziele zu 

verfolgen und nicht Einzelinteressen der Projektpartner 

- Integrierte Projektteams müssen losgelöst von den jeweiligen Un-

ternehmen geschaffen werden und als neue Einheit agieren. Die 

Positionen im neu gegründeten Team, müssen mit den jeweils ge-

eignetsten Personen aus der Stammorganisation besetzt werden 

 

Das Vergütungsmodell der Projektpartner beruht auf drei Stufen. Zu-

nächst werden die unmittelbar mit dem Projekt in Verbindung stehenden 

kosten abgedeckt, dies wird auch als Minimalvergütung verstanden. Dazu 

muss jeder der Partner eine transparente Kostenrechnung führen. In der 

zweiten Stufe werden entsprechend der gesetzten Projektziele, unterneh-

mensspezifische Gemeinkosten und vereinbarte Gewinnanteile abgegol-

ten. Werden die festgelegten Projektziele überstiegen, erhält der private 

Partner in der dritten Stufe eine Erfolgsbeteiligung.123F

124 In der nachfolgen-

den Grafik (Abbildung 39) wird der Aufbau des dreistufigen Modells detail-

liert dargestellt. 

                                                   
123 Vgl. GREINER et al.: Baubetriebslehre- Projektmanagement. S. 306-307 

124 Vgl. GIRMSCHEID, G.: Projektabwicklung in der Bauwirschaft- prozessorientiert. S. 467-468 
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Abbildung 39- Vergütungsmodell bei einer Project Alliance 124F

125 

Ob ein Projekt für die Abwicklung als Project Alliance geeignet ist, muss 

in mehreren Stufen genau überprüft werden. Generell ist anzumerken, 

dass diese Projektabwicklungsform nur bei Großprojekten angewendet 

werden sollte. Zur Überprüfung der Eignung wird zuerst eine detaillierte 

Risikobetrachtung mit Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung bekann-

ter Risiken erstellt. Weiteres wird evaluiert, ob der Auftraggeber die per-

sonellen Ressourcen für das Projektteam auch beistellen kann. In einem 

zweiten Schritt werden alle in Frage kommenden Abwicklungsformen ge-

genübergestellt und entsprechend der definierten Projektziele bewertet. 

Besteht noch Zweifel an der Wahl des Abwicklungsmodells, können die 

Risiken und Chancen der unterschiedlichen Abwicklungsmodelle bewertet 

und verglichen werden.125F

126 

4.3.5 Bewertungsmatrix bestehender Projektabwicklungsmodelle 

und deren Umsetzung von LC- und Partnering-Ansätze 

Anhand der folgenden Abbildung 40, werden die beschriebenen partner-

schaftlichen Abwicklungsmodelle, den wesentlichen Lean Construction 

Elementen gegenübergestellt und bewertet. Der Vergleich zeigt auch 

gleichzeitig die Schwachstellen des ÖNORM-Vertrags, unter Beachtung 

des BVergG 2018, hinsichtlich der Umsetzung von Lean Construction. 

Das größte Defizit stellen dabei die nicht gänzlich umsetzbare, frühzeitige 

Einbindung des AN und die damit verhinderten Optimierungsmöglichkei-

ten dar. Die Anreizmechanismen der ÖNORM B 2118:2013 sind nur 

schwach ausgeprägt. Risiken werden zwar fix geteilt, eine kollektive Risi-

kohaftung ist jedoch nicht vorhanden. Einzig die Markteffizienz, ist höher 

einzuschätzen als bei den anderen partnerschaftlichen Modellen. 

                                                   
125 GIRMSCHEID, G.: Projektabwicklung in der Bauwirschaft- prozessorientiert. S. 475 

126 Vgl. GIRMSCHEID, G.: Projektabwicklung in der Bauwirschaft- prozessorientiert. S. 469-470 
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Abbildung 40 - Bewertungsmatrix Vertragsmodelle 
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5 Die ÖNORM B 2118 – Allgemeine Vertragsbestimmun-
gen für Bauleistungen unter Anwendung des Partner-
schaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten  

Die ÖNORM B 2118 stellt ebenso wie die ÖNORM B 2110 eine unver-

bindliche Empfehlung dar und wird als Vertragsvorlage für Bauverträge 

gesehen. Die beiden genannten Normen zählen zur Gattung der Werkver-

tragsnormen. Die erste Werkvertragsnorm in diesem Sinne, erschien im 

Jahre 1947. Die Bezeichnung entsprach bereits der aktuellen, 

ÖNORM B 2110 mit dem Titel „Rechtliche und technische Bestimmungen 

für Bauleistungen“. In den Jahren 1927 und 1973 wurden geänderte Ver-

sionen mit jeweils neuer Betitelung aufgelegt. Im Jahre 1983 wurde im 

Zuge einer Neuauflage eine Teilung in die allgemeine Vertragsnorm A 

2060 und einer darauf aufbauenden Bauvertragsnorm B 2110 vorgenom-

men. Weitere Neuauflagen brachten eine geänderte Struktur und ein mo-

dernisiertes Layout, inhaltlich änderte sich nicht viel. Im Jahre 2002 wur-

den Bestimmungen hinsichtlich der Gewährleistung dem neu verabschie-

deten Gesetz angepasst. Um den Bedürfnissen der modernen Bauprojek-

tabwicklung Genüge zu tun, wurde im Jahre 2004 mit der ersten Fassung 

der ÖNORM B 2118 begonnen. Eine neue Vertragsnorm mit Einbezie-

hung des so genannten Partnerschaftsmodells. Ursprünglich war diese 

Norm für Großprojekte der ÖBB und ASFINAG konzipiert worden. Im Zuge 

der neuen Norm wurde auch beschlossen, dass Textpassagen der beiden 

Bauvertragsnormen (ÖN B 2110 und ÖN B 2118), welche inhaltlich das 

Gleiche regeln, auch gleich formuliert werden müssen. Dies zog eine neu-

erliche Überarbeitung der ÖNORM B 2110 mit sich. Nach Präsentation 

des Entwurfs der ÖNORM B 2118 im Jahre 2006, wurde die Überarbei-

tung mit dem Anspruch auf weiterzugehenden Gleichklang der beiden 

Normen begonnen. Die aktuellste Fassung der ÖNORM B 2118 ist vom 

15.03.2013.126F

127 

5.1 Allgemeines zu Normen in Österreich 

Dieses Thema wurde bereits im vorhergegangenen Kapitel angeschnitten, 

nun etwas detaillierter dazu. Eine Norm im Sinne der ÖNORM stellt eine 

qualitative Empfehlung oder eine technische Spezifikation dar, kein Ge-

setz. Normen müssen öffentlich zugänglich sein und nach einem interna-

tional anerkannten Prozess erstellt werden. Dabei werden Ergebnisse von 

Wissenschaft, Technik und Praxis aufeinander abgestimmt und zielen auf 

einen möglichst hohen Nutzen für den Anwender ab. In Österreich werden 

Normen vom Austrian Standards Institute – ASI erarbeitet, für das jewei-

lige Normen-Projekt wird ein Komitee von Fachexperten gegründet, die 

nach den einzuhaltenden Prinzipien der Normungsarbeit einen Entwurf 

                                                   
127 Vgl. LANG, C.: Weiterentwicklung der Bauvertragsnormen. In: 3.PM-Bau Symposium- Tagungsband 2008. S. 14-15 
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ausarbeiten. Dieser Entwurf wird anschließend einem öffentlichen Stel-

lungnahmeverfahren unterzogen, dabei kann jeder einzelne seine Kritik 

einbringen, sowohl Einzelpersonen als auch Interessensvertreter. Auf Eu-

ropäischer Ebene wird die Normung durch das Komitee der CEN und auf 

internationaler Ebene durch das ISO-Komitee vorgenommen. 

Für die Erstellung von ÖNORMEN gilt das Prinzip der Einstimmigkeit aller 

Komitee-Mitglieder, daher wird nach dem Grundsatz „überzeugen statt 

überstimmen“ gehandelt. Das Normenwerk auf nationaler und europäi-

scher Ebene muss widerspruchsfrei bestehen, entsprechen nationale Nor-

men nicht den europäischen Standards, werden sie zurückgezogen. Wis-

senschaft, Technik sowie Ansprüche ändern sich im Laufe der Zeit, dies 

fordert die Normungskomitees zu rechtzeitiger und regelmäßiger Überar-

beitung der Normen auf. Innerhalb des Normenwerks könne verschiedene 

Typen von Normen unterschieden werden, die wichtigsten Typen dabei 

sind: 

- Grund- oder Basisnorm: Ist eine Norm, die grundlegende Festle-

gungen für ein bestimmtes Gebiet trifft. 

- Terminologienorm: Diese Normen beschäftigen sich mit der Defi-

nition und klaren Erläuterung von Fachausdrücken, so spricht je-

der Anwender vom selben. 

- Planungsnorm: Norm die die Anforderungen definiert, welche zur 

Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit des Planungsgegen-

stands erforderlich ist. 

- Konstruktions-, Berechnungs- oder Bemessungsnorm: Anforde-

rungen für die Bemessung und konstruktive Durchbildung z.B. ei-

nes Bauwerks werden darin festlegt. 

- Produktnorm: Diese Normen definieren Anforderungen an ein Pro-

dukt (Erzeugnis, Material, Werkstoff) die erfüllt werden müssen um 

deren Zweckdienlichkeit zu gewähren. 

- Verfahrensnorm: Legt Anforderungen an ein Verfahren fest, um 

dessen Zweckdienlichkeit sicherzustellen. 

- Werkvertragsnorm: Norm, die allgemeine Vertragsbestimmungen 

festlegt, Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragneh-

mer werden geregelt. 

- Ausführungs- oder Verarbeitungsnorm: Diese Normen definieren 

Anforderungen an die Ausführung von Leistungen. Ebenso enthal-

ten sind fachliche Erfahrungen, deren Anwendung eine sichere 

und sachgerechte Verarbeitung gewährleistet. 
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ÖNORMEN haben keinen Gesetzescharakter, deshalb gelten sie nur 

wenn sie auch vertraglich vereinbart werden. Einschlägige technische 

ÖNORMEN sind auch ohne deren ausdrückliche Vereinbarung zu be-

achten, da sie die „allgemein anerkannten Regeln der Technik“ dar-

stellen und als solche im Geschäftsverkehr gemäß ABGB §§863 zu 

beachten sind. Die „anerkannten Regeln der Technik“ sind eine tech-

nische Definition des Standes der Technik die von einer repräsentati-

ven Mehrheit von Fachleuten vertreten wird. 127F

128 Der Stand der Technik 

wird folgendermaßen definiert: 

Entwickeltes Stadium der technischen Möglichkeiten zu einem be-

stimmten Zeitpunkt, soweit Produkte, Prozesse und Dienstleistungen 

betroffen sind, basierend auf entsprechenden gesicherten Erkenntnis-

sen von Wissenschaft, Technik und Erfahrung. 128F

129 

Normen stellen obendrein auch den Maßstab für die Sorgfaltsanforderun-

gen dar, diese sind für Schadenersatzprozesse von Bedeutung. Gemäß 

Bundesvergabegesetz BVergG 2006 §97 und §99 muss der öffentliche 

Auftraggeber geeignete, konsensual erarbeitete Leitlinien in der Beschaf-

fung und Abwicklung von Aufträgen verwenden. Demnach ist der öffentli-

che Auftraggeber verpflichtet ÖNORMEN und standardisierte Leistungs-

beschreibungen für die Vertragsgestaltung heranzuziehen. Man spricht 

von einer „Normenbindung“. Werden geänderte, von der Leitlinie abwei-

chende Festlegungen getroffen, müssen die Gründe dafür lt. BVergG 

2006 dem AN auf Anfrage bekanntgegeben werden. Der Gesetzgeber 

kann entsprechend dem Normengesetz 1971 auf Leitlinien wie ÖNOR-

MEN in Gesetzen oder Verordnungen verweisen und sie dadurch für ver-

bindlich erklären. Im individuellen Fall von Erlässen und Bescheiden kann 

ebenso auf Normen Bezug genommen werden. Werden die Vertragsnor-

men mit vereinbart (ÖNORM B 22xx, H 22xx), gelten für den gegenständ-

lichen Geschäftsverkehr auch alle Normen technischen Inhalts für ver-

bindlich, bei Verbrauchergeschäften müssen diese ÖNORMEN ausdrück-

lich vereinbart werden.129F

130 In der neusten Form des Bundesvergabegeset-

zes (BVergG 2018) wird die Normenbindung für Vertragsbestimmungen 

gelockert, so ist gem. § 110 bei der Erstellung von Vertragsbedingungen 

auf geeignete Leitlinien Bedacht zu nehmen. Was diese vorsichtige Ände-

rung für die Praxis genau bedeutet ist noch umstritten, entsprechend an-

erkannte Kommentare und Rechtsprechungen werden die Auswirkungen 

der Änderung zeigen. 

                                                   
128 Vgl. AUSTRIAN STANDARDS: Normen für jeden Bedarf - Die Normenarten. Fachinformation. S. 4-7 

129 AUSTRIAN STANDARDS: Normen für jeden Bedarf - Die Normenarten. Fachinformation. S. 10 

130 Vgl. AUSTRIAN STANDARDS: Normen für jeden Bedarf - Die Normenarten. Fachinformation. S. 8-10 
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5.2 Grundlagen zur ÖNORM B 2118 

Auf eine detaillierte Beschreibung aller Regelungen der ÖNORM B 2118 

wird hier verzichtet. Es wird angenommen, dass der fachkundige Leser 

Kenntnisse hinsichtlich der Werkvertragsnormen hat. Näher erläutert wird 

das Anwendungsgebiet der Norm und warum nicht alle Bauprojekte für die 

Anwendung der ÖNORM B 2118 geeignet sind. Ebenfalls werden der Auf-

bau der Norm und die inhaltlichen Unterschiede zwischen der 

ÖNORM B 2110 und der ÖNORM B 2218 untersucht. 

5.2.1 Anwendung 

Seitens des Normungskomitees wird empfohlen, die ÖNORM B 2118 nur 

bei großen und komplexen Bauvorhaben anzuwenden. Ursprüngliche In-

tention war die Anwendung im Straßen- und Infrastrukturbau, wird mittler-

weile aber ebenso im Hochbau angewendet. Vorrangig wird die 

ÖNORM B 2118 von öffentlichen AG und Sektoren AG angewendet. Die 

Anwendung bei Verbraucherverträgen ist ausgeschlossen. Durch die Un-

terschiede zur klassischen Werkvertragsnorm ÖNORM B 2110, wird vom 

Anwender eine entsprechende Sachkenntnis und Erfahrung mit dem 

Thema „Partnerschaftlichkeit“ empfohlen. Bei zu geringer Sachkenntnis 

besteht die Gefahr eines erhöhten vertraglichen und finanziellen Risikos 

für die Anwender. Dies resultiert hauptsächlich durch die unterschiedli-

chen Herangehensweisen in der Bauvertragsabwicklung wie z.B. bei Leis-

tungsabweichungen. Essenziell für die Vertragsabwicklung iSd Partner-

schaftsmodells, ist die innerorganisatorische Ausgestaltung der Entschei-

dungsträger. Es müssen Entscheidungen rasch und idR vor Ort getroffen 

werden, dies setzt die Anwesenheit von kompetentem und entscheidungs-

befähigtem Personal auf der Baustelle voraus.130F

131 

5.2.2 Aufbau 

Der Aufbau der Norm entspricht annähernd der Strukturierung der 

ÖNORM B 2110. Die Gliederung erfolgt in folgende Kapitel: 

1. Anwendungsbereich 

2. Normative Verweisungen 

3. Begriffsdefinitionen 

4. Verfahrenbestimmungen 

5. Vertrag 

6. Leistung und Baudurchführung 

                                                   
131 Vgl. HECK, D.; PAAR, L.: Bauvertragswesen 2 - EH9 ÖNORM "Spezial": ÖNORM B 2118/2111/2203. Vorlesungsfolien. 

S. 12-13 
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7. Leistungsabweichung und ihre Folgen 

8. Rechnungslegung, Zahlung und Sicherstellungen 

9. Benutzung von Teilen der Leistung vor der Übernahme 

10. Übernahme 

11. Schlussfeststellung 

12. Haftungsbestimmungen 

13. Anhänge A – Value Engineering 

14. Anhang B – Schlechtwetterkriterien 
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5.2.3 Unterschiede zur ÖNORM B 2110 

Weitestgehend sind die beiden Werkvertragsnormen 

ÖNORM B 2110:2013 „Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleis-

tungen“ und die ÖNORM B 2118:2013 „Allgemeine Vertragsbestimmun-

gen für Bauleistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, ins-

besondere bei Großprojekten“ ident. Dennoch bestehen Unterschiede, die 

in Ihrer Auswirkung nicht zu unterschätzen sind. 

ÖNORM B 2110:2013 ÖNORM B 2118:2013

Value Engineering

• Keine Regelungen enthalten

• Alternativangebot = garantierte 

Angebotssumme

• Kann wahlweise vereinbart 

werden

• Regelt gleichwertige Änderungs-

vorschläge des AN

• Geteiltes Kostenersparnis

Partnerschaftsmodell

• Keine Regelungen enthalten

• Partnerschaftsmodel mit 

Partnerschaftssitzung zur 

effizienten Vertragsabwicklung 

vorgesehen

Schlechtwetter

• Weniger detaillierte Regelungen

• Keine Rede von Schlechtwetter 

= „außergewöhnliche 

Witterungsverhältnisse“

• 10-jährliches Ereignis

• Detaillierte Regelungen

• Einzelereignis / Periodenereignis

Mehrkostenforderungen

• Unterschiedliche Fristen zur Einreichung der „Anmeldung der Höhe / dem 

Grunde nach“ (ÖN B 2118 ‒ MKF-Abwicklung im Zuge der PSS)

• Unterschiede in den Regelungen des Anspruchsverlustes

Irrtumsanfechtung

• Keine Regelungen

• ABGB  3 Jahre Verjährungsfrist

• Limitierte Verjährungsfrist von 2 

Jahren

 

Abbildung 41- Übersicht der Unterschiede zwischen der ÖNORM B 2110:2013 
und der ÖNORM B 2118:2013 
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Partnerschaftsmodell (ÖN B 2118 Pkt 5.3) 

In der ÖNORM B 2110:2013 gibt es keine Regelungen hinsichtlich eines 

Partnerschaftsmodells. Die ÖNORM B 2118 sieht hingegen die Anwen-

dung eines Partnerschaftsmodells vor. Zur effizienten Vertragsabwicklung 

wird zwischen AG und AN ein Partnerschaftsmodell vereinbart, wichtiger 

Bestandteil dabei ist die Partnerschaftssitzung. Dies ist eine Einrichtung 

zur Vermeidung von Streitigkeiten über den Bauvertrag sowie zur einver-

nehmlichen Regelung von auftretenden Problemen. Detailliertere Ausfüh-

rungen dazu in späteren Abschnitten.131F

132 

 

Irrtum (ÖN B 2118 Pkt 5.10) 

Die ÖNORM B 2118 kennt im Gegensatz zur ÖNORM B 2110 Regelungen 

hinsichtlich der Irrtumsanfechtung. Demnach ist die Geltendmachung ei-

nes Kalkulationsirrtums bei der Angebotslegung, auf zwei Jahre ab Ver-

tragsabschluss limitiert.  

Die ÖNORM B 2110 regelt die Irrtumsanfechtung nicht, demnach gilt die 

gesetzliche Lage des ABGB. Lt. § 1487 des ABGB verjährt im Allgemeinen 

Fall das Recht auf Irrtumsanfechtung erst nach 3 Jahren. Entsprechend 

der ÖNORMEN definiert der AG in der Ausschreibung welche Leistungen 

er zu welchen Bedingungen erhalten will. Schätzt der AN die Situation bei 

der Erstellung des Angebots falsch ein, kann das Verschulden an ihm 

selbst liegen, da er spekuliert hat, andererseits besteht die Möglichkeit, 

dass er durch die Vertragsinhalte vom AG geirrt wurde, wodurch die Mög-

lichkeit einer gerichtlichen Irrtumsanfechtung besteht. Eine Grundvoraus-

setzung dafür, ist die Offenlegung der Kalkulation (K7-Blätter), die auch 

zum Vertragsbestandteil gemacht wurde. Der Ausschluss einer Irr-

tumsanfechtung ist nach aktueller Judikatur zulässig, der AN sollte bei 

derartigen Vertragsklauseln jedoch hellhörig werden. 132F

133 Auf weitere detail-

lierte Voraussetzungen für eine Irrtumsanfechtung und Unterscheidungen 

von Irrtumstypen wird an dieser Stelle verzichtet und auf das ABGB ver-

wiesen. 

 

Sphärenzuordnung und Mitteilungspflicht bei Leistungsabweichung 

(Mehrkostenforderungen) 

Entsprechend ÖNORM B 2118 Pkt. 7.4.3.1 sind Forderungen auf Ver-

tragsanpassung zufolge Leistungsabweichungen bis zur nächsten Part-

nerschaftssitzung (PSS) zumindest dem Grunde nach anzumelden. Eben-

falls als fristgerecht eingebracht gelten Forderungen die in jener PSS ein-

                                                   
132 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 

Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 10, 15 

133 Vgl. MÜLLER, W.: Teure Irrtümer- Mangelhafte Ausschreibung Teil 3. In: Solid, November 2015/2005. S. 22-23 
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gebracht werden, welche frühestens 30 Tage nach Erkennen der Abwei-

chung stattfindet. Findet keine PSS statt, gilt eine Frist von 90 Tagen ab 

Erkennbarkeit der Abweichung. Führt eine Leistungsänderung offensicht-

lich zu Mehrkosten kann auf eine Anmeldung dem Grunde nach verzichtet 

werden, ansonsten sind alle Forderungen vor Leistungsbeginn beim Ver-

tragspartner anzumelden.133F

134 

Der Anspruchsverlust ist in beiden Normen gleich geregelt. Werden Fris-

ten versäumt, tritt ein Anspruchsverlust in einem Umfang ein, in dem die 

Entscheidungsfreiheit des AG zu dessen Nachteil geführt hat. Einzig wird 

in der ÖNORM B 2118:2013 explizit erwähnt, dass die Frist der Anmel-

dung dem Grunde nach gemeint ist. Entsprechend der 

ÖNORM B 2110:2013 Pkt. 7.4.3 gilt diese Anspruchsverlustregelung 

ebenso für die Anmeldung der Höhe nach. Forderung der Höhe nach, 

müssen gemäß ÖNORM B 2118 drei Monate nach Aufforderung des Ver-

tragspartners in der PSS dazu, erfolgen. Zur Prüfung der Forderung hat 

der Vertragspartner ebenso eine Frist von drei Monaten. Dem AN er-

wächst ebenso ein Anspruch auf Bauzinsen aus MKF ab der Fälligkeit je-

ner Abschlagsrechnung, die der jeweiligen Leistungserbringung folgt. 134F

135 

135F

136 

Hat der AG für den Fall, dass der AN die Forderungen der Höhe nach 

ohne ausreichende Begründung nicht rechtzeitig vorlegt, die Rechtsfolge 

des Anspruchsverlustes festgelegt, gilt, dass eine vom AG ohne ausrei-

chende Begründung verzögerte Überprüfung die Rechtsfolgen einer Ver-

tragsstrafe auslöst. Die Höhe der Vertragsstrafe errechnet sich auf Basis 

der gerechtfertigten MKF und des doppelten Verzugszinssatzes anstatt 

der Bauzinsen für den Zeitraum Ende der Nachfrist bis Übergabe der ge-

prüften Mehrkostenforderung. Vor Eintritt der Rechtsfolgen ist eine ange-

messene Nachfrist einzuräumen.136F

137  

Da es bei einem Bauvertrag nach ÖNORM B 2110 keine PSS gibt, gel-

ten folgende Regelungen zur Anmeldung von Leistungsabweichungen. 

Ist der Anspruch auf erhöhtes Entgelt nicht offensichtlich erkennbar, hat 

die Anmeldung dem Grunde nach, vor der Ausführung der angeordneten 

Leistungsänderungen zu erfolgen. Forderungen auf Grund von Leis-

tungsabweichungen sind ehest in prüffähiger Form vorzulegen.137F

138 Im 

Falle von Störungen der Leistungserbringung, sind die Regelungen in 

beiden Normen gleich: 

                                                   
134 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 

Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 30 

135  Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2110:2013 - Algemeine Vetragsbestimmungen für 
Bauleistungen. ÖNORM. S. 28 

136 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 30 

137 ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bau-
leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 30 

138  Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2110:2013 - Algemeine Vetragsbestimmungen für 
Bauleistungen. ÖNORM. S. 28 
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Erkennt ein Vertragspartner, dass eine Störung der Leistungserbringung 

(z.B. Behinderung) droht, hat er dies dem Vertragspartner ehestens mit-

zuteilen sowie die bei zumutbarer Sorgfalt erkennbaren Auswirkungen auf 

den Leistungsumfang darzustellen. Sobald ein Vertragspartner erkennt, 

dass die Störung der Leistungserbringung weggefallen ist, hat er dies dem 

Vertragspartner ehestens mitzuteilen. Von der Wiederaufnahme der un-

gestörten Leistungserbringung hat der AN den AG ehestens zu verständi-

gen. Liegt eine Störung der Leistungserbringung vor, ist ein Anspruch auf 

Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgeltes dem Grunde nach 

ehestens nachweislich anzumelden. 138F

139 

 

Value Engineering (ÖN B 2118 – Anhang A) 

Im informativen Anhang A der ÖNORM B 2118:2013 finden sich Regelun-

gen für die Abhandlung von Vorschläge für kostenmindernde Leistungs-

änderungen, dies wird auch Value Engineering genannt. Dies kann wahl-

weise vereinbart werden oder auch nicht. Wird Value Engineering als Ver-

tragsbestandteil definiert gelten lt. ÖNORM B 2118:2013 folgende Rege-

lungen: 

- Die sich aus den Änderungsvorschlägen des AN nach Vertrags-

abschluss ergebende Leistungsabweichung ist vom AG schriftlich 

zu beauftragen.  

- Als Voraussetzungen für eine Beauftragung sind zu klären:  

1. technische Gleichwertigkeit zum festgelegten Leistungs-

umfang (Bau-Soll),  

2. Darstellung der Auswirkungen der Leistungsabweichung 

auf Sicherheit, Qualität, Dauerhaftigkeit, Lebenszyklus-

kosten, Bescheidlage, Nachbarbaulose, Bauzeit und Ri-

siko sowie sonstige Folgekosten unter entsprechender 

Mitwirkung des AG,  

3. verbindliches Angebot auf Preisbasis, Preiskomponenten 

und Mengen- und Leistungsansätzen des Vertrages der 

durch die Leistungsabweichung entstehenden Kostener-

sparnis sowohl in der Sphäre des AN als auch in der 

Sphäre des AG,  

4. Termin für eine Entscheidung des AG 

  

                                                   
139 ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bau-

leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 29 



Die ÖNORM B 2118 – Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen unter Anwendung des 
Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten 

 
14-Jän-2019 85 

Für den Fall der Beauftragung einer Ausführungsänderung gilt, wenn 

nichts anderes festgelegt: 

- Jede Ausführungsänderung wird rechtlich im Sinne von 6.3.3 be-

handelt, d.h. sämtliche im Vertrag festgelegten Bestimmungen für 

die Alternativen gelten auch für die Ausführungsänderungen; das 

sind insbesondere garantierte Angebotssumme, Übernahme 

sämtlicher mit der Änderung verbundenen erhöhten Risken, 

Durchführung allfälliger zusätzlicher Behördenverfahren durch 

den AN unter Leitung des AG u. dgl.  

- Die Festlegung von Pauschalen, anstatt der garantierten Ange-

botssumme für die Leistung, ist möglich.  

- Die Kostenersparnis ist zwischen AN und AG angemessen aufzu-

teilen (Richtwert 50:50).139F

140 

 

Die ÖNORM B 2110:2013 kennt keine Regelungen für Vorschläge zu Kos-

tenmindernden Leistungsänderungen. Für Alternativangebote des AN auf 

Basis eines Einheitspreisvertrags, gilt gemäß ÖNORM A 2010 bzw. 

BVergG 2006 eine garantierte Angebotssumme als vereinbart. Dies 

schließt eine höhere Abrechnungssumme aufgrund von Mehrmengen 

aus, wird die garantierte Summe jedoch unterschritten, ist nur der niedri-

gere Preis zu vergüten. Die garantierte Angebotssumme kann sich nur 

erhöhen, wenn das Verschulden dazu aus der Sphäre des AG stammt 

(z.B.: unzutreffendes Bodengutachten). Außerdem übernimmt der AN jeg-

liche Risiken die sich aus Alternativangeboten oder Abänderungsangebo-

ten ergeben.140F

141 

Sphärenzuordnung bei Schlechtwetter 

Während lt. ABGB das Schlechtwetterrisiko zur Gänze dem AN angelastet 

wird, kennen die Werkvertragsnormen andere Regelungen die jedoch 

auch differieren. Die ÖNORM B 2110:2013 teilt in allgemeinen Formulie-

rungen das Risiko auf die Vertragsparteien auf. Die ÖNORM B 2118:2013 

kennt darauf aufbauend detailliertere Festlegungen.  

Gemäß der ÖNORM B 2118 fallen Ereignisse die zum Zeitpunkt des Ver-

tragsabschlusses nicht vorhersehbar waren und in nicht zumutbarer 

Weise abzuwenden waren, in die Sphäre de AG. Dazu zählt neben Ereig-

nissen wie Streik, Krieg, Erdbeben usw. auch das außergewöhnliche Wit-

terungsereignis. Die ÖNORM B 2118 unterscheidet außergewöhnliche 

Witterungsereignisse grundsätzlich in ein Einzelereignis und in ein perio-

denbezogenes Ereignis. Das kurzfristige Niederschlagsereignis liegt vor, 

wenn die 15-minütige oder das 48-stündige Niederschlagsspende über 

                                                   
140 ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bau-

leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 46 

141  Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2110:2013 - Algemeine Vetragsbestimmungen für 
Bauleistungen. ÖNORM. S. 25, 27 
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dem 20-jährlichen Ereignis der nächsten Wetterbeobachtungsstelle der 

Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik liegt. Das periodenbezo-

gene Schlechtwetterereignis liegt vor, wenn bei einem längeren Betrach-

tungszeitraum die Ausfallszeiten in der betroffenen Periode den Mittelwert 

der selben Periodenlänge in den 10 Jahren vor dem Jahr der Angebotsle-

gung um mehr als die vereinbarten Werte übersteigen. Ohne gesonderte 

Vereinbarung gelten die Grenzwerte des Anhangs B (Schlechtwettertage 

Bau der ZAMG). Als periodenlänge wird die Bauphase zwischen verein-

barten Zwischenterminen herangezogen, bestehen keine Zwischenter-

mine kann maximal ein Kalenderjahr herangezogen werden. 141F

142 

Grenzwerte der Periode (zwischenwerte sind linear zu interpolieren): 

- 1 Monat  Abweichung vom Mittelwert 100 % 

- 6 Monate  Abweichung vom Mittelwert 50 % 

- 12 Monate  Abweichung vom Mittelwert 20 %142F

143 

 

Die Schlechtwettertage werden entsprechend der Anlage B, nach folgen-

den Kriterien ermittelt: 

- Niederschlag ≥ 3mm, min. 3 h 

- Niederschlag ≥ 10 mm zwischen 07 Uhr und 16 Uhr, Dauer egal 

- Sturm ≥ 6 Beaufort zu mindestens 2 Terminen (06 Uhr bis 07 Uhr 

und 13 Uhr bis 14 Uhr 

- Schneefall ≥ 20 cm 

- Lufttemperatur im Zusammenwirken mit der Windgeschwindigkeit:  

• 0 °C bis -6 °C und mindestens 4 Beaufort (20 km/h) an 

einem Termin (06:00 Uhr bis 07:00 Uhr bzw. 13:00 Uhr bis 

14:00 Uhr)  

• -6 °C bis -10 °C und mindestens 3 Beaufort (15 km/h) an 

einem Termin (06:00 Uhr bis 07:00 Uhr bzw. 13:00 Uhr bis 

14:00 Uhr) 

• -10 °C im Zeitraum 06:00 Uhr bis 07:00 Uhr und -5 °C im 

Zeitraum von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr bzw. -20 °C bei we-

nig Wind oder Windstille143F

144 

                                                   
142 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 

Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 28 

143 ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bau-
leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 28 

144 ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bau-
leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 47 
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Die diesbezüglichen Regelungen der ÖNORM B 2110 sind weniger detail-

liert. Der Begriff des Schlechtwetters wird hier nicht verwendet, es ist von 

vom außergewöhnlichen Witterungsverhältnissen die Rede. Wird vertrag-

lich nichts anderes festgelegt, tritt das außergewöhnliche Witterungsver-

hältnis ab dem 10-jährlichen Ereignis ein.144F

145  Das bedeutet ab dieser 

Marke werden nachteilige Folgen der Sphäre des AG zugeordnet. Zu Wit-

terungsverhältnissen zählen Temperatur, Sturm und Niederschlag. 

In der ÖNORM B 2110 wird vom 10-jährlichen Ereignis ausgegangen, da-

mit ist das Maximum gemeint welches durchschnittlich einmal in 10 Jahren 

erreicht oder überschritten wird. Dies stellt die Wiederkehrwahrscheinlich-

keit eines Ereignisses dar. In der ÖNORM B 2118:2013 ist beim Einzeler-

eignis vom 20-jährlichen Ereignis die Rede, das periodenbezogene Ereig-

nis hingegen hängt vom Mittelwert (derselben Periode) der letzten 10 

Jahre ab. Der aktuellen Norm liegen keine Berechnungsbeispiele bei, die 

Normenlage lässt jedoch Interpretationsspielraum für die Berechnung der 

Ausfallszeiten. Hofstadler und Kummer145F

146, Reckerzügl146F

147 und Kropik 147F

148 

haben diese Thematik in Fachkommentaren genauer behandelt. 

5.3 Analyse der bestehenden Norm 

Die ÖNORM B 2118:2013 hat bereits Elemente welche die Umsetzung 

von Lean Construction Ansätze unterstützt, für eine ganzheitliche Anwen-

dung sind jedoch noch verschiedene Aspekte einzubringen bzw. abzuän-

dern. 

5.3.1 Lean Construction und Vertragsgestaltung 

Haghsheno und Kaben148F

149 erhoben 2005 in einer Studie, dass Leistungs-

änderungen, zusätzliche Leistungen, Unklarheiten im Vertrag und fehler-

hafte Leistungsverzeichnisse bei 50 % der Bauprojekte für Konflikte ver-

antwortlich sind. Seitens der AN sind die Ziele höchste Qualität bei nied-

rigsten Projektkosten, dem gegenüber steht das Ziel des AG, das Erzielen 

eines möglichst hohen Gewinns. Aufgrund dieser verschiedenen Interes-

sensschwerpunkte, ist es nötig innovative Bauprojektabwicklungsmetho-

den zu entwickeln. Die verschiedenen Interessen der Parteien müssen 

harmonisiert werden, Konflikte reduziert bzw. schnell gelöst werden. 

                                                   
145  Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2110:2013 - Algemeine Vetragsbestimmungen für 

Bauleistungen. ÖNORM. S. 27 

146 HOFSTADLER, C.; KUMMER, M.: Der systematische Umgang mit dem Thema Schlechtwetter - Bedeutung und Auslegung 
von Schlechtwetterregelungen (Teil II). In: ZVB - Zeitschrift für Vergaberecht und Bauvertragsrecht, 10/2018/2018. S. 428 

147 RECKERZÜGL, W.: Die verbesserungswürdige Regelung der ÖNORM B 2118 zu. In: ZVB - Zeitschrift für Vergaberecht 
und Bauvertragsrecht, 2018/01/2018. S. 48 

148 KROPIK, A.: Die Bauabwicklung unter Einfluss von außergewöhnlicher Witterung - Fristverlängerung und Mehrkosten. In: 
ZVB - Zeitschrift für Vergaberecht und Bauvertragsrecht, 2016/06/2016. S. 275 

149 HAGHSHENO, S.; KABEN, T.: Konfliktursachen und Streitgegenstände bei der Abwicklung. In: Jahrbuch Baurecht 2005: 
Aktuelles - Grundsätzliches - Zukünftiges. S. 315 ff. 
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Selbst in Partnering-Projekten mit basisvertraglichen Vereinbarungen, 

kommt es bei Termin- und Budgetfragen immer wieder zu nicht-partner-

schaftlichem Verhalten. Allen konstruktiven Lösungen dafür, steht Ver-

trauen, Kollaboration und der „Best-for-Project“-Gedanke voran. Lean 

Construction ist ein ganzheitlicher Ansatz, demnach sollte das Projekt für 

jeden Steakholder im Mittelpunkt stehen. Um Ungerechtigkeit und Egois-

mus zu begegnen, hat sich der Einsatz von vertraglichen Anreizsystemen 

etabliert. So gelingt es die Einzelinteressen der Beteiligten auf das Gelin-

gen des Gesamtprojekts zu lenken. Im deutschsprachigen Raum sind sol-

che kooperative „Best-for-Project“-Verträge noch wenig etabliert. Die 

Kernmechanismen in solchen beziehen sich auf Offenheit in Kommunika-

tion und Kalkulation, Gewinn-, Verlust- und Risikoteilung, Streitkultur, Ge-

samtprojektziele und Entscheidungsverfahren. Bestehende ÖNORM-Ver-

träge können für private AN um genannte Mechanismen erweitert werden, 

um ein „Best-for-Project“-Denken vertragsrechtlich im Projekt zu imple-

mentieren.149F

150 

5.3.2 Elemente die LC Ansätze und Partnerschaftsansätze beinhal-

ten  

Folgend werden Teile der ÖNORM B 2118:2013, welche bereits Lean 

Construction Grundsätze enthalten, näher beschrieben. In vorherigen Ab-

schnitten sind bereits Teile der ÖNORM B 2118:2013 angesprochen wor-

den, der Vollständigkeit halber wird dies möglicherweise hier noch einmal 

angeführt, einer kritischen Betrachtung unterzogen und der Kontext zu 

Lean Grundsätzen hergestellt. 

5.3.2.1 Partnerschaftsmodell 

Das Partnerschaftsmodell sieht eine Partnerschaftssitzung (PSS) vor wel-

che auch unter dem Begriff der Bauvertragsbesprechung bekannt ist, 

diese sollte als Einrichtung zur Vermeidung von Streitigkeiten über den 

Bauvertrag in wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht sein, dabei sollten 

einvernehmliche Regelungen für auftretende Probleme getroffen wer-

den.150F

151 Vom jeweiligen Vertragspartner müssen dazu entscheidungsbe-

fugte Vertreter entsendet werden. 151F

152 Auch die Anmeldung von Forderun-

gen findet im Zuge der PSS statt, das Ziel ist eine gemeinsame Bearbei-

tung der berechtigten Ansprüche und die Herbeiführung einer schnellen 

                                                   
150 Vgl. FIEDLER, M.: Lean Construcion - Das Managementhandbuch. S. 278 ff. 

151 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 10 

152 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 14 
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Entscheidung des AG. Um die Anpassung von Leistungsfrist, Ablauf, Ent-

gelt oder Leistung effizient abwickeln zu können, gelten folgende Grunds-

ätze: 

- Die Entscheidungen sollten auf der Baustelle gefällt werden um 

gegebenenfalls direkt die betreffende Leistung begutachten zu 

können. 

- Die Entscheidungen sollten effizient, rasch sowie transparent und 

nachvollziehbar für alle Beteiligten geschehen. 

- Alle Entscheidungen sollten im Einvernehmen gefällt werden. 152F

153 

- Der AN legt im Projekthandbuch oder im Bauvertrag ein Intervall, 

für die periodische Abhaltung einer Partnerschaftssitzung, fest. In 

der Regel wird monatlich und auf Verlangen des AN eine PSS ab-

gehalten. Wird im Einzelfall keine gesonderte Regelung getroffen 

ist jeder Vertragspartner verpflichtet bis zur nächsten Sitzung 

seine Entscheidungen zu treffen.153F

154 

In der folgenden Tabelle werden alle Punkte der ÖNORM B 2118:2013 

zusammengefasst, die im Zuge der PSS abgehandelt werden sollten. 

 

Betreff Regelung hinsichtlich der PSS 

Prüf- und  
Warnpflicht 

Mängel die gemäß Definition der Norm nur tech-
nisch schwierig oder kostenintensiv zu untersuchen 
sind oder den Einsatz von Sonderfachleuten erfor-
dert, gelten als nicht erkennbar. Ist vom AN anzu-
nehmen, dass dem AG die Gründe für die Unterlas-
sung der Untersuchungen nicht bekannt sein müs-
sen, ist dies dem AG unverzüglich mitzuteilen. In 
der PSS ist ein Einvernehmen über die Unterlas-
sung der Untersuchungen herzustellen.154F

155 

Dokumentation Vorkommnisse die die Ausführung der Leistung 
oder deren Abrechnung beeinflussen, sowie Fest-
stellungen die zu einem späteren Zeitpunkt nicht 
mehr getroffen werden können, müssen nachweis-
lich dokumentiert werden. Die Dokumentation hat 
immer im gemeinsamen Zusammenwirken der Ver-
tragspartner zu erfolgen. Die Ziele und der Umfang 
der Dokumentation müssen in der jeweiligen PSS 
festgelegt werden. Treten Dokumentationslücken 

                                                   
153 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 

Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 15 

154 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 15 

155 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 20 
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auf, können diese durch andere Nachweise bis zu 
der jeweiligen PSS geschlossen werden.155F

156 

Anpassung der 
Leistungsfrist 
und/oder 
Entgelt 

Anmeldung dem Grunde nach 

Forderungen der Vertragspartner hinsichtlich Ver-
tragsanpassung sind bis zur nächsten PSS zumin-
dest dem Grunde nach anzumelden. Ebenfalls als 
fristgerecht eingebracht gelten Forderungen die in 
jener PSS eingebracht werden, welche frühestens 
30 Tage nach Erkennen der Abweichung stattfin-
det. Findet keine PSS statt, gilt eine Frist von 90 
Tagen ab Erkennbarkeit der Abweichung. Führt 
eine Leistungsänderung offensichtlich zu Mehrkos-
ten kann auf eine Anmeldung dem Grunde nach 
verzichtet werden, ansonsten sind alle Forderun-
gen vor Leistungsbeginn beim Vertragspartner an-
zumelden. 

Anmeldung der Höhe nach 

Wird im Rahmen der PSS nichts anderes verein-
bart, muss die Anmeldung der Höhe nach innerhalb 
einer Frist von 3 Monaten nach Aufforderung des 
Vertragspartners in der PSS dazu, erfolgen. Ohne 
weitere Regelungen, hat auch die Prüfung inner-
halb einer Frist von 3 Monaten zu erfolgen.  

Ausführung von Leistungsabweichungen 

Leistungsänderungen sind nach ihrer Anordnung 
auszuführen, wird eine Leistungsstörung erkannt, 
darf ohne Zustimmung des AG nicht mit der Leis-
tungserbringung fortgesetzt werden. Ausgenom-
men davon gilt, dass der AN die einvernehmlich, 
vor Ort bestimmte Leistung, trotz Leistungsstörung 
noch bis zur nächsten PSS zu erbringen hat. Wur-
den Forderungen dem Grunde nach oder der Höhe 
nach in der PSS angemeldet oder nachweislich be-
sprochen, so gilt dies als zustimmendes Verhalten 
des AG. Der AN ist verpflichtet die Leistung weiter-
zuführen.156F

157 

Schlussrech-
nung 

Die Schlussrechnungsbearbeitung besteht aus drei 
Teilen: 

1. Schlussrechnungslegung 

2. Schlussrechnungsprüfung 

3. Schlussrechnungsgespräch 

Im Sinne der PSS, gilt auch für die Schlussrech-
nungsbearbeitung, alle Probleme zeitnahe, einver-

                                                   
156 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 

Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 21 

157 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 30-31 

Tabelle 2- Regelungen zur Partnerschaftssitzung (Teil 2) 
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nehmliche zu regeln. Das Schlussrechnungsge-
spräch wird als Partnerschaftssitzung abgehalten, 
dabei sollen alle offenen Probleme einvernehmlich 
bereinigt werden. Die Vertragspartner haben bis zu 
dieser PSS alle Forderungen vorzulegen, ansons-
ten resultiert ein Anspruchsverlust aus diesem Ver-
säumnis. Die Schlussrechnung gilt mit einvernehm-
licher Anerkennung bei dieser PSS als wechselsei-
tig anerkannt und unwiderruflich. 157F

158 

Übernahme Der AN hat den AG ehest in der PSS oder schriftlich 
zur Übernahme der Leistung aufzufordern. Der AG 
hat dies in Folge in einer vertraglich festgelegten 
Frist oder in mind. 30 Tagen zu übernehmen.158F

159 

Tabelle 3- Regelungen zur Partnerschaftssitzung (Teil 3) 

Zusammengefasst verfolgt das Partnerschaftsmodell folgende Ideen: 

- Früherkennung von Problemen und der daraus resultierende grö-

ßere Entscheidungsspielraum, durch die größere Dispositions-

möglichkeit 

- Problemprävention statt Problemeskalation 

- Rasche und effektivere Entscheidungsfindung 

- Finden einvernehmlicher Lösungen in wirtschaftlichen und rechtli-

chen Problemen 

- Problemlösung vor Ort auf der Baustelle nicht im Gerichtssaal 

- Nachvollziehbare Entscheidungsfinden in allen vertragsrechtli-

chen Belangen 

- Praxisnahe, effektive und rasche Vertragsabwicklung 

- Faires Miteinander und gemeinsame Zielerreichung 

 

Die Führung eines Protokolls ist für das Partnerschaftsmodell von großer 

Bedeutung. Einigen sich die Vertragspartner noch während der PSS auf 

eine Formulierung des Protokolls, erhält das Protokoll Vertragscharakter 

und fixiert dadurch effizient und rasch die Auswirkungen auf Kosten und 

Zeit. Wird während der PSS keine exakte Übereinstimmung gefunden wird 

das Protokoll folgend abgestimmt und gezeichnet. Wie im Bauvertrag, ist 

auch bei der Führung des Protokolls ein Augenmerk auf exakte und un-

fehlbare Formulierungen zu legen.159F

160 

                                                   
158 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 

Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 36-37 

159 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 41 

160 Vgl. STEMPKOWSKI, R.: Überlegungen zur Partnerschaftlichkeit in der ÖNORM B 2110 - Symposium TU Graz 2007 
Partnerschaftsmodell Hochbau. Symposiumsbericht. S. 5 
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Führt die Partnerschaftssitzung zu keiner einvernehmlichen Lösung unter 

den Vertragspartnern, wird ein vordefinierter Konfliktlösemechanismus 

gestartet um den sofortigen Gang vor das ordentliche Gericht zu verhin-

dern. Zu diesen Methoden zählen folgende Einrichtungen:  

 

- Verhandlungen der Vertragspartner 

- Baustellenschlichtung 

- Nicht bindende Streitbeilegung mit Hilfe Dritter 

- Schiedsgutachten 

- Schiedsgericht 

- Ordentliches Gericht 160F

161 

 

So gut das Partnerschaftsmodell funktionieren kann, hat es auch seine 

Grenzen. Das Partnerschaftsmodell erfordert von allen Beteiligten ein ho-

hes Maß an Fachkompetenz hinsichtlich der Vertragsabwicklung und die 

Bereitschaft zu raschen und effizienten Entscheidungen. Werden von ein-

zelnen Vertragspartnern unbefugte Teilnehmer entsendet, kann dies den 

ganzen Entscheidungsapparat behindern. Ist die Einstellung zum Projekt 

generell schon schlecht bzw. ist schon eine höhere Eskalationsstufe er-

reicht, neigen Vertragspartner dazu Entscheidungen zu verhindern. Ein 

weiteres Problem ist die unzureichende Vorbereitung auf die Partner-

schaftssitzung. Werden vom AG nicht nachvollziehbar hergeleitete MKF 

bei der PSS gestellt, ist es dem AG nicht möglich eine Entscheidung zu 

treffen. Wird die Forderung im Vorfeld gestellt, muss sich der AG damit 

befassen um bei der PSS eine Entscheidung treffen zu können. Neben 

persönlichen Gründen zum Entscheidungsunwillen, kann dies auch aus 

taktischer Sicht erfolgen. Durch eine Leistungsabweichung aus der 

Sphäre des jeweils anderen Vertragspartners, erhofft sich der andere Ver-

tragspartner einen zunehmenden wirtschaftlichen Vorteil mit fortschreiten 

der Zeit. Werden Vertragspunkte gänzlich unterschiedlich interpretiert, ist 

auch trotz Partnerschaftsmodell die Streitbeilegung vor Gericht oft nicht 

zu vermeiden.161F

162 

Die ÖNORM B 2118 war wie bereits erwähnt, ursprünglich für den Infra-

strukturbau der ASFINAG und ÖBB gedacht, mittlerweile werden auch 

Hochbauprojekte auf Basis dieser Norm mit Partnerschaftsmodell abge-

wickelt. Dabei ergeben sich einige Probleme da der Tiefbau nicht direkt 

auf den Hochbau übertragbar ist. Obwohl die Projektabwicklung sehr ähn-

                                                   
161 Vgl. STEMPKOWSKI, R.: Überlegungen zur Partnerschaftlichkeit in der ÖNORM B 2110 - Symposium TU Graz 2007 

Partnerschaftsmodell Hochbau. Symposiumsbericht. S. 5 

162 Vgl. STEMPKOWSKI, R.: Überlegungen zur Partnerschaftlichkeit in der ÖNORM B 2110 - Symposium TU Graz 2007 
Partnerschaftsmodell Hochbau. Symposiumsbericht. S. 4-6 
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lich ist, ergeben sich Unterschiede die einen Einfluss auf das Partner-

schaftsmodell haben. Die Bauzeit von Hochbauprojekten nimmt kontinu-

ierlich ab, dadurch werden Abläufe immer komplexer und Abweichungen 

haben weitreichendere Auswirkungen auf den Bauablauf. Bei Infrastruk-

turprojekten treten oft nur ein oder wenige Generalunternehmer auf, bei 

Hochbauprojekten werden oft viele Einzelunternehmen beauftragt, 

wodurch ein Schnittstellenproblem entsteht und die Lösungsfindung durch 

Abhängigkeiten erschwert wird. Während bei Tiefbauprojekten immer 

Spezialisten für Claim- bzw. Anti-Claim Management eingesetzt werden 

und bauwirtschaftliche Probleme in einer eigens dafür konzipierten Stab-

stelle oder Projektteam behandelt werden, ist im Hochbau häufig weniger 

bauwirtschaftliches Know-How bei den Projektbeteiligten vorhanden. Dies 

gilt sowohl für AG als auch AN. Das führt dazu, dass Leistungsabweichun-

gen teilweise nicht erkannt werden oder die Forderungen strukturelle, in-

haltliche oder bauwirtschaftliche Mängel aufweisen. Das mangelnde 

Know-How auf Auftraggeber Seite führt dazu, dass berechtigte MKF dem 

Grunde nach abgelehnt werden oder Entscheidungen mit Absicht hinaus-

gezögert werden. Dies führt zu zusätzlichem Eskalationspotenzial inner-

halb des Projekts.162F

163 

5.3.2.2 Value Engineering (VE) 

An dieser Stelle wird für die Regelungen der ÖNORM B 2118: 2013 bzgl. 

VE auf den Abschnitt 5.2.3 verwiesen, wo der entsprechende Normenaus-

zug nachgelesen werden kann. Da die vergaberechtlichen Hürden des 

Bundesvergabegesetztes für Alternativangebote immer größer werden, 

bildet das Value Engineering eine gute Option um die Innovationsfreudig-

keit der AN zu nützen. Um den Unterschied zu verdeutlichen und diverse 

Parallelitäten zu erkennen, zuerst einen kurzen Exkurs zu Alternativange-

bote. 

Per Definition ist ein Alternativangebot, ein Angebot über einen alternati-

ven Leistungsvorschlag (technischer, wirtschaftlicher oder rechtlicher Art) 

des Bieters. Gemäß BVergG 2006 darf der Auftraggeber selbst entschei-

den, ob Alternativangebote zugelassen werden. Diese Möglichkeit der 

Nichtzulassung wird von der ausschreibenden Stelle oft wahrgenommen, 

die Gründe dafür sind: 

- Werden Alternativangebote zugelassen, muss die Vergabe nach 

dem Zuschlagsprinzip des „wirtschaftlich und technisch günstigs-

ten Angebots“ abgewickelt werden. Dafür sind in den Ausschrei-

bungsunterlagen bereits Zuschlagskriterien zu definieren, eine 

Bewertungs- und Gewichtungsmethodik zu erarbeiten, die alle 

Möglichkeiten eines Alternativangebots abdeckt und dabei den 
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Partnerschaftsmodell Hochbau. Symposiumsbericht. S. 9-10 
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Gleichberechtigungsgrundsatz beachtet, ist für viele Projekte nicht 

realisierbar. Für Sektorenauftraggeber und für klassische öffentli-

che Auftraggeber im Unterschwellenbereich und bei eindeutiger 

Definition von Qualitätstandards auch im Oberschwellenbereich, 

darf das Zuschlagsprinzip „billigster Preis“ angewendet werden. 

Dies wird in den meisten Fällen auch gemacht und damit jegliche 

Innovation der AN verhindert. 

- Ein weiteres Problem stellt der verfügbare Zeitraum der Angebots-

prüfung dar. Im gesetzlich vorgegebenen Zeitraum der Zuschlags-

frist, muss der AG im Falle eines Alternativangebots die Machbar-

keit, Vollständigkeit und Richtigkeit des alternativen Leistungsver-

zeichnisses, Auswirkung auf andere Leistungen und eventuell ge-

änderte Risiken prüfen. Der dafür zur Verfügung stehende Zeit-

raum ist verhältnismäßig sehr gering. 

- Dasselbe gilt für den AN, die Erarbeitung eines Alternativangebots 

während der Angebotsfrist unter Beachtung vorheriger Aspekte ist 

oft nicht möglich. Ebenso stellt die Ausarbeitung eines Alterna-

tivangebotes einen beträchtlichen Kostenfaktor dar, dieses Risiko 

muss ohne der Gewissheit eines Zuschlages eingegangen wer-

den. 

- Werden Alternativangebote in den Ausschreibungsunterlagen zu-

gelassen, muss der Auftraggeber gemäß BVerG 2006 Mindestan-

forderungen definieren, um die Vergleichbarkeit zur ausgeschrie-

benen Leistung herstellen zu können. Die Definition dieser Min-

destanforderungen ist in der Praxis nicht immer einfach. Werden 

dabei Fehler begangen, kann der Fall eintreten, dass der öffentli-

che Auftraggeber einem ungewünschten Alternativangebot den 

Zuschlag erteilen muss.163F

164 

 

Dies alles sind Gründe wieso die Möglichkeit von Alternativangeboten 

nur selten genutzt wird, einhergehen damit verlorene Chancen auf in-

novative Lösungen durch die AN. Um das Know-How der AN trotzdem 

einbinden zu können, wurde die Möglichkeit des Value Engineerings 

geschaffen. Damit entfallen die meisten der genannten Probleme. Die 

Mindestanforderungen an die Alternativleistung muss der AG aber 

trotzdem definieren, jedoch zu einem bestimmten Teil der Gesamtleis-

tung. Das Zeitproblem kann ebenso nicht zur Gänze eliminiert werden, 

jedoch sind die Regelungen weniger strikt als es das BVergG 2006 

vorsieht. In einem Punkt ist aber Value Engineering dem Alternativan-

                                                   
164  LEIßER, G.: Baubetriebs und Baubetriebsseminar 2009 – Value Engineering – Die Alternative zur Alternative. 

Seminarbericht. S. 204-208 
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gebot klar im Nachteil. Mit dem Einbringen guter Ideen in ein Alterna-

tivangebot, wodurch ein wirtschaftlicher Vorteil für den AG entsteht, 

kann ein Vergabeverfahren gewonnen werden. Für Value Engineering 

muss zuerst der Auftrag gewonnen werden bevor innovative Lösun-

gen eingebracht werden können.164F

165 

 

Value Engineering ist keine neue Erfindung der Bauwirtschaft, bereits 

während des zweiten Weltkriegs setzte das weltweit handelnde Unterneh-

men General Electrics Co. auf Value Engineering mit dem Ziel eine Leis-

tungsverbesserung und Kostenreduktion zu erreichen. In Österreich wird 

Value Engineering im Bauwesen entsprechend der ÖNORM B 2118:2013 

als „Verfahren zur Behandlung von kostenmindernden Leistungsänderun-

gen“ bezeichnet. 

 

Value Engineering oder Leistungsänderungsrecht 

Ein Problem das bei der Anwendung der von Value Engineering entspre-

chend ÖNORM B 2118:2013 entsteht, ist die Frage, aus welcher Sphäre 

der alternative Ausführungsvorschlag kommt. Kommt der Ausführungs-

vorschlag nämlich vom AG, bedient sich dieser bloß seines Leistungsän-

derungsrecht (gemäß ÖNORM B 2118:2013 Pkt. 7.1). Hierfür ist eine 

Mehr- oder Minderkostenforderung zu stellen und neue Einheitspreise 

sind zu verhandeln. Im Normalfall sollte die Abrechnungssumme dann ge-

ringer sein als die ursprüngliche Vertragssumme. Kommt der kostenmin-

dernde Änderungsvorschlag aus der Sphäre des AN, wird nach dem Sys-

tem des Value Engineering gehandelt. 165F

166 

 

Wann ist ein kostenmindernder Änderungsvorschlag i.S.v. Value En-

gineering abzuhandeln? 

Bedient sich der AN ausschließlich seiner Dispositionsfreiheit innerhalb 

des Vertrages und kann durch umstellen des Bauablaufes die Kosten ver-

ringern, besteht für den AG kein Anspruch i.S.v. Value Engineering. Bei-

spiele hierfür sind: 

- Dem AN wird die Art der Baugrubensicherung vertraglich freige-

stellt, wird diese geändert stellt dies kein Value Engineering dar. 

- Die Reihenfolge der Herstellung von Brückenteilen wird vom AN 

gegenüber dem Angebot geändert, ohne die Planung zu beein-

flussen und erzielt dabei einen Kostenvorteil, der AG hat in diesem 

Falle kein Anspruch auf anteilige Minderkosten i.S.v. VE. 
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Seminarbericht. S. 208-209 

166  LEIßER, G.: Baubetriebs und Baubetriebsseminar 2009 – Value Engineering – Die Alternative zur Alternative. 
Seminarbericht. S. 210 
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Erfolgt die Planung durch den AG oder einen seiner Erfüllungsgehilfen, so 

muss der Änderungsvorschlag innovativ sein, d.h. eine erneuernde und 

verbessernde Komponente beinhalten. Ein reines verschieben von LV-Po-

sitionen ist kein VE, der alternative Änderungsvorschlag muss einen Vor-

teil für den AG einbringen und darf das Projekt qualitativ nicht negativ be-

einflussen. Beispiele für Gründe bzw. Umstände für VE können sein: 

- Optimierung des Bauablaufs woraus eine Bauzeitverkürzung ein-

hergeht  

- Verringern der Auswirkungen der Bauarbeiten auf Dritte 

- Projektänderungen dessen Optimierung eine Effizienzsteigerung 

(Verringerung der Baukosten, Betriebskosten, Grundeinlösekos-

ten oder verbesserter Qualitätsstandard) 

- Optimierung der Ausführung durch neue und vertiefte Erkennt-

nisse der Randbedingungen 

- Projektänderungen durch den Einfluss von Dritten während der 

Baumaßnahme166F

167 

 

Ablauf eines Änderungsvorschlags durch den AN 

Die Einreichunterlagen des AN müssen eine klare Darstellung des Vor-

schlages enthalten und die Gleichwertigkeit zum vertraglichen Bau-SOLL 

aufzeigen. Weiteres muss der Einfluss auf Sicherheit, Qualität, Dauerhaf-

tigkeit, Lebenszykluskosten, andere Baulose, Bauzeit, Risiken, Gleitung, 

Planungskosten und die Konformität zu Genehmigungen geprüft werden. 

Der AN muss im Zuge der Einreichung der Unterlagen auch ein verbindli-

ches Angebot auf Urpreisbasis für die Kosteneinsparungen legen und 

dem AG einen Termin für die Entscheidungsfällung stellen. In der folgen-

den Grafik wird der Ablauf von Value Engineering von der Einreichung bis 

zur Leistungserbringung gezeigt.167F

168 

  

                                                   
167 Vgl. LEIßER, G.: Baubetriebs und Baubetriebsseminar 2009 – Value Engineering – Die Alternative zur Alternative. 

Seminarbericht. S. 210-214 
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Abbildung 42- Ablauf Value Engineering 

Die Prüfung und Verhandlung des Vorschlags fokussiert vor allem fol-

gende Aspekte: 

- Gegenüberstellung der ursprünglichen Leistungen mit dem Vor-

schlag, dabei gilt stets zu beachten, dass die entfallene Leistung 

nicht dem Einheitspreis x Menge des LV entspricht. Da der Men-

genvordersatz im LV nicht den Mengen entspricht die zur Ausfüh-

rung gekommen wären, ist eine fiktive Abrechnungsmenge zu er-

mitteln. Dies kann bedeuten, dass eine Detailplanung für die ent-

fallene Leistung erfolgen muss, um beispielsweise die Stahlmen-

gen dem Bewehrungsplan entnehmen zu können. 

- Mehr- oder Minderkostenforderungen die die 20 % Mengenklausel 

betreffen. Wird eine um 20 % höhere oder niedrigere Menge im 

Mengenvordersatz der entfallenen Leistung angeführt, als ausge-

führt wurde, ist der jeweilige Vertragspartner berechtigt den EHP 

zu korrigieren und in die Gegenüberstellung einfließen zu lassen. 

- Prüfung des Änderungsangebots als auch der entfallenen Leis-

tungspositionen, die zur Einsparungsermittlung herangezogen 

werden, auf Kalkulationsirrtum.  

- Regelung im Angebot bezüglich Preisgleitung 

- Wird nichts anderes vereinbart, liegt das vertragliche Baugrundri-

siko in der Sphäre des AG. Bei alternativen Vorschlägen für Bau-

grubensicherungen ist dieser Thematik Aufmerksamkeit zu wid-

men. Kommt es zu unvorhergesehenen Bodenverhältnissen kann 

das VE für den AG rasch eine negative Bilanz ergeben. Diesem 

Risiko kann mit einem modifizierten Aufteilungsfaktor entgegen-

gewirkt werden. 

- Da der AN sowohl das LV als auch die Planung für den alternati-

ven Leistungsvorschlag erbringt, übernimmt er auch das Risiko 

•Einreichung des Ausführungsvorschalges durch den AN

•Prüfung des Vorschlages seitens des AG

•ggf. Verhandlung des Vorschlages

•ggf. Freigabe durch den AG

•ggf. Einarbeitung der Änderungen in die Planung

•ggf. Leistungserbringung
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auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Das Mengenrisiko sollte ver-

traglich, analog zum Alternativangebot (lt. ÖNORM B 2110:2013) 

zur Gänze ebenfalls in die Sphäre des AN übergehen. 168F

169 

5.3.3 Ein Blick ins Ausland: Integrated Project Delivery (IPD) und 

Integrated Form of Agreement (IFOA) 

IPD ist eine Projektabwicklungsform die den Ansätzen des Lean Construc-

tion folgt und ist vom „Best-for-Project“-Gedanken geprägt. Schon in den 

1980er-Jahren entwickelte sich partnerschaftliche Vertrags- und Abwick-

lungsformen in den USA, diese sahen jedoch noch keine Lean-Prozesse 

vor. Durch zunehmendes Interesse an der Umsetzung von Lean Manage-

ment Ansätzen und Methoden in Bauprojekten, wurde in den 1990er-Jah-

ren der Ruf nach angepassten Abwicklungs- und Vertragsformen lauter. 

Das Ergebnis war das IPD, und das IFOA als die entsprechende Vertrags-

form dazu. IPD und IFOA stellen gemeinsam die vertragsrechtliche Basis 

für die Anwendung von Lean Construction. Im Unterschied zu den kon-

ventionellen Bauvertragsmodellen in Österreich, welche als Willens-

übereinkunft von zwei handelnden Parteien konzipiert sind, wird beim IPD 

ein Vertrag zwischen Bauherr, Architekt, Generalunternehmer und weite-

ren Schlüsselgewerken geschlossen. Die Grundsätze dieser Abwick-

lungsformen sind. 

- „Best-for-Project“-Denken 

- Anreizmechanismen 

- Überwiegend kommunikative Konfliktlösungsmechanismen, 

wodurch ein kooperatives Umfeld geschaffen wird 

- Risikoteilung 

 

Ein wesentlicher Bestandteil des multilateralen Vertrags ist die gemein-

same Ausarbeitung, dies bildet bereits den Grundstein für eine spätere 

Zusammenarbeit im Team. Die Fachplaner und ausführenden Nachunter-

nehmen werden mittels einem „Joining Agreement“ an den Architekten 

bzw. den Generalunternehmer gebunden. Somit herrschen für alle diesel-

ben Vertragsbedingungen wie für die direkten Vertragspartner GU und Ar-

chitekt (Generalplaner). Wie jeder wirtschaftliche Vertrag beinhaltet das 

IFOA kommerzielle Strategien (Vergütung, Risiken, Chancen, Verantwor-

tung etc.), zusätzlich werden aber auch Verhaltensstrategien vereinbart. 

Die Verhaltensstrategie legt Regeln für die Zusammenarbeit und den Um-

gang im Team fest. Das geformte Team sollte sowohl in der Planungs-

phase als auch in der Ausführungsphase zusammenarbeiten. Die frühzei-

tige Einbindung des Generalunternehmers und der Schlüsselgewerke ist 

                                                   
169  LEIßER, G.: Baubetriebs und Baubetriebsseminar 2009 – Value Engineering – Die Alternative zur Alternative. 

Seminarbericht. S. 212-218 
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ein wesentliches Element dieser Abwicklungs- und Vertragsform. Wie es 

die Last Planner®-Methode vorsieht, soll die Zusammenarbeit ein Netz-

werk aus Zusagen ergeben. Im Streitfall ist es oberstes Ziel ohne rechtli-

che Schritte auszukommen, dazu wird das Kernteam, das Senior Manage-

ment der Unternehmen im Kernteam, externe Experten und zu allerletzt 

ein Mediator eingebunden. Alle ausgeführten Leistungen und anrechen-

baren Kosten werden den Vertragspartnern zuzüglich eines prozentuellen 

Zuschlags für Gewinn und allgemeine Geschäftskosten vergütet.  

Die kommerzielle Strategie wird aus unterschiedlichen Merkmalen gebil-

det. Die Vergütung der Projektpartner passiert auf dem Selbstkostener-

stattungsprinzip, es werden alle verursachten Kosten die zur Erstellung 

der Leistung aufgewendet wurden und ein vorab vereinbarter Zuschlag für 

allgemeinen Geschäftskosten und Gewinn abgegolten. Kostenminimie-

rende Optimierungen schmälern den vereinbarten Zuschlag nicht, im Ver-

hältnis zum Umsatz steigt der Gewinn dadurch sogar. Alle Beteiligten haf-

ten mit einem festgelegten Proentsatz des Zuschlags gleichermaßen, 

diese Summe wird in einen Risiko-Pool eingezahlt. Darüberhinausge-

hende finanzielle Risiken trägt der AG, das s.g. Super-Risiko. Dieses Sys-

tem bewegt das Team zu einer loyalen Risikobekämpfung, zuerst wird ge-

meinsam versucht die Risiken abzuwehren und zu lösen, gelingt dies nicht 

trägt das Team die Folgen im Kollektiv. Durch ein Anreizsystem kann der 

Gewinn durch Einsparungen auch größer als das vereinbarte Maß wer-

den. Vertraglich vereinbarte, kurzfristige Zahlungsziele geben den Auf-

tragnehmern finanzielle Sicherheit und vertrauen. In der folgenden Tabelle 

werden die kommerziellen Strategien und Verhaltensstrategien zusam-

mengefasst dargestellt.169F

170 

  

                                                   
170 Vgl. HEIDEMANN, A.: Kooperative Projektabwicklung im Bauwesen unter der Berücksichtigung von Lean-Prinzipien - 

Entwicklung eines Lean-Projektabwicklungssystems. Dissertation. S. 126-129 
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Kommerzielle Strategien Verhaltensstrategie 

Vergütung nach dem Selbstkostenprin-
zip 

Aufbau und kontinuierliche Weiterent-
wicklung der Beziehungen zwischen 
den Teammitgliedern 

Fester, vorab definierter Zuschlag für 
allgemeine Geschäftskosten sowie Ge-
winn 

Zusammenarbeit sowohl während der 
Planung als auch in der Ausführung 
zwischen allen Mitgliedern des IPD-
Teams 

Finanzielle Risiken werden im Risiko-
Pool geteilt 

Planung und Management des Projek-
tes als ein Netzwerk aus Zusagen 

Risiko ist auf einen festen Prozentsatz 
des Zuschlags für allgemeine Ge-
schäftskosten sowie Gewinn begrenzt 

Optimierung des Gesamtprojektes an-

stelle einzelner Teile 

Aufteilung der Risiken im IPD-Team 
Enge Verknüpfung von Erlerntem mit 
Handlungen 

Finanzielle Einsparungen werden in 
Form von Belohnungen geteilt 

Streitbeilegungsverfahren 

Kurzfristige Zahlungsziele  

Tabelle 4- Strategien des IFOA170F

171 

5.3.4 SWOT-Analyse der ÖNORM B 2118:2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Die SWOT-Analyse ist ein Instrument der strategischen Planung und leitet 

sich von den englischen Wörtern Strengths (Stärken), Weaknesses 

(Schwächen), Opportunities (Chancen), Threats (Risiken) ab. Ursprüng-

lich wird diese Methodik zur Situationsanalyse und Strategieentwicklung 

von Unternehmen am Markt verwendet. Genauso eignet sich die Methode 

aber auch für andere Situationsanalysen, um einen Überblick der Stärken, 

Schwächen, Risiken und Chancen zu schaffen. Mit Hilfe dieser Methode 

soll ein Überblick auf die ÖNORM B 2118:2013 geschaffen werden. Da 

Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken immer von einem Standpunkt 

aus beurteilt werden müssen wird dies von AG und von AN Seite durch-

geführt. Die SWOT-Analyse fokussiert die Vertragsbestandteile, welche 

direkt aus den Inhalten der ÖNORM B 2118:2013 rühren, Aspekte des 

Leistungsverzeichnisses und des Vergabeverfahrens bleiben unbeachtet. 

Die Zuordnung von Risiken und Pflichten der ÖNORM B 2118:2013 wird 

als Sphärentheorie bezeichnet. Es wird vertraglich vereinbart in wessen 

Sphäre ein Risiko oder eine Pflicht fällt. Die nachstehende Tabelle gibt 

eine Übersicht zur Sphärenzuordnung gemäß ÖNORM B 2118:2013. 

  

                                                   
171 Vgl. HEIDEMANN, A.: Kooperative Projektabwicklung im Bauwesen unter der Berücksichtigung von Lean-Prinzipien - 

Entwicklung eines Lean-Projektabwicklungssystems. Dissertation. S. 127 



Die ÖNORM B 2118 – Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen unter Anwendung des 
Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten 

 
14-Jän-2019 101 

Sphäre des AG Sphäre des AN 

Beigestellte Unterlagen, Stoffe 
und Anweisungen 

Kalkulationsrisiko 

Vollständigkeitsrisiko (bei kon-
struktiver Leistungsbeschreibung) 

Alle Dispositionen und Entschei-
dungen des AN 

Objektive Unmöglichkeit der ver-
tragsgemäßen Ausführung  

Subunternehmer und Lieferanten 

Unvorhersehbare und unabwend-
bare Ereignisse (Krieg, Streik, Er-
beben etc.)  

Besichtigung der örtlichen Gege-
benheiten 

Koordinationspflicht  Alternativangebote 

Baugrundrisiko Prüf- und Warnpflicht 

Preisgleitung (Bestimmungen 
gem. ÖN B 2111) 

 

Tabelle 5- Sphärenverteilung der ÖNORM B 2118:2013 
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Aus der Sicht des AG 

Stärken Schwächen

Chancen Risiken

- Baugrund (Bodenverhältnisse, 
unvorhersehbare Funde)

- Gefahrtragung für Schäden aus 
unabwendbaren Ereignissen

- Zu spätes Fällen von 
Entscheidungen

- Unrichtige Angaben, beigestellte 
Materialien und Vorleistungen

- Zu hoher Zuschlag bei Festpreisen
- Nachteilsabgeltung (5 %-Klausel)
- Risiko verspäteter Bewilligung

- Funktionale Ausschreibung zur 
Überwälzung des 
Vollständigkeitsrisiko bzw. durch 
Vertragsklausel 

- Prüf- und Warnpflicht des AN
- Abwälzung Preisgleitung
- Verzögerung Schlusszahlung durch 

Fehler in der Rechnungslegung
- Starke Position durch 

Sicherstellungen und Rücklässe
- Verlängerung der 

Gewährleistungsfrist
- Schadensersatz

- Diebstahl, Beschädigung und 
Untergang nicht AG Risiko

- AN darf bei konstruktiver 
Leistungsbeschreibung keine 
Mischpreise kalkulieren

- geschuldeter Erfolg
- Kalkulationsrisiko für Ansätze bei AN
- Wetter bis zu definierten Ereignissen 

Sphäre AN
- AN unternimmt nicht das äußerst 

Mögliche gegen unvorhersehbare 
Ereignisse

- Rücktrittsregelung
- Kein Verlust der Gewährleistung 

durch Übernahme

- Alleinige Haftung für 
unabwendbare Ereignisse

- Haftung für Richtigkeit von 
Gutachten

 

Tabelle 6- SWOT-Analyse aus der Sicht des AG 
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Aus der Sicht des Auftragnehmers 

Stärken Schwächen

Chancen Risiken

- Insolvenz von Nachunternehmern
- Pönalisierte Termine
- Gewährleistungsfrist
- Cash-Flow (Liquidität) durch lange 

Rechnungsprüffristen
- Einbehalt der Sicherstellungen
- Funde die nicht unvorhersehbar 

waren
- Gefahrtragung für Untergang, 

Diebstahl, Beschädigung
- Zerstörung der 

Baustelleneinrichtung
- Kalkulationsrisiko bei Festpreis
- Fristenversäumnis bei MKF
- Verwehrte Übernahme

- Optimierungen durch Value 
Engineering 

- Freie Wahl des Bauverfahrens
- Marktsituation (Konjunktur)
- Mischpreispositionen anfechten, 

Nachträge, Irrtumsanfechtung
- MKF durch Störung des 

Bauablaufes aus der Sphäre des AG
- Fristigkeitsklausel der Zahlung von 

Subunternehmern

- Baugrundrisiko beim AG
- Schnelle Herbeiführung von 

Entscheidungen bei der PSS
- Anpassung EHP bei ± 20 % 

Mengenänderung
- Keine Gefahrtragung bei 

unabwendbaren Ereignissen
- Keine Haftung für Schäden nach 

Anmeldung von Bedenken
- Unkalkulierbare Risiken dürfen 

nicht überwälzt werden
- Nachteilsabgeltung (5 %-Klausel)
- Rücktrittsregelung
- Zinsregelung für Zahlungsverzug

- Risikoübernahme bei 
Alternativangeboten

- Keine gesetzliche Basis für VE
- Garantierte Angebotssumme bei 

Alternativangeboten
- Wetter bis zu def. Regelung 

einzukalkulieren
- Sicherstellungen/ Rücklässe
- Fristen für MKF
- Rechnungserstellung durch AG 

nach Fristenversäumnis

SWOT Sichtweise AN

 

Tabelle 7- SWOT-Analyse aus der Sicht des AN 

Die Risiken können in folgende Übergruppen kategorisiert werden: 

- Baugrundrisiko 

- Gefahrtragung 

- Kostentragung der Wiederherstellung 

- Kalkulierbare und unkalkulierbare Risiken 

- Schulden des Erfolges 

- Prüf- und Warnpflicht 

- Risiken betreffend Preis und Kalkulation 
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- Vorher- und unvorhersehbare, ab- und unabwendbare Ereignisse 

- Risiken betreffend Vorunternehmer, Planer, Banken, Behörden 

etc. 

- Risiken betreffend Subunternehmer 

- Sicherstellungen 

- Risiken des Verzugs 

- Risiken durch den Vertragspartner 

- Risiken von Behinderungen bei Probebetrieb 

- Risiken durch Fristenversäumnisse 

- Risiken bei der Übernahme 

 

Baugrundrisiko 

Unter Baugrundrisiko versteht man jenes Risiko, welches den Umstand 

beschreibt, dass der vom AG zur Verfügung gestellte Baugrund nicht dem 

beigestellten Bodengutachten entspricht wodurch Kosten- und Termin-

überschreitungen entstehen können.  

Der Baugrund stellt i.S. der ÖNORM einen beigestellten Stoff dar, wel-
cher in der Sphäre des AG liegt.171F

172 

Der AG hat in der Ausschreibung alle Umstände, Erschwernisse und Er-

leichterungen die für die Leistungserstellung von Bedeutung sind, anzu-

führen um eine Kalkulationsbasis für den AN zu schaffen.172F

173 

Lässt der AG den AN das Bodengutachten als Kalkulationsgrundlage er-

stellen, kann eine vertragliche Überwälzung des Baugrundrisikos vorlie-

gen.173F

174 

Werden wertvolle Bodenschätze bei den Erdarbeiten gefunden, ist der AG 

umgehend zu verständigen und beansprucht diese für sich. Die Mehrkos-

ten daraus sind vom AG zu vergüten. Werden altertümliche Kulturgegen-

stände oder Kriegsrelikte gefunden, ist der AG umgehend zu verständi-

gen.174F

175 

Unter Pkt. 7.2.1 werden der Sphäre des AG alle Ereignisse zugeordnet, 

welche bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbar waren, befindet sich das 

                                                   
172 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 

Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 28, Pkt. 7.2.1 

173 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 11, Pkt. 
4.2.1.3 

174 Vgl. KARASEK, G.: ÖNORM B210: Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen-Werkvertragsnorm. S. 558 

175 ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bau-
leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 23, Pkt. 6.2.8.7 & 
6.2.8.8 
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Baufeld in einem Gebiet, in dem mit derartige Funden gerechnet werden 

muss, liegt das Risiko beim AN.175F

176 

Gefahrtragung 

Beim Risikofaktor Gefahrtragung geht es um die Sphärenzuordnung für 

zufällig eingetretene Ereignisse, welche weder vom AG noch vom AN ver-

schuldet wurden.  

„Bis zur Übernahme trägt der AN in der Regel die Gefahr für seine Leis-

tungen. Hierunter fallen insbesondere Zerstörung (Untergang), Beschädi-

gung oder Diebstahl. Dies gilt auch für beigestellte Materialien, Bauteile 

oder sonstige Gegenstände, die der AN vertragsgemäß vom AG oder von 

anderen AN übernommen hat. 

Werden jedoch die Bauleistungen oder Teile hiervon oder vom AG dem 

AN übergebene Materialien, Bauteile oder sonstige für das Bauwerk be-

stimmte Gegenstände durch ein unabwendbares Ereignis beschädigt oder 

zerstört und hat der AN alle zur Abwehr der Folgen solcher Ereignisse 

notwendigen und zumutbaren Maßnahmen getroffen, trägt der AG die Ge-

fahr. 

Unter diesen Voraussetzungen hat daher der AN im Falle der Beschädi-

gung oder Zerstörung Anspruch auf das vereinbarte Entgelt für die bisher 

erbrachten Leistungen, auf Vergütung der zur allfälligen Wiederherstel-

lung erforderlichen Leistungen und Verlängerung der Leistungsfrist.“ 176F

177 

Kostentragung der Wiederherstellung 

Die Kosten der Wiederherstellung und Instandsetzung des Bauwerks inkl. 

Baustraßen etc., die vom AG zu tragen sind, sind wenn vorhanden nach 

EHP oder Regiepreis abzurechnen. Beschädigungen an Baustellenein-

richtung, gelagertem Material etc. (Eigentum des AN) sind vom AN selbst 

zu tragen.177F

178 

Kalkulierbare und unkalkulierbare Risiken 

Werden Risiken vom öffentlichen oder privaten Bauherren an den AN 

übertragen, ist dies klar ersichtlich und kalkulierbar darzustellen. 178F

179 Dies 

heißt, unkalkulierbare Risiken bei denen der AN spekulieren müsste, dür-

fen nicht überwälzt werden. 

  

                                                   
176 KARASEK, G.: ÖNORM B210: Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen-Werkvertragsnorm. S. 909 

177 ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bau-
leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 42, Pkt. 12.1.1 

178 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 42-43, Pkt. 
12.1.2 

179 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 13, Pkt. 4.2.5 
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Schulden des Erfolgs 

Im Unterschied zum Dienstvertrag, liegt es in der Rechtsnatur des Werk-

vertrages, dass der Erfolg geschuldet wird und der AN das Risiko der Her-

stellung trägt.  

Das Vollständigkeitsrisiko für die Erstellung des Werks, bei konstruktiver 

Leistungsbeschreibung, liegt beim AG. Basiert die Beschreibung des Bau-

SOLLS auf einer funktionalen Leistungsbeschreibung, liegt das Vollstän-

digkeitsrisiko beim AN. Durch eine vertragliche festgehaltene Vollständig-

keitsgarantie, kann der AG dieses Risiko auf ausführenden Professionis-

ten und Planer übertragen.179F

180 

„Der AG kann mit den Professionisten Pauschalpreisverträge abschlie-

ßen. Dies allein stellt aber noch keinen Schutz vor einer unvollständigen 

Leistung dar, da durch Abschluss eines Pauschalpreisvertrages nur si-

chergestellt ist, dass der Preis pauschaliert ist, also eine Abrechnung der 

Massen entfällt. Es ist ein Charakteristikum des Pauschalvertrages, dass 

der AN das Mengenrisiko übernimmt. […] Eine Pauschalierung der Leis-

tung ist damit aber noch nicht automatisch verbunden. Ob der AN durch 

Vereinbarung eines Pauschalpreises auch das Vollständigkeitsrisiko, also 

das Risiko, dass mit den im Leistungsverzeichnis aufgelisteten Positionen 

das Bauwerk technisch einwandfrei hergestellt werden kann, übernehmen 

wollte, ist eine Frage der Vertragsauslegung. [...] Ein Hinweis für die Pau-

schalierung der Leistung liegt vor, wenn die „schlüsselfertige Herstellung“ 

vereinbart wird. Im Zweifelsfall ist auch bei einem Pauschalpreisvertrag 

eine eigene Vollständigkeitsgarantie des AN empfehlenswert.“180F

181 

Der Abschluss eines Generalunternehmervertrages allein bietet dem AG 

keinen Schutz für die Vollständigkeit der Leistung, weil auch beim Gene-

ralunternehmervertrag Leistungen vergessen werden können. Auch in 

diesem Fall schützt nur eine Vollständigkeitsgarantie. 181F

182 

Prüf- und Warnpflicht 

Der AN hat die Pflicht beigestellte Unterlagen, Anweisungen, Materialien 

und Vorleistungen zu prüfen. Mängel und begründete Bedenken, die mit 

der zumutbaren Fachkenntnis unter Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt 

zu erkennen sind müssen dem AG schriftlich mitgeteilt werden. Sind um-

fangreiche, technisch schwierige und kostenintensive Untersuchungen 

zum Erkennen des Mangels nötig, gilt dies nicht als erkennbar (mit zumut-

barer Fachkenntnis unter pflichtgemäßer Sorgfaltspflicht). Wird eine Un-

tersuchung unterlassen, bei der nicht davon auszugehen ist, dass der AN 

                                                   
180 Vgl. KARASEK, G.: Bauvertrag und Generalunternehmervertrag. Vorlsesungsskriptum. S. 15 

181 KARASEK, G.: Bauvertrag und Generalunternehmervertrag. Vorlsesungsskriptum. S. 15-16 

182 KARASEK, G.: Bauvertrag und Generalunternehmervertrag. Vorlsesungsskriptum. S. 16 
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die Umstände der Unterlassung als offenbar sieht, ist dies in der Partner-

schaftssitzung einvernehmlich zu klären.182F

183 

Risiken betreffend Preis und Kalkulation 

Der AN muss für die Angebotserstellung kalkulatorische Annahmen tref-

fen, diese werden auch als Mengen- und Leistungsansätze bezeichnet. 

Sind alle Rahmenbedingungen vom AG richtig beschreiben, übernimmt 

der AN das Risiko für die Richtigkeit dieser Ansätze. Ist der tatsächliche 

Aufwand höher als die kalkulatorischen Ansätze, trägt der AN bei Einheits-

preisverträgen das Kalkulationsrisiko.183F

184 

Bei Regiepreisverträgen erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichem Auf-

wand, der AN trägt in diesem Fall nicht das Kalkulationsrisiko.184F

185 

„Liegt dem Pauschalpreisvertrag nur eine Baubeschreibung zugrunde, 

wird ein bei der Anbotstellung erfolgter Kalkulationsirrtum in der Regel nur 

ein unbeachtlicher Motivirrtum sein, da die Kalkulation nicht offengelegt 

wurde. Die Kalkulation bleibt in einem solchen Fall Risiko des Auftragneh-

mers. Liegt dem Pauschalpreisvertrag hingegen ein in Einzelpositionen 

zergliedertes Leistungsverzeichnis zugrunde, wird also "offen" kalkuliert 

und die Kalkulation in den Vertrag eingeführt, wird auch hier ein beachtli-

cher Geschäftsirrtum vorliegen, soferne eine der drei Voraussetzungen 

des § 871 ABGB gegeben ist, nämlich, dass der Irrtum vom Auftraggeber 

veranlasst worden ist oder der Irrtum dem Auftraggeber offenbar auffallen 

musste oder der Irrtum rechtzeitig aufgeklärt wurde.“ 185F

186 

Ist dem Vertrag nicht eindeutig zu entnehmen, ob es sich um Fixpreise 

oder veränderliche Preise handelt, sind Leistung die innerhalb der ersten 

6 Monate nach Angebotsfrist fertigstellen zu sind als Fixpreise abgerech-

net, danach gelten veränderliche Preise. Ist keine Leistungsfrist verein-

bart, gelten jene Leistungen als zu Fixpreisen abgeschlossen, welche in-

nerhalb der 6 Monate ab Angebotsfrist beendet wurden.186F

187 

Bei Fixpreisen tragen der AG und der AN ein geteiltes finanzielles Risiko. 

Ist die konjunkturabhängige Preissteigerung geringer als der kalkulierte 

Zuschlag liegt der Nachteil beim AG, ist die Preissteigerung höher als vom 

AN angenommen liegt der Nachteil beim AN. 

                                                   
183 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 

Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 19-20, Pkt. 
6.2.4 

184 Vgl. KARASEK, G.: Bauvertrag und Generalunternehmervertrag. Vorlsesungsskriptum. S. 35 

185 Vgl. KARASEK, G.: Bauvertrag und Generalunternehmervertrag. Vorlsesungsskriptum. S. 39 

186 OGH 9Ob41/04a ÖJZ-LSK 2005/67 

187 ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bau-
leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 25, Pkt. 6.3.1 
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Macht der Bieter einen alternativen Leistungsvorschlag, handelt es sich 

um ein Alternativangebot i.S. des BVergG 2018, wofür definierte Rahmen-

bedingungen herrschen. Entschließt sich der Bieter zu einem Alternativan-

gebot, gilt für die betreffenden Leistungen eine garantierte Angebots-

summe. Ist die Abrechnungssumme jedoch niedriger als die vereinbarte 

garantierte Angebotssumme, ist nur der niedrigere Preis zu vergüten. Zu 

einer Erhöhung kommt es nur durch Sachverhalte die der Sphäre des AG 

zuzuordnen sind.187F

188 

Bei einer Über- oder Unterschreitung der vertraglich vereinbarten Menge 

einer Position mit EHP um mehr als 20 %, ist der jeweilige Vertragspartner 

berechtig eine Anpassung des Einheitspreises zu veranlassen. 188F

189 

Erwächst dem AN durch Entfall oder Minderung ein Nachteil von mehr als 

5 % der Gesamtsumme, ist dieser Nachteil vom AG abzugelten. Dies kann 

durch eine Abgeltung der kalkulierten Geschäftsgemeinkosten an den ent-

fallenen Leistungen passieren.189F

190 

Vorher- und unvorhersehbare, ab- und unabwendbare Ereignisse 

„Der Sphäre des AG werden außerdem Ereignisse zugeordnet, wenn 

diese zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar waren 

und vom AN nicht in zumutbarer Weise abwendbar sind.“190F

191 

Als Beispiele dafür gelten Streik, Krieg, Erdbeben, Lawinen, Erdrutsche 

die nicht vom AN ausgelöst wurden und außergewöhnliche Witterungsver-

hältnisse, welche in der ÖNORM B 2118:2013 genau definiert sind.191F

192 

Bei Untergang des Werks sind beide Parteien berechtigt vom Vertrag zu-

rückzutreten. Die Folgen davon hängen vom Verschulden ab und werden 

in der ÖNORM B 2118:2013 Pkt. 5.8.3 geregelt.192F

193 

Risiken betreffend Vorunternehmer, Planer, Behörden, Banken etc. 

Werden benötigte Vorleistungen zu spät erbracht, liegt dies in der Sphäre 

des AG, da er für das ordnungsgemäße Zusammenwirken seine AN sor-

gen muss und ihren Einsatz zu koordinieren hat. 193F

194 

                                                   
188 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 

Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 25, Pkt. 6.3.3 

189 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 31, Pkt. 7.4.5 

190 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 31, Pkt. 7.4.6 

191 ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bau-
leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 28, Pkt. 7.2.1 

192 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 28, Pkt. 7.2.1 

193 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 17, Pkt. 5.8 

194 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 20, Pkt. 6.2.5 
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Kann der AG notwendige Bewilligungen nicht rechtzeitig einholen, liegen 

die Folgen in seiner Sphäre. Wurden vom AG erforderliche Genehmigun-

gen nicht eingeholt, sind diese für im Zusammenhang stehende Leistun-

gen vom AN einzuholen.194F

195 

Es liegt im Aufgabenbereich des AG, alle benötigten Unterlagen und Gut-

achten für die Leistungserstellung beizustellen. Die Richtigkeit von Plänen 

und Gutachten liegt dabei ebenfalls in der Sphäre des AG, der AN muss 

jedoch trotzdem der Prüf- und Warnpflicht nachkommen. 195F

196 

Die Geldschuld ist ihrem Wesen nach eine Bringschuld, dies verpflichtet 

den Schuldner, seine Geldschuld am Sitz des Gläubigers zu leisten. In 

Folge dessen, trägt der Schuldner die Gefahr und Kosten für den Weg des 

Geldes zum Gläubiger.196F

197 

Subunternehmerrisiken 

Die vom AN gewählten Lieferanten und Subunternehmer sind der Sphäre 

des AN zugeordnet.197F

198 Ein gänzliches Überwälzen des Einbringlichkeitsri-

sikos vom Generalunternehmer auf den Subunternehmer ist sittenwidrig, 

ein Fälligkeitsvorbehalt mit Bezug auf den Zahlungseingang des Bauherrn 

ist jedoch möglich.198F

199 

Sicherstellungen 

Sicherstellungen werden in der ÖNORM B 2118:2013 unter dem Pkt. 8.7 

geregelt. Als Sicherstellungen gibt es grundsätzlich: 

- Vadium: Sicherstellung im Falle, dass der Bieter von seinem An-

gebot zurücktritt oder behebbare wesentliche Mängel nicht be-

hebt. 

- Kaution: Sicherstellung für den Fall, dass von einem Vertrags-

partner im Vertrag festgelegt Pflichten verletzt werden. Die Höhe 

der Sicherstellung des AG ist mit 20 % der Auftragssumme be-

grenzt und darf nur im Falle einer Insolvenz oder einer rechtskräf-

tigen Verurteilung des AN gezogen werden. Die Finanzierungs-

kosten sind mit < 2 % Verzinsung vom AG zu tragen.  

- Deckungsrücklass: Sicherstellung gegen Überbezahlung, denen 

eine annähernde ermittelte Leistung zu Grunde liegt. (5 % des 

Rechnungsbetrages)  

                                                   
195 ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bau-

leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. S15, Pkt. 5.4 

196 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 15 Pkt. 5.5 

197 FRUHMANN, M.; HAYDEN, J.; MEINL, P.: Der Zahlungsverzug. S. 9 

198 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 29, Pkt. 7.2.2 

199 Vgl. KARASEK, G.: ÖNORM B210: Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen-Werkvertragsnorm. S. 363 
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- Haftungsrücklass: Sicherstellung für den Fall, das der AN seinen 

Pflichten der Gewährleistung oder des Schadensersatzes nicht 

nachkommt. (2 % der Schlussrechnungssumme)199F

200 200F

201 

 

Risiko des Verzugs 

Verzug liegt vor, wenn eine geforderte Leistung nicht zur gehörigen Zeit, 

am gehörigen Ort, zur bedungenen Weise ist. Der AG hat Anspruch auf 

höchsten 5 % der ursprünglichen Auftragssumme sobald der AN in Verzug 

gerät und seine Unschuld daran nicht beweisen kann. Genaue Regelun-

gen zu Fristen und Berechnung sind dem Pkt. 6.5 der 

ÖNORM B 2118:2013 zu entnehmen.201F

202 

Unter Rechnungsverzug wird Folgendes verstanden: Unterlässt es der 

AN, innerhalb der sich ergebenden Frist von 2 Monaten nach vertragsge-

mäßer Erbringung der Leistung, eine überprüfbare Schluss- oder 

Teilschlussrechnung vorzulegen und hält er eine ihm gestellte Nachfrist 

nicht ein, ist der AG berechtigt, selbst eine Abrechnung aufzustellen oder 

aufstellen zu lassen. Hierfür kann er eine angemessene Vergütung ver-

langen.202F

203 

Risiko durch den Vertragspartner 

Darunter fällt unter anderem das Risiko eines Insolvenzverfahrens. Wird 

ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Vertragspartners eröffnet, 

sind beide Parteien berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Fügt ein Ver-

tragspartner dem anderen unter betrügerischer Absicht Schaden zu, be-

rechtigt es den jeweils andern zum Rücktritt vom Vertrag. Die Folgen wer-

den in der ÖNORM B 2118:2013 Pkt. 5.8.3 geregelt. 203F

204 

Risiken durch Fristenversäumnisse 

Werden die unter Abschnitt 5.2.3 erläuterten Fristen zur Anmeldung von 

Forderungen zur Anpassung der Leistungsfrist bzw. des Entgelts dem 

Grunde nach verabsäumt, tritt der Anspruchsverlust in dem Umfang ein, 

in dem die Einschränkung der Entscheidungsfreiheit des AG zu dessen 

Nachteil führt. Legt der AG den Anspruchsverlust bei Fristenversäumnis 

                                                   
200 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM A 2050:2006 Vergabe von Aufträgen über Leistungen. 

Norm. S. 6, Pkt. 3.20 

201 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 39, Pkt. 8.7 

202 ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bau-
leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 26-27, Pkt. 6.5 

203 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 37, Pkt. 8.3.8 

204 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 17, Pkt. 5.8 
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fest, geht die Vereinbarung einer Vertragsstrafe für verzögerte Überprü-

fung der Anmeldung durch den AN einher.204F

205 

Werden Zahlungen des AG nicht fristgerecht geleistet ist eine vertragliche 

Verzinsung auf den offenen Betrag aufzuschlagen. 205F

206 

Risiken bei der Übernahme 

„Die Übernahme kann nur dann verweigert werden, wenn die Leistung 

Mängel aufweist, welche den vereinbarten Gebrauch wesentlich beein-

trächtigen […] Wird die Leistung mit Mängeln übernommen, hat der AG 

das Recht, neben dem Haftungsrücklass das Entgelt bis zur Höhe des 

Dreifachen der voraussichtlichen Kosten einer Ersatzvornahme der Män-

gelbehebung zurückzuhalten.“ 206F

207 

5.3.5 Bewertungsmatrix der bestehenden Normbestandteile in An-

betracht der Umsetzung von LC und Partnering Ansätzen 

Die folgende Matrix zeigt auf der vertikalen Achse eine Auswahl an Lean 

Construction Ansätzen, auf der horizontalen Achse sind Elemente der 

ÖNORM B 2118:2013 bzw. das Bundesvergabegesetzt aufgetragen. Die 

Bewertung von „+++“ bis „---“ gibt dabei an, wie gut der jeweilige Lean 

Construction-Ansatz von den Elementen der ÖNORM/BVergG umgesetzt 

wird. Die Plusskala kennt dabei die Ausprägungen: 

▪ +++ Der Lean Construction-Ansatz wird vom entsprechenden Ele-

ment der Norm/ BVergG gut umgesetzt 

▪ ++ Der Lean Construction-Ansatz wird vom entsprechenden Ele-

ment der Norm/ BVergG bedingt umgesetzt 

▪ + Der Lean Construction-Ansatz wird vom entsprechenden Ele-

ment der Norm/ BVergG ansatzweise umgesetzt 

Die Minusskala zur Bewertung kennt folgende Ausprägungen: 

▪ --- Das Element der Norm/BVergG verhindert die Umsetzung des 

entsprechenden Lean Construction Ansatzes.  

▪ -- Das Element der Norm/BVergG stellt eine Hürde für die Umset-

zung des entsprechenden Lean Construction Ansatzes dar. 

▪ - Das Element der Norm/BVergG steht der Umsetzung des ent-

sprechenden Lean Construction Ansatzes eher negativ gegen-

über.  

                                                   
205Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bau-

leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 30, Pkt. 7.4.3 

206 Vgl. ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bau-leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 38, Pkt. 
8.4.1.6 

207 ÖSTERREICHISCHENS NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2118:2013 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bau-
leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten. ÖNORM. S. 41, Pkt. 10.2 und 
10.3 
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Abbildung 43- Bewertungsmatrix partnerschaftlicher Elemente der ÖN B 2118 
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5.3.6 Fazit 

Das sehr offen gestaltetet Partnerschaftsmodell der 

ÖNORM B 2118:2013 ist ein guter Grundstein, auch das Value Enginee-

ring bietet Möglichkeiten die beim herkömmlichen ÖNORM B 2110:2013-

Vertrag nicht möglich war. Wird die Form der Generalunternehmer- bzw. 

Totalunternehmervergabe angewendet, können viele der LC-Ansätze auf 

Grund dessen Dispositions- und Vertragsfreiheit umgesetzt werden. Wird 

der Auftrag an einen GU/TU vergeben, kann der AN seine Nachunterneh-

mer zu aktiven Lean Construction Prozessen verpflichten. Ein partner-

schaftliches Verhältnis zum jeweiligen Nachunternehmer ist essenziell, in 

Workshops zu Projektbeginn wird den handlungsbefähigten Personen die 

Systematik nähergebracht. Dabei soll auch auf persönlicher Ebene eine 

Annäherung im neu gegründeten Projektteam stattfinden. So wird bereits 

bei einzelnen Leuchtturmprojekten die Last Planner Methode erfolgreich 

angewendet. Die Kommunikation und Hinweispflichten der ÖNORM bei 

drohendem Verzug, Fristenversäumnis, erkennbaren Mängeln etc. in Ver-

bindung mit den Verweisen auf die nächste Partnerschaftssitzung stellt 

bereits ein Grundgerüst zur Zusammenarbeit dar. Bei der Abhaltung von 

Partnerschaftssitzungen in der Praxis ist immer wieder darauf zu achten, 

dass es bei einer Bauvertragsbesprechung bleibt und nicht zu einer übli-

chen Baubesprechung wird. Das Partnerschaftsmodell trägt einen wert-

vollen Beitrag zur Streitvermeidung bei, für die Streitbeilegung könnte je-

doch ein projektinterner Mechanismus vereinbart werden, bevor es zum 

offiziellen Schlichtungsverfahren und Schiedsgericht kommt. Die Verfah-

ren des BVergG erzielen zwar eine hohe Markteffizienz, dies wird durch 

vehemente Suche der AN zur Stellung von MKF jedoch wieder ausgegli-

chen. Das Billigstbieterprinzip und die partnerschaftliche Projektabwick-

lung sind nur schwer bzw. nicht vereinbar. Vertrauen kann nur durch Kon-

trolle und Transparenz hergestellt werden, dem wurde in der bisherigen 

Umsetzung nur wenig Augenmerk geschenkt. Die optimale Form dafür 

wäre das „open-Book“-System, also eine offengelegte Projektbuchhaltung 

mit mehrseitigem Controlling. Value Engineering stellt bereits eine Form 

von Anreizmechanismus dar, die dadurch bedingte, totale Risikoüber-

nahme ist dabei nicht zu vergessen. Der so oft erwähnte und wichtige Fak-

tor des „Best-for-Project“-Gedankens, findet sich lediglich ansatzweise im 

Konzept der Partnerschaftssitzung wieder. 

5.4 Potenzial zur besseren Umsetzung von Lean Construc-
tion 

Entsprechend der beschriebenen Defizite der Werkvertragsnorm zur 

ganzheitlichen Umsetzung von Lean Construction, wird folgend auf As-

pekte eingegangen die eine verbesserte Umsetzbarkeit von LC bewirken 

können. 
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5.4.1 Partnerschaftliche Projektabwicklung und das BVergG 

Viele der Ansätze zur Umsetzung von Lean Construction und Partnering 

sind nicht vereinbar mit dem öffentlichen Vergabegesetzt (BVergG). Bei 

privaten AG herrscht keine Vergaberegelung und Normenbindung, somit 

können alle Vertrags- und Abwicklungsformen vereinbart werden.  

Öffentlichen Auftraggeber und Sektorenauftraggeber unterliegen bei der 

Beschaffung dem Bundesvergabegesetz, dieses setzt Europäische Richt-

linien auf nationaler Ebene um. Abhängig von der Art, Größe und Verga-

bestrategie des AG (Gesamtvergabe oder eine Einzelvergabe/Los-

vergabe) stehen verschiedene Vergabeverfahren zur Auswahl. Der öffent-

liche AG ist dem Steuerzahler verpflichtet, die Leistungen unter Bedacht-

nahme von Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu verge-

ben. Auf eine genaue Erläuterung des BVergG und dessen Verschiede-

nen vergabeverfahren wird an dieser Stelle verzichtet, zusammenfassend 

wird nachfolgend dargestellt welche wichtigen Regelungen darin enthalten 

sind.207F

208 

- Festlegung von Schwellenwerten der Auftragssumme 

- Anzuwendendes Vergabeverfahren abhängig von der Auftrags-

summe (Schwellenwert) 

- Präqualifikation im Vergabeprozess 

- Anwendung des Bestbieterprinzips 

- Definition des Ablaufs einer öffentlichen Ausschreibung inkl. Fris-

ten 

- Verfahren zur Prüfung von Angeboten 

- Subunternehmernennung und Ausschluss von Subunternehmer 

 

Ein Problem der öffentlichen Vergabe im Zusammenhang mit den Lean 

Construction Ansätzen ist, dass das Bau-SOLL bereits zum Vertragsab-

schluss feststehen muss. Eine stetige Optimierung und Anpassung in der 

Vertragsabwicklung ist somit unzulässig. Das Verhandlungsverfahren und 

der wettbewerbliche Dialog bieten zwar die Möglichkeit das Bau-SOLL im 

Zuge des Vergabeverfahrens anzupassen, nach Vertragsabschluss kön-

nen jedoch keine Veränderungen mehr vorgenommen werden. Verände-

rungen des Bau-SOLLS nach dem Vergabeverfahren, können zur Diskri-

minierung der ausgeschiedenen Bieter führen, dies spricht gegen die 

Grundsätze der öffentlichen Beschaffung.  

In Deutschland ist gem. VOB Teil A eine getrennte Vergabe von Planung 

und Ausführung gefordert. Auch in Österreich gab es das Bestreben der 

                                                   
208 Vgl. ÖSTERREICH, R.: Management von öffentlichen Bauprojekten - Verbesserngsvorschläge des Rechnungshofes. 

Leitfaden. S. 47 
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Kammer der Ziviltechniker dies durchzusetzen, die Legislative folgte die-

ser Forderung jedoch nicht. Die Argumente dafür sind vielfältig: 

- Einzelvergabe günstiger als Totalunternehmervergabe 

- Der Ziviltechniker darf gem. ZTG keine Bietergemeinschaft mit ge-

werbetreibenden, ausführenden Unternehmen eingehen, dadurch 

wird dieser unweigerlich in die Subunternehmerschaft des TU ge-

drängt. Eine eigenständige partnerschaftliche Situation ist 

dadurch nicht möglich und der Hauptauswahlfaktor, der architek-

tonische Entwurf, geht verloren.  

- Kleiner Bieterkreis aus Baukonzernen und Benachteiligung von 

kleinen und mittleren Planungsbüros208F

209 

 

Unter Anwendung des BVergG ist es nicht möglich multilaterale Verträge 

zwischen Bauherr, Generalunternehmer, Architekt und Nachunterneh-

mern, wie es das IFOA praktiziert, zu gestalten. Die frühzeitige Integration 

der Projektbeteiligten ist dadurch nicht, oder nur bedingt möglich. An-

reizsysteme und Belohnungen die auf dem Gesamterfolg des Projekts auf-

bauen sind nicht zu realisieren und verhindern damit einen wichtigen As-

pekt des ganzheitlichen Lean Construction Ansatzes.  

Eine teilweise Umsetzung der Lean Ideen ermöglichen der wettbewerbli-

che Dialog, das Verhandlungsverfahren und die Innovationspartnerschaft, 

welche dem öffentlichen Auftraggeber mehr Flexibilität einräumen. Diese 

Verfahren dürfen nur für Bauleistungen angewendet werden, welche keine 

Standardleistungen darstellen und eine gewisse Komplexität besitzen, die 

dem öffentlichen AG verwehrt die beste Lösung zu identifizieren. Die er-

wähnten Vergabeverfahren des BVergG 2018 werden im Glossar kurz er-

läutert. 

Der erst vor kurzem (2018) publizierte Leitfaden des Österreichischen 

Rechnungshofes „Management von öffentlichen Bauprojekten – Verbes-

serungsvorschläge des Rechnungshofes“, dessen Anstoß mehrere Ter-

min- und Kostenüberschreitungen in den letzten Jahren war, sieht im Aus-

blick auch Forderungen hinsichtlich der öffentlichen Beschaffung vor. Es 

soll dem öffentlichen AG die Möglichkeit eingeräumt werden, innovative 

Lösungsansätze von AN in das Vergabeverfahren einzubinden und diese 

nach den Wettbewerbsregeln zu bewerten. Bisher gehen mit der Zulas-

sung von alternativen Lösungsansätzen in einem Bieterverfahren, kom-

plexe Verfahren einher, die die technische Gleichwertigkeit und Vergleich-

                                                   
209 Vgl. ÖSTERREICH, B.: Österreichischer Baukulturreport 2006 - Heft 6 Produktion. Report. S. 35-36 
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barkeit sicherstellen. Für einen fairen Wettbewerb müssen diese Grund-

regeln stets beibehalten werden, dennoch soll das Vergabeverfahren in-

novativen Lösungen keinen Riegel vorschieben. 209F

210 

Das Im August 2018 in Kraft getretene BVergG 2018 beinhaltet einige 

Neuerungen, die die Umsetzung von LC Ansätzen schon verbessert ha-

ben. Zum einen wurde eine Lockerung der Normenbindung in das Gesetz 

aufgenommen, wonach auf vorhandene Standards nur mehr „Bedacht“ 

genommen werden muss, zum anderen wurden Regelungen zur nach-

träglichen Vertragsänderung vereinbart, die Praxistauglichkeit wird jedoch 

angezweifelt.210F

211 

5.4.2 Neue Ansätze für die verbesserte Umsetzbarkeit von ganz-

heitlichem Lean Construction in ÖNORM-Verträgen 

Um einen ganzheitlichen LC-Ansatz umsetzten zu können und erläuterten 

Schwachstellen und Blockaden gerecht zu werden, müssten einige Maß-

nahmen gesetzt werden. Die Hauptprobleme stellen dabei folgende 

Punkte dar: 

- Fehlendes Vertrauen da keine Elemente zur transparenten Kos-

tenkontrolle vorhanden sind. 

- Anreizmechanismus ist mit hoher Risikoübernahme verbunden. 

- Das Bestbieterprinzip erschwert ein partnerschaftliches Zusam-

menwirken. 

- Das BVergG verhindert ein frühzeitiges Zusammenwirken und 

Einbindung der ausführenden Unternehmen. 

- Zugeordnete Risikotragung aber keine kollektive Risikoteilung. 

- Unklare Darstellung des Bau-SOLLS zum Zeitpunkt der Vertrags-

unterzeichnung. 

 

  

                                                   
210 Vgl. ÖSTERREICH, R.: Management von öffentlichen Bauprojekten - Verbesserngsvorschläge des Rechnungshofes. 

Leitfaden. S. 69 

211 Vgl. BUNDESINNUNG BAU: Rundschreiben Nr.24-Bundesvergabegesetz in Kraft getreten. Rundschreinben. S. 1-2 
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Nachstehend werden die wichtigsten Ansätze für eine ganzheitliche Um-

setzung von Lean Construction zusammengefasst: 

Vertrauen 

• Vertrauen setzt Transparenz voraus 

• Transparenz kann nur durch eine umfassende gegenseitige Kon-

trolle geschaffen werden 

• Durch eine offengelegte Projektbuchhaltung kann totale Transpa-

renz geschaffen werden (open Book) 

• Durch mehrseitiges Controlling werden auch Risiken minimiert 

 

Anreizmechanismen 

• Durch ein positives Anreizsystem wird der AN aktiv zu einem Op-

timierungsprozess für den AG motiviert. Können durch das Ein-

bringen seines Know-Hows oder günstiger Subvergaben die Kos-

ten für den AG optimiert werden, geht ein vertraglich vereinbarter 

Anteil der Einsparung an den AN (Optimierungsgewinne und 

Vergabegewinne). Natürlich wirken sich nur solche Einsparungen 

positiv für den AN aus, welche er auch selbst initiiert hat. 

• Negative Anreizmechanismen (Vertragsstrafen) sind gegen die 

Natur von partnerschaftlichen Abwicklungsmodellen, diese för-

dern Misstrauen. Durch den Wegfall entstandene bzw. umgelager-

ten Risiken könnten durch eine kollektive Risikotragung kompen-

siert werden. 

 

Kollektive Risikoteilung 

• Durch eine kollektive Risikoteilung wird eine streitvermeidende 

und deeskalierende Haltung der Vertragspartner provoziert. Es 

dominiert eine Haltung zur Einigung über Unstimmigkeiten, die ge-

forderte Kommunikation fördert gleichzeitig die partnerschaftliche 

Zusammenarbeit.  

• Statt den Partial-Zielen der einzelnen Vertragspartner steht das 

„Best-for-Project“-Denken im Vordergrund. 

• Umsetzung durch einen Risikotopf der zur Kompensation von ein-

getretenen und unabwehrbaren Risiken eingesetzt wird, der AN 

haftet bis zu einem gedeckelten Betrag in Höhe seines kalkulierten 

Gewinns. 

 

  



Die ÖNORM B 2118 – Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen unter Anwendung des 
Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten 

 
14-Jän-2019 118 

Frühzeitiges Zusammenwirken und Bau-SOLL 

• Das BVergG 2018 bietet keine optimale Möglichkeit zur frühzeiti-

gen Einbindung des ausführenden Unternehmens in die Planung. 

• Durch ein geeignetes Modell der Vergabe, bei dem Bauherr, Pla-

nung und Ausführung in einer frühen Projektphase zusammenwir-

ken können, wird eine gemeinsame Definition und Interpretation 

des Bau-SOLLS und eine Optimierung durch das Know-how des 

ausführenden Unternehmens erreicht.  

• In der Optimierungsphase kann auch die Projektorganisation samt 

Schnittstellen, Planungsqualität und die Bauablaufplanung opti-

miert werden. 
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6 Zusammenfassung 

Hier und da ist in der Bauwirtschaft der Begriff Lean Construction außer-

halb des akademischen Rahmens schon zu hören. Vor allem die führen-

den Baukonzerne stehen gerade in den Startlöchern sich dem Thema an-

zunehmen. Um die Thematik von der Herkunft bis zum Status Quo aufzu-

rollen, wird im ersten Kapitel ein Überblick zu Lean Management und ge-

nerell Lean Thinking gegeben. Nach einer Überleitung mit den Problem-

stellungen und Besonderheiten, die der Baubetrieb im Vergleich zum sta-

tionären Fertigungsbetrieb mitbringt, wird ein Überblick zu Lean Construc-

tion gegeben. Immer wieder wird ausdrücklich versucht, auf die Ganzheit-

lichkeit hinzuweisen und Lean Construction nicht als Konglomerat von 

ausgewählten Tools des Lean Werkzeugkoffers zu sehen. Für diese ganz-

heitliche Form von LC ist es unabdingbar, ein integriertes Projektteam zu 

formen, wobei der AG eine wichtige Rolle einnimmt. 

Um dieses integrierte Projektteam zu formen, sind Verträge notwendig die 

ein „Best-for-Project“-Denken fordern und fördern. Zuerst werden konven-

tionelle Projektabwicklungs- und Vertragsmodelle erläutert. Diese sind zu-

meist aus der gelebten Praxis, ihren Gepflogenheiten und der entspre-

chenden Judikative gewachsen. Ein Blick ins Ausland zeigt Modelle, die 

bereits Ansätze enthalten, die eine partnerschaftliche Umsetzung mit den 

Ansätzen von LC ermöglicht. In Österreich wird das Thema noch stiefmüt-

terlich behandelt, der erste Schritt in diese Richtung, war die Schaffung 

der Werkvertragsnorm ÖNORM B 2118-„Allgemeine Vertragsbestimmun-

gen für Bauleistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, ins-

besondere bei Großprojekten“.  

Eine genauere Betrachtung der Normenbestandteile zeigte, dass hierbei 

noch nicht von einer ausgereiften partnerschaftlichen Projektabwicklung 

gesprochen werden kann. Eine Erhebung hinsichtlich beinhalteter LC An-

sätze zeigt, dass nur wenige der Ansätze bereits Eingang in die Norm ge-

funden haben. Große Aufträge vor allem im Infrastrukurbau werden haupt-

sächlich von öffentlichen oder Sektorenauftraggebern vergeben. Die 

Problematik für den öffentlichen Auftraggeber, der im Sinne des BVergG 

handeln muss, wird verdeutlicht. Sollte die Gestaltung von Bauverträgen 

zur Umsetzung von LC und Partnering nachhaltig geändert werden, müs-

sen auch für den öffentlichen AG die rechtlichen Rahmenbedingungen ge-

schaffen werden.  

Eine radikales Ersetzen von konventionellen Vertragsmodellen ist be-

stimmt nicht die richtige Herangehensweise. Durch gezieltes kombinieren 

von bestehenden Vertragselementen mit neuen Ansätzen ist mit erhöhter 

Akzeptanz zu rechnen. Die ÖNORM B 2118 als Vertragsvorlage für part-

nerschaftliche Projektabwicklung biete eine gute Plattform für innovative 

Abwicklungsformen, die der Bauwirtschaft zu höherer Produktivität verhel-

fen können. 
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7 Ausblick 

Viele Großprojekte finden sich mit Negativschlagzeilen in den Medien wie-

der. Kosten, Termine und Qualitäten werden oft überschritten. Die Gründe 

dafür sind vielfältig. Unter anderem zählen aber die derzeitige Ausgestal-

tung von Bauverträgen und die angewandten Abwicklungsmodelle dazu. 

Jeder Projektteilnehmer versucht seine persönlichen Interessen zu vertre-

ten, um den Gewinn zu maximieren, der „Best-for-Project“-Gedanke geht 

dabei verloren. Die Anwendung von Lean Construction in Österreich be-

schränkt sich derzeit auf wenige Baukonzerne und dabei rein auf interne 

Prozesse, von einem ganzheitlichen Ansatz, wie es Lean Construction 

vorsieht, kann dabei nicht die Rede sein. Für private Auftraggeber wäre 

es auch bisher kein Problem gewesen, neue Abwicklungsmodelle umzu-

setzen. Die fehlende Erfahrung mit derartigen Modellen und den damit 

verbundenen Verträgen schreckt aber auch innovative Bauherren davon 

ab. Durch vermehrte Forschung und die universitäre Zusammenarbeit bei 

Leuchtturmprojekten könnte eine ähnliche Akzeptanz entstehen, wie es 

sie in Skandinavien, USA und Australien bereits seit langem gibt. Die Bau-

industrie ist nicht gerade als die innovativste Sparte bekannt, so wird nun 

auch vermehrt beim Thema BIM der Weg gegangen, dass öffentliche Auf-

traggeber BIM in der Planung als Voraussetzung für die Vergabe von Pro-

jekten vorgibt. Werden die nötigen rechtlichen Schritte gesetzt, um die 

rechtskonforme Umsetzung von ganzheitlichem Lean Construction zu er-

möglichen, kann dieser Zugang auch für Lean Construction begangen 

werden. Die Erfolge sind in vielen weltweiten Studien bereits belegt, auch 

bekannt ist, die Einführung bedarf Mut, Innovationsstreben und Zeit. Fol-

gende Punkte werden für weiterführende Arbeiten für die zukunftsorien-

tierte Umsetzung als wichtig erachtet: 

- Rechtliche Umsetzbarkeit, Auswirkungen und Möglichkeiten von 

Anreizmechanismen zum „Best-for-Project“-Gedanken in der 

ÖNORM B 2118. Durch eine weitere Abhebung der ÖNORM 

B 2118 von der ÖNORM B 2110, könnte gezielt eine Norm für 

partnerschaftliche Projektabwicklung unter Anwendung von LC 

Ansätzen entwickelt werden. 

- Möglichkeit zur frühzeitigen Zusammenarbeit im Projektteam, An-

reizmechanismen und multilaterale Verträge unter Anwendung 

des BVergG für öffentliche Aufträge 

- Untersuchung des tatsächlichen Nutzens von Partnering und Lean 

Construction abhängig vom Projekttyp und Projektgröße 

- Auswirkung von partnerschaftlichen Projektabwicklungsmodellen 

auf Schnittstellenmanagement und Controlling 

- Gründe für die geringe Präsenz der Thematik in der Österreichi-

schen Bauwirtschaft. Wo liegen die Bedenken der Akteure? 
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- Der Bauherr in der Rolle des Initiators von Lean Construction als 

ganzheitlicher Ansatz 

- Die Rolle von BIM 5D in der Abwicklung von Projekten mit Lean 

Construction. 

- Möglichkeiten die Misstrauenskultur der Bauwirtschaft zu beseiti-

gen, nur mit Vertrauen kann Lean Construction effektiv umgesetzt 

werden. 

Die genannten Gedanken sind nur Ansätze und Ideen, die Umsetzung 

bedarf Zeit, wissenschaftliche Arbeit und ein Umdenken der federfüh-

renden Akteure. Für öffentliche Auftraggeber muss eine rechtliche Ba-

sis geschaffen werden, um für passende Projekte die Vorzeigerolle zu 

übernehmen. 

Ein Zitat, welches gleichzeitig als Denkanstoß und Provokation für die 

doch sehr konservative Bauwirtschaft passt: 

 

„Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache 

durchgesetzt hat“ 

Mark Twain 
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Glossar 

 

Verhandlungsverfahren Beim Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntma-

chung werden, nachdem eine unbeschränkte Anzahl von 

Unternehmern öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträ-

gen aufgefordert wurde, ausgewählte geeignete Bewer-

ber zur Abgabe von Angeboten aufgefordert. Danach 

kann über den Auftragsinhalt verhandelt werden. Beim 

Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntma-

chung wird eine beschränkte Anzahl von geeigneten Un-

ternehmern zur Abgabe von Angeboten aufgefordert. Da-

nach kann über den Auftragsinhalt verhandelt werden.211F

212 

 

Wettbewerblicher Dialog Beim wettbewerblichen Dialog führt der öffentliche Auf-

traggeber, nachdem eine unbeschränkte Anzahl von Un-

ternehmern öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträ-

gen aufgefordert wurde, mit ausgewählten geeigneten 

Bewerbern einen Dialog über alle Aspekte des Auftrages. 

Ziel des Dialoges ist es, eine oder mehrere der Ausschrei-

bung entsprechende Lösung oder Lösungen zu ermitteln, 

auf deren Grundlage die jeweiligen Teilnehmer zur Ange-

botsabgabe aufgefordert werden.212F

213 

 

Innovationspartnerschaft Bei einer Innovationspartnerschaft werden, nachdem 

eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmern öffentlich 

zur Abgabe von Teilnahmeanträgen aufgefordert wurde, 

ausgewählte geeignete Bewerber zur Abgabe von Ange-

boten zur Entwicklung einer innovativen Ware, Bau- oder 

Dienstleistung aufgefordert. Danach wird über den Auf-

tragsinhalt (Entwicklung und anschließender Erwerb der 

daraus hervorgehenden Leistung) verhandelt.213F

214

                                                   
212 BGBl. I Nr. 65/2018 § 31 

213 BGBl. I Nr. 65/2018 § 31 

214 BGBl. I Nr. 65/2018 § 31 
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